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Editorial

woran merken Sie, dass sich das Kammerjahr bald 
dem Ende zuneigt? – Sie erhalten die Einladung 
zur jährlichen Mitgliederversammlung. So na-
türlich auch in diesem Jahr. Unsere Kammerver-
sammlung wird in diesem Jahr turnusgemäß wie-
der in Bonn stattfinden, und zwar am 15.11.2023 
im Hotel Königshof. Was wird anstehen? Sie 
werden u.a. hören, dass wir die Sanierung unseres 
Kammergebäudes abgeschlossen haben und pla-
nen, den Kammerbeitrag um 12 EUR auf 336 EUR 
zu senken. Ferner schlagen wir Ihnen vor, die Ent-
schädigungssätze unserer ehrenamtlich tätigen 
Kolleginnen und Kollegen in einigen Bereichen, 
so zum Beispiel für die Tätigkeit als AG-Leitung 
im Rahmen der Referendarausbildung, anzupas-
sen. Zum Teil ist seit Jahren keine einzige Erhö-
hung der Entschädigungen erfolgt. Wenn wir aber 
weiterhin das Ehrenamt, ohne das eine Kammer 
– und damit die Selbstverwaltung - schlichtweg 
nicht funktionieren würde, personell besetzen 
wollen, müssen wir den Kolleginnen und Kollegen 
die unbestritten vorhandene, persönliche Wert-
schätzung auch monetär spiegeln. Da wir uns 
zudem dazu entschlossen haben, unsere Ordnun-
gen schrittweise, also immer dann, wenn sonstige 
Änderungen anstehen, zu gendern, fallen die An-
lagen diesmal recht umfangreich aus. Lassen Sie 
sich davon aber bitte nicht „abschrecken“.

Neben den Vorbereitungen für die Kammerver-
sammlung ist der Herbst auch die klassische Zeit 
für weitere Veranstaltungen. Ende August haben 
wir zusammen mit dem Landesarbeitsgericht Köln 
eine gemeinsame Informationsveranstaltung zur 
Praxis der Videoverhandlung durchgeführt. Wie 
es für eine Veranstaltung erwartet werden kann, 
natürlich in hybrider Form. Anfang September ha-

ben wir uns zudem mit den Präsidentinnen und 
Präsidenten der Gerichte in unserem Sprengel zu 
einem Erfahrungsaustausch zum elektronischen 
Rechtsverkehr getroffen, der auf beiden Seiten als 
sehr ergebnis- und zielorientiert wahrgenommen 
wurde und daher auch fortgeführt werden soll. 
Mitte September fand ferner unsere traditionel-
le Einführungsveranstaltung für die neu zugelas-
senen Kolleginnen und Kollegen statt; allerdings 
zum letzten Mal in dem seit Jahrzehnten bekann-
ten Format. Hier werden wir neue Wege gehen und 
die Veranstaltung der gewandelten Berufsrealität 
der jungen Kolleginnen und Kollegen anpassen. 
Die Gespräche anlässlich der Vereidigungen zei-
gen nämlich, dass sich die jungen Kolleginnen und 
Kollegen größtenteils von (in der Regel größeren 
oder mittleren) Kanzleien anstellen lassen und 
den Weg in die Selbstständigkeit und die damit 
verbundene Kanzleigründung zunehmend nicht 
gehen. Nach den Corona-Jahren wieder auflegen 
werden wir unser internationales Symposium, 
diesmal zum Thema: „Stand und Entwicklungen 
im jeweiligen nationalen (prozessualen) Recht im 
Kontext von Modernisierung und Digitalisierung“ 
am 20.10.2023 im Plenarsaal des Oberlandesge-
richts Köln. Es werden Kolleginnen und Kollegen 
aus dem europäischen Ausland berichten.  

 

Ihr Dr. Thomas Gutknecht

Präsident
Rechtsanwaltskammer Köln

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
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Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, 

gemäß §§ 85 ff. der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) vom 1.8.1959 (BGBl. I S. 565), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und zur 
Änderung weiterer Vorschriften vom 10.3.2023 (BGBl. I Nr. 64) i. V. m. § 4 der Geschäftsordnung 
der Rechtsanwaltskammer Köln i. d. F. vom 7.12.1994 (geändert und genehmigt durch die Kam-
merversammlung am 16.11.2021) werden Sie als Kammermitglied zu der diesjährigen Kammerver-
sammlung der Rechtsanwaltskammer Köln eingeladen, die am

Mittwoch, den 15. November 2023, 
Beginn 16.00 Uhr,

im AMERON Bonn Hotel Königshof,
Adenauerallee 9, 53111 Bonn

stattfinden wird. 

Die Kammermitglieder dürfen ihr Stimmrecht gem. § 88 Abs. 2 BRAO nur persönlich ausüben. Bitte 
bringen Sie deshalb Ihren Anwalts- oder Personalausweis zu Ihrer Legitimation mit. 

Wir freuen uns sehr, dass wir als Gastredner Herrn Zack Davis (Autor von 10 Büchern, Experte für 
Kapazitätsengpässe in Kanzleien, „Infotainment auf höchstem Niveau!“) gewinnen konnten. Herr 
Davis wird sich einem Thema annehmen, dass uns alle derzeit bewegt: dem Fachkräftemangel bzw. 
wie kann Mitarbeitergewinnung funktionieren.

Im Anschluss an die Kammerversammlung sind ein Umtrunk und ein kleiner Imbiss vorgesehen, zu 
dem wir herzlich einladen. 

Anbei erhalten Sie die Tagesordnung sowie die Anlagen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um formlose Anmeldung an Frau Brunzel unter  
brunzel@rak-koeln.de.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

 

Dr. Thomas Gutknecht

Präsident
Rechtsanwaltskammer Köln

Einladung zur ordentlichen Kammerversammlung 2023

Kammernachrichten: Kammerversammlung

mailto:brunzel%40rak-koeln.de?subject=
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Hotelanfahrt aus dem Norden:
Ausfahrt BAB A565 Bonn-Auerberg, links unter 
der Autobahn auf die Graurheindorferstraße, 
links in den Augustusring, rechts in die Römer-
straße, fahren Sie immer geradeaus, durch den 
Torbogen der Universität, direkt 1. links, Beschil-
derung folgen.

Hotelanfahrt aus dem Süden:
Ausfahrt BAB A565 Bonn-Poppelsdorf/Bad Go-
desberg, Sie befinden sich auf der 4-spurigen 
Reuterstraße, immer geradeaus über die Eisen-
bahnbrücke, links halten Richtung Bonn-City, Ade-
nauerallee folgen, nach ca. 1,5 km vor dem Torbogen 
der Universität rechts, der Beschilderung folgen.

Bonn kann ganz bequem mit Bus und Bahn er-
kundet werden. Ausflüge in die Umgebung er-
möglicht der Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Der 
Busbahnhof befindet sich am Hauptbahnhof 
Bonn, Fußläufig ca. 800 m vom Hotel Königs-
hof entfernt.

U- und S-Bahn Haltestelle: Universität/Markt, 
ca. 200 m vom Hotel Königshof entfernt.

Flughafenbus SB60 fährt alle 30 Minuten zwi-
schen dem Flughafen Köln/Bonn und dem Bon-
ner Hauptbahnhof in beide Richtungen. Fahrt-
dauer: ca. 30 Minuten.

Ihr Weg zum AMERON Bonn Hotel Königshof
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1. Begrüßung durch den Präsidenten
2. Vortrag von Herrn Zach Davis: „Wo sind die Fachkräfte? Mitarbeitergewinnung in Kanzleien: 

Was funktioniert und was nicht!“
3. Bericht des Präsidenten über das bisherige Geschäftsjahr 2023
4. Kassenbericht des Schatzmeisters – Erläuterungen zum Kassenbericht und Haushaltsab-

schluss 2022 sowie zur Vermögensentwicklung (Anlagen 1 und 2)
5. Bericht des Schatzmeisters über den Sanierungshaushalt 2022 (Anlagen 1 und 3) 
6. Aussprache über den Bericht des Präsidenten und des Schatzmeisters
7. Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 89 Abs. 2 Ziff. 6 BRAO
8. Änderung der Entschädigungsordnung

a) Änderung der Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Mitglieder 
der Schlichtungsausschüsse (Anlage 4)

b) Änderung der Entschädigungsordnung des Berufsbildungsausschusses der Rechts-
anwaltskammer Köln (Anlage 5) 

c) Änderung der Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Leiter 
von Referendar-Arbeitsgemeinschaften (Anlage 6) 

d) Änderung der Entschädigungsordnung für die Aufwandsentschädigung und Reise-
kostenvergütung für die Mitglieder des Kammervorstandes und des Anwaltsgerichts 
gemäß § 89 Abs. 2 Ziff. 5 BRAO (Anlage 7)

9. Vorstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 und Vorschlag des Jahresbeitrages 2024 (An-
lagen 1 und 2)

10. Aussprache über den Haushaltsvoranschlag 2024 einschließlich der Höhe des Jahresbeitra-
ges und der Verwendung des Vermögens 

11. Festsetzung des nach Maßgabe der Beitragsordnung zu erhebenden Jahresbeitrages für 2024 
gem. § 89 Abs. 2 Ziff. 2 BRAO und Genehmigung der Mittel für das Geschäftsjahr 2024 gem.  
§ 89 Abs. 2 Ziff. 4 BRAO – Haushaltsvoranschlag

-	 Antrag des Vorstandes, den Kammerbeitrag für das Jahr 2024 in Höhe von 336 Euro 
festzusetzen (Anlage 1)

-	 Genehmigung der Mittel für das Geschäftsjahr 2024 (Anlage 1)
-	 Beschluss Liquiditätsreserve (Anlage 8)
-	 Beschluss Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten in Höhe von 

500.000 Euro (Anlage 8)
-	 Beschluss allgemeine Rücklage (Anlage 8)

12. Beauftragung der Partnerschaftsgesellschaft FGS Flick, Gocke, Schaumburg GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2024 

13. Änderung der Wahlordnungen
a) Änderung der Wahlordnung zur Wahl der Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk der 

Rechtsanwaltskammer Köln (Anlage 9)
b) Änderung der Wahlordnung zur Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung aus dem 

Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln (Anlage 10)
14. Verschiedenes

Kammernachrichten: Kammerversammlung

Tagesordnung 
der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Köln am 15.11.2023
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Anlage 1 
Erläuterungen zum Haushaltsbeschluss 2022 und zum Haushaltsvoranschlag 2024 (TOP 4, 5, 9 und 11)

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

vor der Kammerversammlung am 15.11.2023 in Bonn möchte ich Sie sowohl über den Haushalts-
abschluss 2022 als auch über den Haushaltsvoranschlag 2024 informieren und die Zahlen, die 
Ihnen der Kammervorstand zur Beschlussfassung vorschlägt, schon heute erläutern.

A. Haushaltsabschluss 2022
Die aufgrund des Beschlusses der Kammerversammlung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft FGS Flick Gocke Schaumburg hat uns nach der Prüfung der Buchhaltung und 
der Haushaltsrechnung mitgeteilt, dass sie keinerlei Bedenken gegen die Rechnungslegung 
sowie die Führung der Buchhaltung der Rechtsanwaltskammer Köln hat und uns einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Nachdem der Vorstand den Haushaltsabschluss 
in seiner Sitzung vom 2.9.2023 gebilligt hat, ist der Bericht auf der Homepage der Kammer 
veröffentlicht worden.

Die Zahlen des Haushaltsabschlusses für das Jahr 2022, die Ihnen in der Anlage 2 zusammen 
mit dem Vorschlag für 2024 dargestellt werden, entsprechen der Fassung des Berichts der 
Wirtschaftsprüfer.

Daraus ersehen Sie, dass wir im Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss von 377.182,79 Euro 
erzielt haben. Geplant hatten wir mit einem Fehlbetrag von 168.860 Euro. Somit übertrifft 
das tatsächliche Ergebnis die Planung um rund 546.000 Euro.

Die Gründe dafür liegen gleichermaßen auf der Einnahmen- wie der Ausgabenseite, d. h. es 
konnten sowohl höhere Einnahmen erzielt als auch Minderausgaben realisiert werden. Die 
Einnahmen (Erlöse) lagen um knapp 258.000 Euro über den Erwartungen, die Ausgaben um 
etwa 288.000 Euro unter dem Planansatz. Im Einzelnen:

I. Einnahmen
 Bei den Einnahmen waren für den deutlichen Anstieg vor allem der Zuwachs an Beitragserlö-

sen und an Zulassungsgebühren maßgeblich.
– Die Beitragserlöse (Konto 8000) beliefen sich auf 4.377.192 Euro und lagen damit etwas mehr 

als 76.000 Euro über dem Ansatz. Der Zuwachs in den Beitragserlösen lag zum einen an einer 
höheren Zahl von Mitgliedern und zum anderen an einer konsequenteren Beitreibung der aus-
stehenden Mitgliederbeiträge.

– An Zulassungsgebühren (Konto 8070) wurden 437.630 Euro erlöst. Damit belief sich dort das 
Plus gegenüber der Planung sogar auf 177.630 Euro. Dieser deutliche Anstieg ist maßgeblich auf 
die seit dem 1.8.2022 geltende Zulassungspflicht für Berufsausübungsgesellschaften (BAG) zu-
rückzuführen. 

Insgesamt ergaben sich Einnahmen von 5.029.987,87 Euro.

Kammernachrichten: Kammerversammlung
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II. Zu den Ausgaben
Die Gesamtausgaben betrugen 4.652.805,88 Euro und lagen damit, wie bereits erwähnt, um 
rund 258.000 Euro unter dem Planansatz. Die Minderausgaben verteilen sich recht gleichmäßig 
über die verschiedenen Kostengruppen:

–  Bei den Personalkosten (Konten 4120-4199) haben wir mit 2.031.191,55 Euro knapp 84.000 
Euro weniger ausgeben müssen als veranschlagt.

–  Die Raumkosten (Konten 4210-4290) lagen mit nicht ganz 60.000 Euro ca. 23.000 Euro unter 
dem Ansatz. Von der Minderausgabe bei den Raumkosten entfallen knapp 14.000 Euro auf 
Einsparungen bei den Reinigungskosten (Konto 4250), die erzielt werden konnten, weil es die 
Mitarbeiter übernommen hatten, die während der Sanierung des Kammergebäudes bezogenen 
Räume im Ausweichquartier Hülchrather Straße selbst zu reinigen.   

–  Die Werbe- und Reisekosten (Konten 4600-4671) beliefen sich auf rund 231.000 Euro und 
lagen damit etwa 26.000 Euro unter dem Ansatz.

–  Eine erhebliche Minderausgabe von rund 88.000 Euro war bei den Aus- und Weiterbildungs-
kosten (Konten 4700-4726) zu verzeichnen. Sie betrugen 254.548,42 Euro und lagen damit 
noch niedriger als im Corona-Jahr 2021. Maßgeblich hierfür waren neben den anhaltend nied-
rigen Zahlen bei den Ausbildungsverhältnissen und damit einhergehend niedrigeren Prüfungs-
gebühren u.a. geringere Kosten für Abschlussfeiern, Werbung und eine geringere Zahl an Aus-
bildungsberatern.  

–  Die sonstigen Kosten (Konten 4900-4981) blieben mit 453.271,81 Euro rund 75.000 Euro 
unter dem Planansatz. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf zwei Position zurückzuführen:

 Zum einen auf das Konto 4905 „Aufwendungen Abwicklung“. Für die Abwicklung brauchten 
wir nur 10.500 Euro auszugeben. Eingestellt hatten wir 50.000 Euro, sodass sich eine Minder-
ausgabe von 39.500 Euro ergab.

 Zum anderen auf das Konto 4943 „Aufwendungen Wahlen Kammervorstand“ mit einer Min-
derausgabe von rund 39.000 Euro. Hier hatten wir bei Aufstellung des Plans noch nicht ge-
wusst, ob für die Wahlen zum Kammervorstand im Jahr 2023 ein Antrag auf Briefwahl gestellt 
werden würde. Aus diesem Grund hatten wir uns veranlasst gesehen, die Kosten, die bei Vorbe-
reitung einer Briefwahl noch im Jahr 2022 entstehen würden, vorsorglich in den Haushaltsplan 
einzustellen. 

 Neben den Minderausgaben möchte ich noch auf die Position „Aufwandsentschädigung Vor-
stand“ (Konto 4641) eingehen, da sie auf der letzten Kammerversammlung im Fokus Ihrer Auf-
merksamkeit stand. Hierfür haben wir in 2022 rund 128.000 Euro ausgegeben, was sich mit 
dem Planansatz von 125.000 Euro nahezu deckt.

 Erneut deutlich mehr Geld als geplant mussten wir für die Servicearbeiten für Hard- und Soft-
ware (Konto 4807) in die Hand nehmen. Die Kosten beliefen sich auf knapp 100.000 Euro 
gegenüber geplanten 60.000 Euro. Immerhin, im Haushaltsjahr 2021 hatten wir noch knapp 
118.000 Euro ausgeben müssen. Somit sind die erhofften Einsparungen nur teilweise erzielt 
worden.
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III. Vermögensentwicklung
Die Kammer hatte zum Ende des Jahres 2022 ein Vermögen von 1.805.231,74 Euro bestehend 
aus Bankguthaben in Höhe von rund 813.000 Euro und einem Wertpapierdepot in Höhe von 
rund 992.000 Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahrswert von 2.104.165,26 Euro einen 
Rückgang des Vermögens um 299.000 Euro. 

Dass das Kammervermögen trotz des erzielten Überschusses von 377.000 Euro um diesen 
Wert sank, ist auf die auf der letzten Kammerversammlung beschlossene Zuführung weiterer 
580.000 Euro in den Teilhaushalt Sanierung Kammergebäude und auf Kursschwankungen von 
rund 96.000 Euro im Wertpapierdepot zurückzuführen. 

Das Wertpapierdepot besteht zu etwa gleichen Teilen aus offenen Investmentfonds der Deka (SK 
Top Invest und SK Corporate) sowie aus zwei Anleihen der Landesbank Hessen und der Nord-
deutschen Landesbank. Maßgeblich für die Kursrückgänge waren fallende Aktienkurse (Der Dax 
sank im gleichen Zeitraum um 12,3 %) und ein Anstieg der Zinsen. 

Die Kursverluste brauchten nicht realisiert zu werden und sind zwischenzeitlich wieder aufgeholt. 

B. Sanierungshaushalt
Die Sanierung des Kammergebäudes konnten wir Anfang 2023 abschließen. Nachdem alle 
Schlussrechnungen eingegangen und (mit Ausnahme eines geringen Teils der Schlussrechnung 
der Architekten) bezahlt worden waren, haben wir das Sanierungskonto am 29.8.2023 ge-
schlossen. 

Von den zuletzt genehmigten Mitteln in Höhe von 3,38 Millionen Euro haben wir 3,18 Millio-
nen verbraucht. Das verbleibende Guthaben von knapp 200.000 Euro haben wir am 29.8.2023 
auf das allgemeine Geschäftskonto übertragen und auf diesem Wege dem allgemeinen Ver-
waltungshaushalt wieder zugeführt.

Wie angekündigt, schlagen wir Ihnen vor, den Abschluss des Sanierungshaushalts ebenso wie 
die jährlichen Abschlüsse des Verwaltungshaushaltes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
FGS Flick Gocke Schaumburg prüfen zu lassen. Nach Erhalt des geprüften Abschlusses werden 
wir Sie dann auf der nächsten Kammerversammlung um die Feststellung des Abschlusses bitten. 
Diesem werden Sie dann auch eine genaue Aufstellung der Kosten aufgeschlüsselt nach den ver-
schiedenen Kostengruppen entnehmen können. 

Vorab möchten wir Ihnen mit der Anlage 3 eine Gesamtübersicht der Geldtransfers auf das Sa-
nierungskonto und von dort zurück auf das Geschäftskonto geben.

Die „Position Veränderung durchlaufender Posten“ (Konto 1590) ist die Gegenbuchung zu einer 
gleichhohen Ausgabe im Verwaltungshaushalt 2021. Sie beruhte darauf, dass in diesem Jahr Sa-
nierungskosten in der genannten Höhe nicht vom Sanierungs-, sondern vom Geschäftskonto 
bezahlt worden waren. Die daraus resultierende Belastung des Verwaltungshaushalts 2021 ist 
durch die Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt 2022 ausgeglichen worden.  
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C. Haushaltsplan 2024
Nachdem die Kammerversammlung im letzten Jahr beschlossen hatte, den Kammerbeitrag 
von 336  Euro auf 348 Euro zu erhöhen, schlägt Ihnen der Vorstand in diesem Jahr vor, den 
Kammerbeitrag wieder auf 336 Euro zu ermäßigen. Dies auf Grundlage folgenden Haus-
haltsplans:

I. Einnahmen
Wie ich bereits bei Vorstellung des Jahresabschlusses 2022 erwähnt habe, ist die Zahl der 
Kammermitglieder aufgrund der seit dem 31.8.2022 bestehenden Zulassungspflicht von 
Berufsausübungsgesellschaften gestiegen. Für das Jahr 2024 rechnen wir mit 13.200 Mit-
gliedern, was bei einem Kammerbeitrag von 336 Euro zu Beitragserlösen (Konto 8000) von 
insgesamt 4.435.200 Euro führt. Auch bei den Zulassungsgebühren (8070) gehen wir von 
einem weiteren, wenngleich moderaten, Anstieg auf 300.000 Euro aus.

Die anderen Einnahmen werden nach unserer Ansicht gegenüber den Vorjahren weitgehend 
gleichbleiben.

Insgesamt werden die Einnahmen rund 4,973 Millionen Euro betragen.

II.  Ausgaben
Die Personalkosten glauben wir mit 1,525 Millionen Euro gegenüber der Planung 2023 sta-
bil halten zu können, da der aktuelle TVöD, an dem sich die Gehälter unserer Mitarbeiter 
orientieren, noch eine Laufzeit bis Ende 2024 besitzt und keine größeren personellen Ver-
änderungen anstehen.

In der Kostengruppe Versicherungen, Beiträge, Abgaben (Konten 4360-4382) bilden wie 
gewohnt die an die Bundesrechtsanwaltskammer abzuführenden Beiträge die größte Posi-
tion. Sie betragen 122 Euro je Mitglied (42,50 Euro Verwaltungshaushalt, 74 Euro Elektroni-
scher Rechtsverkehr (ERV) und 5,50 Euro Schlichtungsstelle). Der je Mitglied abzuführende 
Beitrag erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 6 Euro (2 Euro Verwaltungshaushalt 
und 4 Euro ERV). Multipliziert mit der prognostizierten Zahl unserer Mitglieder von 13.200 
ergibt sich ein Beitragsvolumen von 1.610.000 Euro, was zu einer Mehrausgabe im Konto 
4380 von 95.000 Euro führt. 

Die Werbe- und Reisekosten (Konten 4600-4671) werden nach unserer Planung mit ins-
gesamt 271.000 Euro gegenüber dem Plan 2023 nahezu unverändert bleiben. Diesbezüglich 
ergeben sich nur leichte Verschiebungen innerhalb der Kostengruppe: 

–  Das Konto 4600 (Werbekosten) soll künftig im Konto 4601 (Öffentlichkeitsarbeit) aufgehen 
und ist daher mit Null angesetzt worden.

–  Den Ansatz für die Aufwandsentschädigung Vorstand (Konto 4641) haben wir gegenüber dem 
Vorjahr unverändert gelassen, auch wenn der Abschluss 2022 gezeigt hat, dass die Summe der 
gezahlten Aufwandsentschädigungen nach der Corona-Zeit wieder etwas gesunken ist.  

–  Leicht, nämlich um 5.000 Euro auf nun 40.000 Euro, erhöht haben wir den Ansatz für die Rei-
sekosten des Vorstands (Konto 4671), was unter anderem dem Umstand Rechnung tragen soll, 
dass zuletzt sowohl die Bahn- als auch die Hotelpreise deutlich angezogen haben.
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Bei den Aus- und Weiterbildungskosten (Konten 4700-4726) geht der Vorstand zu sei-
nem großen Bedauern davon aus, dass die Zahl der Ausbildungsverhältnisse auf niedrigem 
Niveau verharren  wird. Wir haben daher den Planansatz für die Ausbildungskosten (Konten 
4710-4714) auf 120.000 Euro herabgesetzt, was den tatsächlichen Kosten im Jahr 2022 ent-
spricht. 

Ebenfalls den niedrigeren tatsächlichen Kosten aus dem Jahr 2022 angepasst haben wir den 
Ansatz für die Servicearbeiten für Hard- und Softwaren (Konto 4807) sowie den Ansatz für 
Reparaturen, Instandhaltungen und Wartungen (Konto 4809), da hier keine relevanten Ver-
änderungen gegenüber 2022 zu erwarten sind. Gegenüber dem Plan 2023 ergibt sich da-
durch eine Reduzierung bei den Instandhaltungskosten um insgesamt 30.000 Euro. 

Auch bei den sonstigen Kosten (Konten 4900-4981) rechnen wir mit keinen, oder jeden-
falls keinen erheblichen, Veränderungen gegenüber den tatsächlichen Ausgaben im Jahr 
2022. Dass wir hier dennoch mit 398.000 Euro rund 55.000 Euro weniger, als im Jahr 2022 
tatsächlich ausgegeben wurde, angesetzt haben, hat seinen Grund darin, dass wir der Kam-
merversammlung vorschlagen möchten, die Aufwendungen Vertretung (Konto 4904) und 
die Aufwendungen Abwicklung (Konto 4905) aus dem Verwaltungshaushalt herauszuneh-
men und dafür stattdessen eine zweckgebundene Rücklage zu bilden. Was uns dazu bewegt, 
ist buchhalterischer Natur: 

Beide Positionen sind praktisch nicht zu kalkulieren, Sie können in einem Jahr – wie bei 
den Aufwendungen für die Vertretung im Jahr 2022 – bei Null liegen und in einem an-
deren Jahr einen sechsstelligen Betrag erreichen, wie ein prominentes Beispiel aus dem 
süddeutschen Raum zeigt: Die Rechtsanwaltskammer Bamberg wurde im Jahr 2022 zur 
Zahlung einer Abwicklervergütung von über 151.000 Euro verurteilt (AGH Bayern, Urt. v. 
2.0.2022 – III-4-4 / 2021, BeckRS 2022, 22203; bestätigt durch BGH, Beschl. v. 21.12.2022 
– AnwZ (Brfg) 16 / 22, BeckRS 2022, 42286). Die Rechtsanwaltskammer Hamburg musste 
im Jahr 2021 gar insgesamt rund 440.00 Euro an Abwicklerkosten aufwenden. Dass wir 
bislang von solchen unerwarteten Mehrkosten verschont geblieben sind, bietet keine Ge-
währ dafür, dass dies so bleibt.  

Um nicht jedes Jahr vorsichtshalber Aufwendungen von bis zu einer halben Millionen Euro 
in den Haushaltsplan aufnehmen und bei der Festlegung des Beitrags berücksichtigen zu 
müssen, empfiehlt der Vorstand eine zweckgebundene Rücklage im Vermögen zu bilden. 
Dadurch kann sowohl entsprechende Vorsorge betrieben und als auch der Beitrag stabil ge-
halten werden. Erst wenn die Rücklage in einem Jahr durch den Vorstand angegriffen werden 
müsste und die Kammerversammlung im Folgejahr ein Wiederauffüllen der Rücklage be-
schließt, würden die Aufwendungen Auswirkungen auf den Beitrag haben.  

Auf diesen Vorschlag werde ich unten im Zusammenhang mit der Verwendung des Vermögens 
zurückkommen. 

Zuvor möchte ich noch die Vorstellung des Haushaltsplans zum Schluss bringen, was schnell 
geht, da nur noch die Finanzierungskosten Sanierung (Konten 2000 und 2001) zu erläutern 
sind. Sie steigen von 43.000 Euro im Plan 2023 auf 57.500 Euro nicht etwa deshalb, weil 
sich die Annuität auf das zur (Teil-)Finanzierung der Sanierungskosten aufgenommene Dar-
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lehen erhöht hätte, sondern weil nach Schließung des Sanierungshalts im Jahr 2024 erst-
mals alle zwölf Monatsraten aus dem Verwaltungshaushalt zu zahlen sein werden.

Insgesamt werden im Jahr 2024 voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 4,852 Millionen Euro 
anfallen. 

Bei Einnahmen von 4,973 Millionen Euro wird sich ein Überschuss von 121.000 Euro erge-
ben, der zur Stärkung der Rücklage der Kammer verwendet werden soll. 

Zusammen mit dem geplanten Überschuss aus dem Jahr 2023 und dem Übertrag des rest-
lichen Guthabens aus dem Sanierungshaushalt wird das Vermögen der Kammer Ende 2024 
voraussichtlich knapp 2,2 Mio. Euro betragen und damit wieder das Niveau erreichen, auf 
dem es sich vor dem Beschluss über die Zuführung weiterer 580.000 Euro in den Teilhaus-
halt Sanierung Kammergebäude befand. Der Vorstand ist der Auffassung, dass ein Vermö-
gen in dieser Höhe ausreichend, aber auch erforderlich ist, um die Kammer in die Lage zu 
versetzen, ihre gesetzlichen Aufgaben sicher dauerhaft erfüllen zu können. 

Der Kammervorstand bittet Sie daher, folgende Beschlüsse zu fassen:

Beschluss 1: 
Die Kammerversammlung setzt den Jahresbeitrag für 2024 auf 336 Euro fest.

Beschluss 2: 
Die Kammerversammlung genehmigt den vorgestellten Haushaltsplan 2024 und die darin 
vorgesehene Verwendung. Der geplante Überschuss von 121.420 Euro dient der Stärkung 
der Rücklage der Kammer.

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie mich gerne auch schon vor der Kammerversammlung an. 

RA Bernd Klassen
Vizepräsident / Schatzmeister der RAK Köln

Fachanwalts
Lehrgänge // 
Das Beste aus zwei Unterrichtswelten:  ➜ Präsenz- u./o. Online-Unterricht 

Hybrid
14

Fachbereiche 
➜jetzt 

 informieren 

Informieren und buchen:  www.ARBER-seminare.de

ANZEIGE

https://www.arber-seminare.de/fachanwaltslehrgaenge/fachanwaltslehrgang-online-hybrid?utm_source=Kammerforum&utm_medium=Anzeige&utm_campaign=Anzeige_FAL
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Anlage 2 
Kassenbericht des Schatzmeisters - Erläuterungen zum Kassenbericht und Haushaltsbeschluss 2022 
(TOP 4) und Vorstellung des Haushaltsvoranschlags 2024 (TOP 9 und 10) und Sanierungshaushalt 
(TOP 5)

Haushaltsplanung der Rechtsanwaltskammer Köln
Einnahmen Plan 2022 Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024

8000 Beitragserlöse  4.300.800,00 € 4.377.192,22 € 4.541.400,00 € 4.435.200,00 €

8005 Erlöse Vertreterbestellung  100,00 € 125,00 € 100,00 € 100,00 €

8010 Erlöse erstattete Verfahrenskosten  7.500,00 € 18.094,98 € 10.000,00 € 10.000,00 €

8015 Erlöse verauslagte Abwicklerkosten  2.000,00 € 1.800,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

8020 Strafen Anwaltsgericht - Geldbußen  30.000,00 € 17.547,28 € 25.000,00 € 25.000,00 €

8030 sonstige Einnahmen  40.000,00 € 48.037,55 € 40.000,00 € 40.000,00 €

8035 Ausweisgebühren  45.000,00 € 39.290,70 € 45.000,00 € 40.000,00 €

8050 Erlöse Bearbeitungspauschale  5.000,00 € 5.702,00 € 5.000,00 € 6.000,00 €

8060 RFW-Lehrgang Gebühr  24.000,00 € 28.110,00 € 24.000,00 € 56.000,00 €

8061 RFW-Prüfungsgebühr  – € 900,00 € 10.500,00 € 0,00 €

8070 Zulassungsgebühren  260.000,00 € 437.630,00 € 280.000,00 € 300.000,00 €

8071 Fachanwaltsgebühren  45.000,00 € 42.400,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

8075 Begabtenförderung  7.500,00 € 4.778,84 € 7.500,00 € 4.900,00 €

Erlöse  4.766.900,00 €  5.021.608,57 € 5.030.500,00 € 4.959.200,00 €

2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  4.000,00 € 6.980,30 € 2.000,00 € 13.000,00 €

2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderg.  1.000,00 € 1.279,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

8918 Verwendung von Gegenst.(Tel) ohne USt  240,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

durchlaufende Posten

sonstige Erlöse  5.240,00 €  8.379,30 € 3.120,00 € 14.120,00 €

Gesamteinnahmen  4.772.140,00 €  5.029.987,87 € 5.033.620,00 € 4.973.320,00 €

Ausgaben Plan 2022 Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024

4120 / 4127 /  
4190 Gehälter  1.650.000,00 € 1.624.458,59 € 1.525.000,00 € 1.525.000,00 €

4130-4165, 
4169-
4170,4198-
4199 Gesetzliche Sozialaufwendungen  465.000,00 € 406.732,96 € 425.000,00 € 425.000,00 €

Personalkosten  2.115.000,00 €  2.031.191,55 € 1.950.000,00 € 1.950.000,00 €

4210 Miete, Oberlandesgericht  10.000,00 € 9.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

4211 Miete Lagerraum  3.000,00 € –1.883,85 € 0,00 € 0,00 €

4240 Gas, Strom, Wasser  20.000,00 € 21.071,87 € 40.000,00 € 40.000,00 €

4250 Reinigung  30.000,00 € 16.218,92 € 30.000,00 € 30.000,00 €

4270 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz  10.000,00 € 9.777,58 € 10.000,00 € 10.000,00 €

4290 Grundstücksaufwendungen, sonstige  10.000,00 € 5.585,71 € 15.000,00 € 12.000,00 €

Raumkosten  83.000,00 €  59.770,23 € 105.000,00 € 102.000,00 €
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Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

vor der Kammerversammlung am 15.11.2023 in Bonn möchte ich Sie sowohl über den Haus-
haltsabschluss 2022 als auch über den Haushaltsvoranschlag 2024 informieren und die Zah-
len, die Ihnen der Kammervorstand zur Beschlussfassung vorschlägt, schon heute erläutern.

A.  Haushaltsabschluss 2022
 Die aufgrund des Beschlusses der Kammerversammlung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft FGS Flick Gocke Schaumburg hat uns nach der Prüfung der Buchhaltung und der Haushalts-
rechnung mitgeteilt, dass sie keinerlei Bedenken gegen die Rechnungslegung sowie die Führung der 
Buchhaltung der Rechtsanwaltskammer Köln hat und uns einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. Nachdem der Vorstand den Haushaltsabschluss in seiner Sitzung vom 2.9.2023 
gebilligt hat, ist der Bericht auf der Homepage der Kammer veröffentlicht worden.

Die Zahlen des Haushaltsabschlusses für das Jahr 2022, die Ihnen in der Anlage 2 zusammen 
mit dem Vorschlag für 2024 dargestellt werden, entsprechen der Fassung des Berichts der 
Wirtschaftsprüfer.

Daraus ersehen Sie, dass wir im Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss von 377.182,79 Euro 
erzielt haben. Geplant hatten wir mit einem Fehlbetrag von 168.860 Euro. Somit übertrifft 
das tatsächliche Ergebnis die Planung um rund 546.000 Euro.

Die Gründe dafür liegen gleichermaßen auf der Einnahmen- wie der Ausgabenseite, d. h. es 
konnten sowohl höhere Einnahmen erzielt als auch Minderausgaben realisiert werden. Die 
Einnahmen (Erlöse) lagen um knapp 258.000 Euro über den Erwartungen, die Ausgaben um 
etwa 288.000 Euro unter dem Planansatz. Im Einzelnen:

I. Einnahmen
Bei den Einnahmen waren für den deutlichen Anstieg vor allem der Zuwachs an Beitrags-
erlösen und an Zulassungsgebühren maßgeblich.

– Die Beitragserlöse (Konto 8000) beliefen sich auf 4.377.192 Euro und lagen damit etwas mehr als 
76.000 Euro über dem Ansatz. Der Zuwachs in den Beitragserlösen lag zum einen an einer höheren 
Zahl von Mitgliedern und zum anderen an einer konsequenteren Beitreibung der ausstehenden 
Mitgliederbeiträge.

– An Zulassungsgebühren (Konto 8070) wurden 437.630 Euro erlöst. Damit belief sich dort das Plus 
gegenüber der Planung sogar auf 177.630 Euro. Dieser deutliche Anstieg ist maßgeblich auf die seit 
dem 1.8.2022 geltende Zulassungspflicht für Berufsausübungsgesellschaften (BAG) zurückzuführen. 

Insgesamt ergaben sich Einnahmen von 5.029.987,87 Euro.

Kammernachrichten: Kammerversammlung

Ausgaben Plan 2022 Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024

4360 Versicherungen  7.000,00 € 6.819,17 € 7.000,00 € 7.300,00 €

4366 Versicherung für Gebäude  5.000,00 € 6.010,37 € 7.000,00 € 7.200,00 €

4380 Beiträge (inkl. Beiträge BRAK)  1.474.000,00 € 1.478.309,00 € 1.525.000,00 € 1.620.000,00 €

4381 Vollstreckungskosten  2.000,00 € 1.425,95 € 3.000,00 € 3.000,00 €

4382 Verfahrenskosten  25.000,00 € 37.459,40 € 25.000,00 € 20.000,00 €

Versicherungen, Beiträge, Abgaben  1.513.000,00 €  1.530.023,89 € 1.567.000,00 € 1.657.500,00 €

4510 Kfz-Steuern

4520 Kfz-Versicherungen

4530 Kfz-Betriebskosten laufend

4540 Kfz-Reparaturen

4570 Kfz-Mietleasing

4580 Kfz-Kosten sonstige

4595 Fremdfahrzeugkosten  2.500,00 € 325,63 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Kfz-Kosten  2.500,00 €  325,63 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

4600 Werbekosten  1.000,00 € 51,17 € 500,00 € 0,00 €

4601 Öffentlichkeitsarbeit  500,00 € 0,00 € 500,00 € 1.000,00 €

4631 Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG  3.000,00 € 765,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

4632 Pauschale Steuern für Geschenke  1.000,00 € 47,16 € 1.000,00 € 1.000,00 €

4640
Repräsentationskosten  
(Zulassung –Give-away)  500,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

4641 Aufwandsentschädigung Vorstand  125.000,00 € 128.264,20 € 145.000,00 € 145.000,00 €

4642 Aufwendungen für Veranstaltungen  60.000,00 € 47.595,56 € 60.000,00 € 60.000,00 €

4650 Bewirtungskosten 15.000,00 € 15.196,77 € 15.000,00 € 12.000,00 €

4653 Aufmerksamkeiten  3.000,00 € 976,63 € 2.000,00 € 2.000,00 €

4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten  8.000,00 € 1.215,78 € 4.000,00 € 4.000,00 €

4664 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand  3.000,00 € 414,50 € 1.000,00 € 1.000,00 €

4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand  2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

4671 Reisekosten Vorstand  35.000,00 € 36.332,76 € 35.000,00 € 40.000,00 €

Werbe- und Reisekosten  257.000,00 €  230.859,53 € 269.000,00 € 271.000,00 €

4700 Aufwendungen Arbeitsgemeinschaften  120.000,00 € 105.175,50 € 130.000,00 € 130.000,00 €

4710 Ausbildungskosten allgemein

 175.000,00 € 116.921,03 € 150.000,00 € 120.000,00 €

4711 Ausbildungskosten Köln

4712 Ausbildungskosten Bonn

4713 Ausbildungskosten Aachen

4714 Ausbildungskosten Werbung

4720 Weiterbildung RFW  40.000,00 € 27.673,05 € 40.000,00 € 40.000,00 €

4726 Aufwendungen Begabtenförderung  7.500,00 € 4.778,84 € 7.500,00 € 4.900,00 €

Aus- und Weiterbildungskosten  342.500,00 €  254.548,42 € 327.500,00 € 294.900,00 €

4806 Wartungskosten für Hard- und Software  15.000,00 € 8.268,12 € 10.000,00 € 10.000,00 €

4807 Servicearbeiten für Hard- und Software  60.000,00 € 98.485,06 € 120.000,00 € 100.000,00 €

4809 Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen  25.000,00 € 7.336,85 € 20.000,00 € 10.000,00 €

Instandhaltung  100.000,00 €  114.090,03 € 150.000,00 € 120.000,00 €
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Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

vor der Kammerversammlung am 15.11.2023 in Bonn möchte ich Sie sowohl über den Haus-
haltsabschluss 2022 als auch über den Haushaltsvoranschlag 2024 informieren und die Zah-
len, die Ihnen der Kammervorstand zur Beschlussfassung vorschlägt, schon heute erläutern.

A.  Haushaltsabschluss 2022
 Die aufgrund des Beschlusses der Kammerversammlung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft FGS Flick Gocke Schaumburg hat uns nach der Prüfung der Buchhaltung und der Haushalts-
rechnung mitgeteilt, dass sie keinerlei Bedenken gegen die Rechnungslegung sowie die Führung der 
Buchhaltung der Rechtsanwaltskammer Köln hat und uns einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. Nachdem der Vorstand den Haushaltsabschluss in seiner Sitzung vom 2.9.2023 
gebilligt hat, ist der Bericht auf der Homepage der Kammer veröffentlicht worden.

Die Zahlen des Haushaltsabschlusses für das Jahr 2022, die Ihnen in der Anlage 2 zusammen 
mit dem Vorschlag für 2024 dargestellt werden, entsprechen der Fassung des Berichts der 
Wirtschaftsprüfer.

Daraus ersehen Sie, dass wir im Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss von 377.182,79 Euro 
erzielt haben. Geplant hatten wir mit einem Fehlbetrag von 168.860 Euro. Somit übertrifft 
das tatsächliche Ergebnis die Planung um rund 546.000 Euro.

Die Gründe dafür liegen gleichermaßen auf der Einnahmen- wie der Ausgabenseite, d. h. es 
konnten sowohl höhere Einnahmen erzielt als auch Minderausgaben realisiert werden. Die 
Einnahmen (Erlöse) lagen um knapp 258.000 Euro über den Erwartungen, die Ausgaben um 
etwa 288.000 Euro unter dem Planansatz. Im Einzelnen:

I. Einnahmen
Bei den Einnahmen waren für den deutlichen Anstieg vor allem der Zuwachs an Beitrags-
erlösen und an Zulassungsgebühren maßgeblich.

– Die Beitragserlöse (Konto 8000) beliefen sich auf 4.377.192 Euro und lagen damit etwas mehr als 
76.000 Euro über dem Ansatz. Der Zuwachs in den Beitragserlösen lag zum einen an einer höheren 
Zahl von Mitgliedern und zum anderen an einer konsequenteren Beitreibung der ausstehenden 
Mitgliederbeiträge.

– An Zulassungsgebühren (Konto 8070) wurden 437.630 Euro erlöst. Damit belief sich dort das Plus 
gegenüber der Planung sogar auf 177.630 Euro. Dieser deutliche Anstieg ist maßgeblich auf die seit 
dem 1.8.2022 geltende Zulassungspflicht für Berufsausübungsgesellschaften (BAG) zurückzuführen. 

Insgesamt ergaben sich Einnahmen von 5.029.987,87 Euro.

Kammernachrichten: Kammerversammlung

Ausgaben Plan 2022 Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024

4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen  2.000,00 € 12.302,20 € 5.000,00 € 3.000,00 €

4902 Aufwendungen Fachausschüsse  20.000,00 € 30.879,27 € 30.000,00 € 30.000,00 €

4903 Aufwendungen Mediation  2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

4904 Aufwendungen Vertretung  5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

4905 Aufwendungen Abwicklung  50.000,00 € 10.500,00 € 50.000,00 € 0,00 €

4906 Aufwendungen Anwaltsrichter  15.000,00 € 14.437,19 € 20.000,00 € 20.000,00 €

4907 Aufwendungen Satzungsversammlung  15.000,00 € 11.631,16 € 20.000,00 € 10.000,00 €

4908 Aufwendungen Streitschlichtung  10.000,00 € 8.430,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

4909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten  10.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 €

4910 Porto und Versand  25.000,00 € 25.927,38 € 25.000,00 € 25.000,00 €

4920 Telefon
10.000,00 € 19.605,25 € 20.000,00 € 15.000,00 €

4921 Telefon mobil

4930 Bürobedarf  15.000,00 € 13.299,61 € 15.000,00 € 12.000,00 €

4940 Zeitschriften, Bücher, Literatur  15.000,00 € 7.871,93 € 10.000,00 € 5.000,00 €

4941
Aufwendungen Kammerforum & 
Broschüren  50.000,00 € 71.749,14 € 40.000,00 € 30.000,00 €

4942 Aufwendungen Nutzung Datenbanken  70.000,00 € 54.868,31 € 60.000,00 € 60.000,00 €

4943 Aufwendungen Wahlen Kammervorstand  40.000,00 € 1.106,30 € 40.000,00 € 0,00 €

4944 Teilnahme an Veranstaltungen  1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

4945 Fortbildungskosten  2.000,00 € 1.992,90 € 2.000,00 € 2.000,00 €

4950 Rechts- und Beratungskosten  2.500,00 € 357,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

4957 Abschluss- und Prüfungskosten  10.000,00 € 7.848,05 € 10.000,00 € 8.000,00 €

4959 Aufwendungen Datev-Nutzung  65.000,00 € 51.666,79 € 65.000,00 € 60.000,00 €

4960 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG  500,00 € 1.570,08 € 500,00 € 500,00 €

4961 Mieten für Einrichtungen Anwaltsgericht  500,00 € 123,91 € 0,00 € 0,00 €

4962
Aufwendungen sonstige 
Anwaltsgericht / OLG  15.000,00 € 12.908,48 € 15.000,00 € 15.000,00 €

4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen  7.500,00 € 20.208,75 € 50.000,00 € 50.000,00 €

4969 Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung  5.000,00 € 1.220,46 € 2.000,00 € 2.000,00 €

4970 Nebenkosten des Geldverkehrs  20.000,00 € 9.606,89 € 20.000,00 € 10.000,00 €

4980 Sonstiger Betriebsbedarf  5.000,00 € 7.284,61 € 6.000,00 € 5.000,00 €

4981 Inventarergänzung  40.000,00 € 49.876,15 € 30.000,00 € 15.000,00 €

sonstige Kosten  528.000,00 €  453.271,81 € 564.000,00 € 398.000,00 €

2000 Sanierungskosten Zinsen 5.000,00 €

2001 Sanierungskosten Tilgung 38.000,00 €

Finanzierungskosten Sanierung 43.000,00 € 57.500,00 €

2000 außerordentliche Aufwendungen

1590 Veränderung durchlaufende Posten –21.276,01 €

Gesamtausgaben  4.941.000,00 €  4.652.805,08 € 4.976.500,00 € 4.851.900,00 €

Ergebnis –168.860,00 €  377.182,79 €  57.120,00 € 121.420,00 €
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Anlage 2 
Vermögensentwicklung (TOP 4, 5, 9 und 11)

Vermögensentwicklung 2022

820 Sparkasse Wertpapiere 1.087.961,71 €

1000 Kasse 868,04 €

1001 Kasse Anwaltsgericht 732,67 €

1210 Sparkasse Girokonto 811.181,47 €

1211 Sparkasse Kassenkonto 603,99 €

1220 Apotheker- und Ärztebank eG 0,17 €

1.805.231,74 €

Vermögensentwicklung

Vermögen per 1.1.2022 2.104.165,26 €

Einnahmen per 31.12.2022 5.029.987,87 €

Ausgaben per 31.12.2022 –4.652.805,08 €

Zwischensumme 2.481.348,05 €

Kursdifferenzen Wertpapiere –96.116,31 €

Übertrag Sanierungs- / Verwaltungshaushalt –580.000,00 €

Vermögen zum 31.12.2022 1.805.231,74 €

Überleitung Verwaltungs- / Sanierungshaushalt

Einnahmen

Übertrag aus Verwaltungshaushalt 580.000,00 €

Einzahlung Darlehensbetrag 800.000,00 €

Gesamt 1.380.000,00 €

Ausgaben

4291 Sanierung Kammergebäude 1.624.079,07 €

Zinsen Darlehen für Sanierung 6.939,17 €

Kontoführungsgebühr 156,20 €

Gesamt 2.431.174,44 €

Ausgabenüberhang –1.051.174,44 €

Vermögen

1213 Sparkasse Sanierungskonto 488.958,25 €

650 Verbindlichkeiten Kreditinstitute (Sanierung) –762.314,90 €

–562.216,19 €

Vermögensentwicklung

Vermögen 1.1.2022 488.958,25 €

Einnahmen per 31.12.2022 [1.380.000,00 €]

Ausgaben per 31.12.2022 [2.431.174,44€]

–1.051.174,44 €

Vermögen zum 31.12.2022 –562.216,19 €

Überleitung Verwaltungs- / Sanierungshaushalt

Darlehensentwicklung

Darlehensaufnahme in 2022 800.000,00 €

Tilgung Darlehenskonto vom Sparkassen   
Girokonto Sanierung

–37.685,10 €

762.314.,90 €

Kammernachrichten: Kammerversammlung
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Anlage 3 
 Sanierungshaushalt (TOP 5)

Kapitaleinlagen Sanierungskonto

16.01.2020 – Einlage aus WP Verkauf 601.678,35 €

17.11.2020 – Einlage aus WP Verkauf 350.675,91 €

25.08.2021 – Umbuchung Girokonto 750.000,00 €

02.02.2022 – Darlehensauszahlung I 400.000,00 €

04.04.2022 – Darlehensauszahlung II 400.000,00 €

30.09.2022 – Nachtragshaushalt I 100.000,00 €

29.11.2022 – Nachtragshaushalt II 480.000,00 €

07.03.2023 – Umbuchung Girokonto 297.645,74 €

Gesamteinlage 3.380.000,00 €

Genehmigte Geldmittel 

20.11.2019 – Kammerversammlung aus Kammervermögen 2.000.000,00 €

18.11.2020 – Kammerversammlung genehmigt Darlehen 800.000,00 €

14.11.2022 – Kammerversammlung genehmigt Nachtragshaushalt 580.000,00 €

Gesamt genehmigte Mittel für die Sanierung 3.380.000,00 €

Ausgaben Sanierung gem. Jahresabschluss

2019 7,90 €

2020 84.093,50 €

2021 1.129.823,01 €

2022 1.668.859,54 €

2023 300.185,49 €

Gesamtausgaben bei Kontenschließung 3.182.969,44 €

Saldenabgleich

Einlagen 3.380.000,00 €

Fehlbuchung Stadt Köln 17.06.2021 528,40 €

Ausgaben 3.182.969,44 €

Bestand 29.08.2023 197.558,96 €

Umbuchung auf Girokonto 29.08.2023 –197.558,96 €

Differenz 0,00 €

Kammernachrichten: Kammerversammlung



S.19   Kammerforum digital

Kammernachrichten: Kammerversammlung

Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln 
für die Mitglieder der Schlichtungsausschüsse

(geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am xx.xx.xxxx 18.3.2009 )

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 23.2.1994 hat Dder. Vorstand der Rechts-
anwaltskammer Köln hat in seiner Sitzung vomam 18.3.2023  14.05.1994 folgende Entschädigungs-
ordnung gem. § 1 Abs. 5 Schlichtungsordnung für die Mitglieder der Schlichtungsausschüsse i.S.d.  
§ 111 Abs. 2 ArbGG des Arbeitsgerichtgesetzes (ArbGG)in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Entschädigungsordnung jeweils geltenden Fassung i.V.m § 40 Abs. 4 BBiG analog und § 71 Abs. 4 BBiG  
für die Mitglieder der Schlichtungsausschüsse die folgende Entschädigungsordnung erlassen beschlossen:

§ 1
Entschädigung für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Die vorsitzende Personer Vorsitzende des Schlichtungsausschusses erhält für die Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen eine pauschale Entschädigung von 5570,00 Euro.

§ 2
Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen

Mitglieder der Schlichtungsausschüsse erhalten für ihre Teilnahme an den Sitzungen des Schlich-
tungsausschusses für jede Sitzung 3555,00 Euro.

§ 3
Reisekosten

Zusätzlich zu der in § 1 gewährten Entschädigung werden die tatsächlich entstandenen Kosten für 
die Hin- und Rückfahrt zum Sitzungsort ersetzt.

Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden die Fahrtkosten der in Anspruch genommenen 
Wagenklasse sowie die Mehrkosten der Zuschläge ersetzt.

Bei Benutzung eines Pkws wird für jeden angefangenen Kilometer eine Wegstreckenentschädigung 
entsprechend der in § 7003 VV RVG festgelegten Entschädigung gem. Nr 7003 VV RVG in der jeweils 
gültigen Fassung gezahlt.

§ 4
Antrag

Eine Entschädigung wird nur aufgrund eines entsprechenden Antrags gewährt. Für den Antrag soll  
das durch die Rechtsanwaltskammer Köln ausgegebene Formblatt zu verwendenverwendet werden.

Die Abrechnung kann den örtlichen Anwaltvereinen übertragen werden.
Die Abrechnung erfolgt durch die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer.

Anlage 4 
Änderung der Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Mitglieder der 
Schlichtungsausschüsse (TOP 8a)
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Entschädigungsordnung für die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses  
der Rechtsanwaltskammer Köln

in der Fassung vom 12. Dezember 1987
(geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am xx.xx.xxxx (18.3.2009)

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Köln hat in seiner Sitzung vom am 18.3.2023 12.12.1987 
aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses in seiner Sitzung vom 25.11.1987 gem. § 
79 Abs. 4 S. 1 i.V.m. §§ 77 Abs. 3, 71 Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) i.d.F. vom 23.3.2005 
am 18.3.2023 für die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses gem. § 77 Abs. 3 i.V.m. § 71 Abs. 4 
BBiG die folgende Entschädigungsordnung erlassen beschlossen:

§ 1
Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen

Mitglieder des Berufsbildungsausschusses erhalten für die Teilnahme an einer Ausschusssitzung 
für eine Abwesenheit bis zu vier Stunden 35 50,00 Euro. Bei einer längeren Abwesenheit über vier 
Stunden hinaus werden pro angefangene Stunde 1015,00 Euro zusätzlich gezahlt.

§ 2
Reisekosten

Zusätzlich zu der in § 1 gewährten Entschädigung werden die tatsächlich entstandenen Kosten für 
die Hin- und Rückfahrt zum Sitzungsort ersetzt.

Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden die Fahrtkosten der in Anspruch genommenen 
Wagenklasse  sowie die Mehrkosten der Zuschläge ersetzt.

Bei Benutzung eines Pkws wird für jeden angefangenen Kilometer eine Wegstreckenentschädigung 
entsprechend der in § 7003 VV RVG festgelegten Entschädigung gem. Nr. 7003 VV RVG in der jeweils 
gültigen Fassung gezahlt.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Entschädigungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Justizministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit ihrer Veröffentlichung im KammerForum der Rechtsanwaltskammer Köln 
zum 01.01.2024 in Kraft.

Anlage 5 
Änderung der Entschädigungsordnung für die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der 
Rechtsanwaltskammer Köln (TOP 8b)
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Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Leiterleitende Person  
von Referendar Arbeitsgemeinschaften nach §§ 43, 44 JAG NRW

(Geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am 15.03.2000 xxxxxxx)

Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Köln hat am  xxxxxxxxx 18.03.1998 gem. § 89 
Abs. 2 Ziff. 4 BRAO die folgende Aufwandsentschädigung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 
die als leitende Personen von Arbeitsgemeinschaften an den Landgerichten Aachen, Bonn oder und 
Köln tätig sind, beschlossen:

§ 1
Entschädigung

(1) JederRechtsanwältinnen und Rechtsanwaälte, dieder als Leiter von Referendarleitende Personen 
von Arbeitsgemeinschaften an den Landgerichten Aachen, Bonn oderund Köln tätig weirden, 
erhaltenält – zusätzlich zu der Besoldung durch das Land Nordrhein-Westfalen – pro geleiste-
ter Übungsstunde (Zeitstunde) eine Entschädigung von 12070,00 Euro. Das gilt auch für die 
Aufsichtsführung während der Anfertigung von Klausuren in der Pflicht-Klausurenarbeitsge-
meinschaft und für die Besprechung dieser Klausuren.

(2) Für die Korrektur und Bewertung der Klausuren in der Pflicht-Klausurenarbeitsgemeinschaft 
erhaltenält Rechtsanwältinnen undder Rechtsanwaälte pro Klausur 2412,00 Euro.

(3) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die ohne eine Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht, Straf-
recht oder Öffentlichen Recht zu leiten, zu Ausbildungszwecken in Arbeitsgemeinschaften ein-
gesetzt werden, erhalten ebenfalls eine Entschädigung nach Absatz 1.

§ 3
Antrag

Eine Entschädigung wird nur aufgrund eines entsprechenden Antrags gewährt. Für den Antrag soll 
istdas durch die Rechtsanwaltskammer Köln ausgegebene Formblatt verwendet werden zu verwenden. 
Die Abrechnung erfolgt durch die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Entschädigungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Justizministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit ihrer Veröffentlichung im KammerForum der Rechtsanwaltskammer Köln 
zum 1.1.2024 in Kraft.

Anlage 6 
Änderung der Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die leitende Person von 
Arbeitsgemeinschaften nach §§ 43, 44 JAG NRW (TOP 8c)
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Entschädigungsordnung für die Aufwandsentschädigung und Reisekostenvergütung  für die  
Mitglieder des Kammervorstands und des Anwaltsgerichts gemäß § 89 Abs. 2  Ziff. 5 BRAO

(Geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am 18.11.2013xxxxxxx)

Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Köln hat am 18.11.2013 xx.xx.xxxx gem. 
§ 89 Abs. 2 Ziff. 5 BRAO die folgende Endschädigungsordnung für die Aufwandsentschädigung und 
Reisekostenvergütung für die Mitglieder des Kammervorstands und des Anwaltsgerichts beschlossen:

§ 1
Entschädigung der Vorstandsmitglieder

(1) Jedes Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Köln erhält für die Teilnahme an den 
Vorstandssitzungen pro Sitzung den 2-fachen Satz der in Nr. 7005 VV RVG – in der jeweils gül-
tigen Fassung – festgelegten Entschädigung für eine Abwesenheit von mehr als acht Stunden.

(2) Zum Ausgleich der durch die Vorstandsarbeit entstehenden Auslagen in der Kanzlei (Kosten 
für Schreibarbeiten, Telefon, Porto etc.) erhält jedes Vorstandsmitglied eine pauschale Ent-
schädigung in Höhe von 100,00 € monatlich. Die Vorsitzenden der Abteilungen erhalten 
eine Zusatzpauschale von weiteren 100,00 €.

§ 2
Entschädigung des Präsidenten / der Präsidentin  

und des Schatzmeisters / der Schatzmeisterin
(1) Der Präsident / die Präsidentin erhält zusätzlich zu der in § 1 festgelegten Entschädigung eine 

monatliche Aufwandsentschädigung, die 25 % der jeweiligen Aufwandsentschädigung des 
Präsidenten / der Präsidentin der Bundesrechtsanwaltskammer beträgt.

(2) Der Schatzmeister / die Schatzmeisterin erhält zusätzlich zu der in § 1 festgelegten Entschädi-
gung eine monatliche Entschädigung, die 25 % der jeweiligen Entschädigung des Präsidenten /  
der Präsidentin beträgt.

§ 2
Antrag

Die Entschädigung wird nur aufgrund eines entsprechenden Antrags gewährt. Für den Antrag soll 
das von der Rechtsanwaltskammer Köln vorgesehene Formblatt verwendet werden. Die Abrech-
nung erfolgt durch die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer.

Die vorstehendeEntschädigungsordnung wird hiermit ausgefertigt. Die Änderungen treten am 1. Januar in 
Kraft.tritt nach ihrer Veröffentlichung im KammerForum zum 01.01.2024 in Kraft.

Anlage 7 
Änderung der Entschädigungsordnung für die Aufwandsentschädigung und Reisekostenvergütung für 
die Mitglieder des Kammervorstands und des Anwaltsgerichts gem. § 89 Abs. 2 Ziff. 5 BRAO (TOP 8d)
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§ 3
Entschädigung der Richter / innen und Protokollführer / innen  

des Anwaltsgerichts Köln
Die Richter / innen und Protokollführer / innen des Anwaltsgerichts Köln erhalten pro Sitzungstag den 
2- fachen Satz der in Nr. 7005 VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Entschädigung 
für eine Abwesenheit von mehr als vier bis acht Stunden. Im Falle längerer Sitzungsdauer ist als Ent-
schädigung das Abwesenheitsgeld für mehr als acht Stunden zu Grunde zu legen.

§ 4
Entschädigung der Vorsitzenden der Kammern des Anwaltsgerichts Köln

Die Vorsitzenden der Kammern des Anwaltsgerichts Köln erhalten zusätzlich zu der in § 3 festge-
legten Entschädigung eine jährliche Aufwandsentschädigung von 1.200,00 €. Der / Die Geschäfts-
leitende Vorsitzende erhält zusätzlich zu der Entschädigung nach Satz 1 eine weitere jährliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 300,00 €.

§ 5
Reisekosten

(1) Zusätzlich zu der in den §§ 1 und 3 gewährten Entschädigung werden die tatsächlich entstandenen 
Kosten für die Hin- und Rückreise zum Sitz der Rechtsanwaltskammer Köln oder zum Sitz des An-
waltsgerichts Köln ersetzt. Reisekosten werden auch für Fahrten innerhalb derselben politischen Ge-
meinde erstattet.

(2) Bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel werden die Fahrtkosten der in Anspruch ge-
nommenen Wagenklasse sowie die Mehrkosten für die Zuschläge ersetzt. 

(3) Bei Benutzung eines Pkws wird für jeden angefangenen Kilometer der 1 ½-fache Satz der in 
Nr. 7003 VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Entschädigung gezahlt.

(4) Für die Teilnahme an Sitzungen außerhalb des Anwendungsbereichs des § 1 und für Reisen aus Anlass 
der Tätigkeit im Kammervorstand wird ein Tage- und Abwesenheitsgeld in Höhe des 2-fachen Sat-
zes der in Nr. 7005 VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Entschädigung für eine 
Abwesenheit von mehr als acht Stunden gewährt. Bei einer Abwesenheit von der Kanzlei von mehr 
als 8 Stunden beläuft sich das Tage- und Abwesenheitsgeld auf den 4-fachen Satz der in Nr. 7005 
VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Entschädigung für eine Abwesenheit von 
mehr als acht Stunden. Für Mitglieder des Anwaltsgerichts gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(5) Übernachtungskosten und notwendige Auslagen (z.B. Taxikosten, Parkgebühren usw.), die durch 
die Teilnahme an Sitzungen und Reisen aus Anlass der Vorstandstätigkeit entstehen, werden in 
tatsächlicher Höhe erstattet.

§ 6
Antrag

(1) Eine Entschädigung nach den §§ 1, 3 und 5 wird nur aufgrund eines entsprechenden Antrags 
gewährt.

(2) Für den Antrag soll das von der Rechtsanwaltskammer Köln vorgesehene Formblatt verwendet 
werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Entschädigungsordnung wird wirksam mit Veröffentlichung der vom Präsidenten / von der 
Präsidentin ausgefertigten Fassung im KammerForum der Rechtsanwaltskammer Köln und tritt am 
1.1.201401.01.2024 in Kraft.
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Erneut schlägt der Vorstand der Kammerversammlung eine eigene Beschlussfassung über die 
Verwendung des Vermögens wie vor. Anders jedoch als in den Vorjahren soll hierbei neben einer 
Liquiditätsreserve und einer allgemeinen Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehener Aufwen-
dungen eine zweckgebundene Rücklage zur Deckung der Vertreter- und Abwicklervergütungen 
gebildet werden. Zu den Gründen hatte ich bereits bei Vorstellung des Haushaltsplans 2024 
ausgeführt. 

1. Liquiditätsreserve
Die Rechtsanwaltskammer Köln hat im Jahresdurchschnitt Ausgaben von monatlich rund 
270.000 Euro (ohne die Beiträge an die Bundesrechtsanwaltskammer zum 1.4. eines jeden 
Jahres in Höhe von ca. 1,610 Millionen Euro für das Jahr 2024). Der Kammerbeitrag wird 
allerdings erst zum 1.3. eines Jahres fällig. Für die Zeit bis dahin soll eine Liquiditätsreserve 
von 540.000 Euro gebildet werden. 

Der Vorstand bittet deshalb die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 1.1.2024 vorhandenen Vermögen darf eine Liquiditätsreserve von 540.000 
Euro zum 31.12.2024 gebildet werden.

2. Zweckgebundene Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten
Eine Prognose der im Jahr 2024 zu zahlenden Vergütungen für Vertreter und Abwickler ist 
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Anstelle der in früheren Haushaltsplänen enthal-
tenen Konten 4904 und 4905 sollen die notwendigen Aufwendungen einer zweckgebunde-
nen Rücklage von 500.000 Euro entnommen werden.

Der Vorstand bittet daher die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 01.01.2024 vorhandenen Vermögen wird eine zweckgebundene Rücklage in 
Höhe von 500.000 Euro zur Zahlung der Vergütung von Kanzleivertretern und Abwicklern 
gebildet. Der Vorstand wird ermächtigt, hieraus die im Jahr 2024 notwendigen Aufwen-
dungen zu entnehmen.

3. Allgemeine Rücklage
Schließlich bittet der Vorstand die Kammerversammlung noch, folgenden Beschluss zur Bil-
dung einer allgemeinen Rücklage zu fassen:

Mit dem restlichen Vermögen wird eine allgemeine Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehe-
ner Aufwendungen auf den 31.12.2024 gebildet.

Anlage 8 
Verwendung des Vermögens (TOP 11)
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Wahlordnung zur Wahl der Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk  der Rechtsanwaltskammer Köln
(geändert durch die Kammerversammlung am xx.xx.xxxx 16.11.2021)

§ 1
Grundsatz

(1) Die Vorstandsmitglieder werden von den Kammermitgliedern in geheimer, unmittelbarer und 
elektronischer Wahl gewählt. Sollten tatsächliche Hindernisse einer elektronischen Wahl ent-
gegenstehen, kann der Wahlausschuss in Abweichung von Satz 1 nach Anhörung des Präsi-
diums die Durchführung einer Briefwahl (§ 64 Abs. 1 S. 1 BRAO) beschließen. 

(2) Wählen können diejenigen Kammermitglieder, die in das Wählerverzeichnis gemäß § 8 Abs. 1 
eingetragen sind.

(3) Die Wahl erfolgt gemäß § 10 der Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer getrennt nach 
den LG-Bezirken Köln, Bonn und Aachen. Für den jeweiligen LG-Bezirk kann gewählt werden, 
wer dort seinen Zulassungssitz (§ 27 Abs. 1, § 46c Abs. 4 S. 1, § 31 Abs. 3 Nr. 2 BRAO) unterhält 
oder im Falle einer Befreiung gemäß § 29 Abs. 1, § 29a Abs. 2 BRAO zuletzt unterhalten hat. 
Ist das Kammermitglied sowohl als Rechtsanwalt  /  Rechtsanwältin und als auch als Rechtsan-
walt  /  Rechtsanwältin(Syndikusrechtsanwalt / Syndikusrechtsanwältin) zugelassen oder unter-
hält es mehrere Kanzleien in verschiedenen LG-Bezirken, ist das Kammermitglied nur für einen 
LG-Bezirk wählbar. Die Entscheidung darüber, für welchen der in Frage stehenden LG-Bezirke 
das zur Wahl vorgeschlagene Kammermitglied antritt, obliegt diesem. Hat das Kammermitglied 
aufgrund einer Befreiung gemäß § 29 Abs. 1, § 29a Abs. 2 BRAO zu keinem Zeitpunkt einen Zu-
lassungssitz im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln unterhalten, so kann das Kammermitglied 
frei wählen, für welchen LG-Bezirk es zur Wahl antreten möchte. Die Entscheidung für einen 
LG-Bezirk hat das Kammermitglied spätestens mit Einreichung seines Wahlvorschlags bzw. der 
Erklärung nach § 9 Abs. 7 zu treffen. Die Entscheidung ist für diesen Wahlgang unwiderruflich.

(4) Jeder Wahlberechtigte hat für jeden LG-Bezirk nur so viele Stimmen, wie für den betreffenden 
LG-Bezirk Vorstandsmitglieder zu wählen sind; gibt er für den LG-Bezirk mehr Stimmen ab, ist 
seine Stimmabgabe für diesen LG-Bezirk ungültig.

(5) Die Kammermitglieder können ihr Wahlrecht nur persönlich ausüben. 
(6) Alle Veröffentlichungen und Bekanntmachungen zu dieser Wahl erfolgen über das besondere 

elektronische Anwaltspostfach (beA) und die Website der Rechtsanwaltskammer, es sei denn, 
die Wahlordnung bestimmt nachfolgend etwas anderes. Wurde für einen Wahlberechtigten 
kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch nicht möglich, so erfolgt 
die Mitteilung mit einfachem Brief. 

§ 2
Wahlausschuss

(1) Der Wahlausschuss wird vom Kammervorstand mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglie-
der gewählt. Wählbar ist, wer nach § 9 Abs. 56 der Wahlordnung wählbar wäre.

Anlage 9 
Änderung der Wahlordnung zur Wahl der Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk der 
Rechtsanwaltskammer Köln (TOP 13a)
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(2) Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreter stell-
vertretende Person zu wählen, der die das Mitglied im Falle der Abwesenheit vertritt. 

(3) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte den die wahlleitende PersonWahlleiter als Vorsit-
zendenvorsitzende Person und einen Stellvertretereine stellvertretende Person.

(4) Der Wahlausschuss entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der wahlleitenden PersonWahlleiter, bei ders-
sen Abwesenheit die Stimme seines Stellvertreterihrer stellvertretenden Persons den Ausschlag. 
In Eilfällen darf der Wahlausschuss seine Beschlüsse auch im Umlaufverfahren (einschließlich 
Telefax und E-Mail) fassen, wenn alle Mitglieder des Wahlausschusses einverstanden sind. 

(5) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, darunter der Wahl-
leiterdie wahlleitende Person oder seinihre stellvertretende PersonStellvertreter, anwesend sind. 

(6) Die Kandidatur bei der Vorstandswahl schließt die Mitgliedschaft im betreffenden Wahlausschuss aus. 
(7) Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 76 BRAO). 
(8) Der Wahlausschuss hat seinen Sitz in der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer. 

§ 3
Aufgaben des Wahlausschusses

(1) Der Wahlausschuss stellt das Wählerverzeichnis auf, bestimmt die Dauer seiner Auslegung, ver-
anlasst gemäß § 4 die erste Wahlbekanntmachung, entscheidet über Einsprüche von Wahlbe-
rechtigten gegen das Wählerverzeichnis und schließt danach das Wählerverzeichnis endgültig. 

(2) Der Wahlausschuss bestimmt den Zeitraum für die Einreichung der Wahlvorschläge (min-
destens 4 Wochen). Nach Ablauf des Zeitraums entscheidet der Wahlausschuss über deren 
Zulassung und veröffentlicht sie gemäß § 10 durch die zweite Wahlbekanntmachung. Der 
Wahlausschuss bestimmt Beginn und Ende der Wahlfrist. (erster und letzter Zeitpunbkt der 
Stimmabgabe). Sie Die Wahlfrist soll mindestens sechs und höchstens 21 Werktage betragen. 

(3) Der Wahlausschuss entwirft die Formblätter für die Wahlvorschläge sowie die sonstigen Wahl-
unterlagen, lässt sie herstellen und versenden. 

(4) Der Wahlausschuss organisiert die Durchführung der Wahl und leitet sie; er entscheidet über 
die Gültigkeit der Stimmabgabe und stellt das Wahlergebnis fest. Er veranlasst gemäß § 17 die 
dritte Wahlbekanntmachung. 

(5) Der Wahlausschuss darf zur Durchführung seiner Aufgaben die Einrichtungen der Rechtsan-
waltskammer und, im Einvernehmen mit dem Präsidenten / der Präsidentin, Mitarbeitender 
der Rechtsanwaltskammer als Wahlhelferwahlhelfende Personen in Anspruch nehmen. Diese 
werden durch die wahlleitende PersonWahlleiter zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

§ 4
Erste Wahlbekanntmachung

Die erste Wahlbekanntmachung enthält
a) Ort, Dauer und Zeiten der Auslegung des Wählerverzeichnisses und Angaben zu den Ge-

schäftszeiten der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer (§ 6 Abs. 1),
b) die Frist für den Einspruch wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-

zeichnisses, 
c) die Aufforderung an die Wahlberechtigten, Wahlvorschläge einzureichen, sowie die für die 

Einreichung geltende Form und Frist (§ 9),
d) die Zahl und Zusammensetzung der zu wählenden Vorstandsmitglieder,
e) einen Hinweis auf die Wahlfrist und 
f) einen Hinweis auf § 9 Abs. 9.
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§ 5
Wählerverzeichnis

(1) Das Wählerverzeichnis kann in einem automatisierten Verfahren erstellt werden. 
(2) Der Wahlausschuss hat einen Stichtag für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis zu bestimmen. 
(3) In das Wählerverzeichnis sind die Wahlberechtigten mit Familiennamen und Vornamen (bei 

natürlichen Personen) bzw. vollständigem Namen (bei Berufsausübungsgesellschaften), An-
schrift der Zulassungskanzlei und Mitgliedsnummer in alphabetischer Reihenfolge aufzuneh-
men. Das Wählerverzeichnis enthält ferner Spalten für Vermerke sowie für Berichtigungen und 
Bemerkungen. 

(4) Nach Beginn der Auslegungsfrist sind Änderungen des Wählerverzeichnisses nur noch auf recht-
zeitigen Einspruch hin zulässig (§ 7). Offensichtliche Unrichtigkeiten des Wählerverzeichnisses 
darf der Wahlausschuss beheben, soweit sie nicht Gegenstand eines Einspruchsverfahrens sind. 
Änderungen sind in der Spalte ,,Bemerkungen‘‘ zu erläutern. 

§ 6
Auslegung des Wählerverzeichnisses und Wahlhelferwahlhelfende Personen

(1) Das Wählerverzeichnis wird bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer während der üb-
lichen Geschäftszeiten zur persönlichen Einsicht durch die Wahlberechtigten zwei Wochen lang 
ausgelegt. 

(2) Der Wahlausschuss bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidenten  /  der Präsidentin der 
Rechtsanwaltskammer für die Aufsicht während der Auslegungstage zwei Mitarbeitender der 
Geschäftsstelle zu wahlhelfenden PersonenWahlhelfern. § 3 Abs. 6 S. 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Wählerverzeichnis darf während der Auslegungszeiten nicht aus der Geschäftsstelle entfernt 
werden. Nach Dienstschluss ist es sorgfältig zu verschließen.

(4) Eintragungen durch die Wahlberechtigten sind unzulässig. 

§ 7
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

(1) Gegen das Wählerverzeichnis, dessen nicht ordnungsgemäße Auslegung oder eine Behinderung 
der Einsichtnahme steht jedem Wahlberechtigten der Einspruch zu. Der Einspruch bedarf der 
Schriftform und ist bis zum Ende der Auslegungsfrist beim Wahlausschuss einzulegen.

(2) Der Wahlausschuss entscheidet innerhalb von zehn Kalendertagen nach Ende der Auslegungs-
frist über den Einspruch. Richtet sich der Einspruch gegen die Eintragung eines anderen, ist dieser 
vor der Entscheidung zu hören. Ist der Einspruch begründet, ist das Wählerverzeichnis zu berich-
tigen. Die Entscheidung ist dem Einspruchsführer und dem Betroffenen unverzüglich mitzuteilen. 
Sie ist für die Durchführung der Wahl endgültig. 

§ 8
Feststellung des Wählerverzeichnisses

(1) Der Wahlausschuss stellt drei Wochen vor Beginn der Wahlfrist das Wählerverzeichnis fest. 
Erhält der Wahlausschuss vorher Kenntnis davon, dass ein im Wählerverzeichnis aufgeführtes 
Kammermitglied die Mitgliedschaft verloren hat oder eine nicht aufgeführte Person die Mit-
gliedschaft erworben hat, ist dem durch Streichung oder Hinzufügung im Wählerverzeichnis 
Rechnung zu tragen. 

(2) Offensichtliche Unrichtigkeiten in dem nach § 8 Abs. 1 festgestellten Wählerverzeichnis darf 
die derdie wahlleitende PersonWahlleiter jederzeit beheben. 
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§ 9
Wahlvorschläge

(1) Jedes im Wählerverzeichnis eingetragene Kammermitglied ist berechtigt, Wahlvorschläge ein-
zureichen oder zu unterstützen.

(2) Neben den Wahlberechtigten dürfen auch Anwaltvereine aus dem Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer Wahlvorschläge unterbreiten.

(3) Wahlvorschläge müssen spätestens am letzten Tag des dafür bestimmten Zeitraums (§ 3 
Abs. 2) schriftlich beim Wahlausschuss auf der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer 
eingereicht werden. Der Wahlvorschlag soll auf einem beim Wahlausschuss anzufordernden 
Formblatt eingereicht werden. Der Eingang ist durch einen Wahlhelfer wahlhelfende Person zu 
dokumentieren und an den Wahlleiterdie wahlleitende Person zu übermitteln. 

(4) Die Wahlvorschläge müssen Familienname, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei des 
vorgeschlagenen Bewerbersr kandidierenden Person enthalten. Ein Wahlvorschlag muss von 
mindestens zehn wahlberechtigten Kammermitgliedern unterzeichnet sein. Vor- und Familien-
name (bei natürlichen Personen) bzw. der vollständige Name der BAG sowie Vor- und Familien-
name des für sie handelnden (gesetzlichen) Vertreters (bei Berufsausübungsgesellschaften) 
sowie die Anschrift der Zulassungskanzlei der Unterstützerunterstützenden Personen müssen 
auf dem Wahlvorschlag eindeutig erkennbar sein. 

(5) Vorgeschlagen werden oder kandidieren darf nur wer wählbar ist. Die Wählbarkeit richtet sich 
nach der Bundesrechtsanwaltsordnung, (§§ 65, 66 BRAO).

(5)(6) Jedes Kammermitglied darf mehrere Wahlvorschläge unterstützen und sich, vorbehaltlich Ab-
satz 5, selbst zur Wahl vorschlagen. Es dürfen aber pro Kammermitglied nur so viele Wahl-
vorschläge eingereicht oder unterstützt werden, wie in dem jeweiligen LG-Bezirk (§ 1 Abs. 3) 
Vorstandsmitglieder zur Wahl stehen. 

(7) Vorgeschlagen werden oder kandidieren darf nur wer wählbar ist. Die Wählbarkeit richtet sich 
nach der Bundesrechtsanwaltsordnung, (§§ 65, 66 BRAO).

(7) Sofern sich der Bewerberdie kandidierende Person nicht selbst zur Wahl vorgeschlagen hat, 
ist dem Wahlvorschlag eine von ihmihr unterschriebene Einverständniserklärung beizufügen. 
Der BewerberDie kandidierende Person hat weiterhin zu erklären, dass ihm ihr Umstände, die 
seine ihre Wählbarkeit ausschließen, nicht bekannt sind. 

(8) Sowohl bei der Abgabe von Wahlvorschlägen als auch bei der Einverständniserklärung ist eine 
gewillkürte Vertretung ausgeschlossen. Berufsausübungsgesellschaften werden durch den (ge-
setzlichen) Vertreter vertreten. Bei mehreren (gesetzlichen) Vertretern genügen Namen und 
Unterschrift eines (gesetzlichen) Vertreters.

(9) Hat ein Wahlberechtigter mehr Wahlvorschläge eingereicht oder unterstützt als Vorstands-
mitglieder zu wählen sind, werden sämtliche von ihm abgegebenen oder unterstützten Wahl-
vorschläge gestrichen. Hierauf ist in der ersten Wahlbekanntmachung besonders hinzuweisen.

§ 10
Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(zweite Wahlbekanntmachung)
(1) Der Wahlausschuss prüft, ob die Wahlvorschläge rechtzeitig eingegangen und vollständig sind 

und den Vorgaben dieser Wahlordnung entsprechen. 
(2) Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss unverzüglich nach 

Ablauf des Zeitraums für die Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 3 Abs. 2). Die Entscheidung 
über die Zulassung ist der den Bewerbernkandidierenden Personen bekanntzugeben. Sie ist für 
die Aufstellung der Bewerberkandidierenden Personen endgültig.
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(3) Ungültig sind Wahlvorschläge, die den §§ 65 Nr. 1 u. 2, 66 BRAO sowie den Vorschriften dieser 
Wahlordnung nicht entsprechen. 

(4) Nach Abschluss der Prüfung hat der Wahlausschuss den Kammermitgliedern die Namen der 
zur Wahl zugelassenen Bewerberkandidierenden Personen bis spätestens zum 14. Tag vor Be-
ginn der Wahlfrist durch die zweite Wahlbekanntmachung für jeden LG-Bezirk in alphabeti-
scher Reihenfolge mitzuteilen. Die zweite Wahlbekanntmachung darf abweichend von § 1 
Abs. 6 auch nur durch Veröffentlichung auf der Website der Rechtsanwaltskammer erfolgen.

§ 11
Wahlunterlagen

(1) Nach Bekanntgabe der zur Wahl zugelassenen Bewerberkandidierenden Personen werden die 
Wahlunterlagen nach Anweisung des Wahlausschusses gefertigt. 

(2) Der Stimmzettel enthält die Namen der Bewerberkandidierenden Personen, die vom Wahlaus-
schuss zugelassen wurden. Die Bewerberkandidierenden Personen werden auf dem Stimmzet-
tel getrennt nach ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen LG-Bezirken in alphabetischer Reihen-
folge ihres Familiennamens aufgeführt. Der Stimmzettel enthält ferner den Familiennamen, 
Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei der Bewerberkandierenden Personen. 

§ 12
Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl 

(1) Den Wahlberechtigten werden vor Beginn der Wahlfrist die Hinweise zur Durchführung der 
Wahl und die Zugangsdaten (Identifikationsnummer) über das beA übermittelt. Wurde für 
einen Wahlberechtigten kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch 
nicht möglich, so erfolgt die Mitteilung mit einfachem Brief. 

(2) Die Wahl erfolgt durch Aufruf des den Vorgaben von § 11 entsprechenden, elektronischen Stimm-
zettels an einem Computer und Stimmabgabe. Hierzu hat sich der Wahlberechtigte im Online-
Wahlportal mit Hilfe der übersandten Zugangsdaten zu authentifizieren. Der elektronische Stimm-
zettel ist entsprechend der im Wahlschreiben und im Online-Wahlportal enthaltenen Anleitung 
elektronisch auszufüllen und abzusenden. Dabei hat das verwendete elektronische Wahlsystem 
zu gewährleisten, dass eine mehrfache Stimmabgabe ausgeschlossen ist und die Wahlberechtig-
ten ihre Stimmen bis zur Absendung des elektronischen Stimmzettels korrigieren oder die Wahl 
abbrechen können. Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt ein (gesetzlicher) Vertreter. 

(2)(3) Das Online-Wahlportal kann bereits vor Beginn der Wahlfrist geöffnet werden. Stimmen, die vor 
Beginn der Wahlfrist abgegeben werden, gelten insoweit als gültig. 

(3)(4) Die Speicherung der eingehenden Stimmen darf nur anonymisiert erfolgen. Ferner darf die 
Reihenfolge des Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden können. Für den Wahlberechtig-
ten muss jederzeit erkennbar sein, wann ein Absenden und Übermitteln der Stimmen erfolgt. 
Ein Absenden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch 
den Wahlberechtigten zu ermöglichen. Ihm muss eine erfolgreich durchgeführte Stimmabga-
be angezeigt werden. Mit dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt die Stimmab-
gabe als vollzogen.

(4)(5) Es muss ausgeschlossen sein, dass das elektronische Wahlsystem die Stimmen des Wahlbe-
rechtigten auf dem von ihm verwendeten Computer speichert. Zudem muss gewährleistet 
sein, dass unbemerkte Veränderungen der Stimmabgabe durch Dritte ausgeschlossen sind. 
Zum Schutze der Geheimhaltung muss der elektronische Stimmzettel nach erfolgter Stimm-
abgabe unverzüglich ausgeblendet werden. Das elektronische Wahlsystem darf keinen Aus-
druck abgegebener Stimmen auf Papier zulassen. 
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(5)(6) Die Speicherung der abgegebenen Stimmen in der elektronischen Wahlurne muss nach dem Zu-
fallsprinzip erfolgen. Es darf keine Protokollierung der Anmeldung am elektronischen Wahlsys-
tem, der abgegebenen Stimmen, der IP-Adressen sowie personenbezogener Daten erfolgen.

 
§ 12a 

Stimmabgabe bei der Briefwahl 
(1) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 S. 2 Briefwahl beschlossen, erfolgt die Stimmabgabe nach 

Maßgabe nachfolgender Vorschriften.
(2) Den Wahlberechtigten werden bis spätestens zum 14. Tag vor Beginn der Wahlfrist die Ab-

stimmungsunterlagen mit einfachem Brief übermittelt. Der Wahlausschuss teilt dabei die 
Wahlfrist mit. Stimmen, die vor Beginn der Wahlfrist beim Wahlausschuss eingehen, gelten 
insoweit als gültig. 

(3) Die Abstimmungsunterlagen bestehen aus
a) dem Stimmzettel, der nur die zugelassenen Bewerberkandidierenden Personen für die LG-

Bezirke in alphabetischer Reihenfolge mit Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zu-
lassungskanzlei enthält,

b) einem verschließbaren Wahlumschlag mit dem Aufdruck „Stimmzettel zur Vorstandswahl 
aus dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln“,

c) einem freigemachten, an den Wahlausschuss adressierten Rücksendeumschlag mit der An-
gabe „Vorstandswahl“ sowie 

d) einem Wahlausweis, der die Anschrift der Zulassungskanzlei des Wahlberechtigten und des-
sen Mitgliedsnummer enthält. 

(4) Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt ein (gesetzlicher) Vertreter. 

§ 13
Beginn und Ende der elektronischen Wahl

(1) Beginn und Ende der elektronischen Wahl erfolgen durch Autorisierung ders Wahlleiters wahllei-
tenden Person; die der Wahlleiter wahlleitende Person weist das mit der Durchführung der Wahl 
beauftragte Unternehmen entsprechend an und überwacht dies. § 3 Abs. 56 gilt entsprechend. 

(2) Beginn und Ende der Wahlfrist richten sich nach § 3 Abs. 3.

§ 14
Störung der elektronischen Wahl

(1) Ist Wahlberechtigten die elektronische Stimmabgabe innerhalb des Wahlzeitraums aus tech-
nischen Gründen, die nicht in der Sphäre der Wahlberechtigten liegen, unmöglich, kann dieder 
Wahlleiter wahlleitende Person im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss den Wahlzeitraum 
verlängern. Die Verlängerung wird abweichend von § 1 Abs. 6 auf der Website der Rechtsan-
waltskammer bekannt gegeben. 

(2) Werden während der elektronischen Wahl Störungen bekannt, so kann der Wahlausschuss die 
Behebung der Störung veranlassen und die Wahl fortsetzen. Besteht allerdings die Möglichkeit, 
dass bereits abgegebene Stimmen vorzeitig bekanntgegeben oder gelöscht werden oder gelöscht 
worden sind oder besteht die Möglichkeit einer Stimmenmanipulation, so ist die Wahl ohne Aus-
zählung der Stimmen abzubrechen. Der Wahlleiter Die wahlleitende Person  entscheidet dann 
gemeinsam mit dem Wahlausschuss über das weitere Verfahren. 

(3) Störungen sowie deren Ursache, Auswirkungen, Intensität und Dauer sind im Protokoll der Wahl 
zu vermerken. Die Wahlberechtigten sind über Störungen und die vom Wahlausschuss in diesem 
Zusammenhang beschlossenen Maßnahmen sowie über Wahlabbrüche zu informieren. 

(4)
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§ 15
Technische Anforderungen an das elektronische Wahlsystem

(1) Das verwendete elektronische Wahlsystem muss aktuellen technischen Standards, insbesondere 
den jeweiligen Sicherheitsanforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) entsprechen. Dies bedingt vor allem die ausreichende Trennung der zur Wahl ein-
gesetzten technischen Systeme. Insbesondere müssen zur Wahrung des Wahlgeheimnisses die 
elektronische Wahlurne und das elektronische Wählerverzeichnis auf getrennten Servern geführt 
werden. Das gewählte System hat durch geeignete technische Maßnahmen zu gewährleisten, 
dass im Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers oder eines Serverbereiches keine Stim-
men unwiederbringlich verloren gehen.

(2) Zum Schutze der Geheimhaltung wird eine Anonymisierung der Wahlberechtigten durch Wahl-
nummern durchgeführt, wobei sichergestellt wird, dass die Stimmabgaben nicht über die Zu-
gangsdaten auf einzelne Mitglieder zurückgeführt werden können. 

(3) Die zur Durchführung der elektronischen Wahl eingesetzten Wahlserver müssen vor Angriffen aus 
dem Internet geschützt sein. Ferner muss sichergestellt sein, dass nur autorisierte Personen Zugriff 
nehmen können. Als solche autorisierten Zugriffe sind vor allem die Überprüfung der Stimmberech-
tigung, die Speicherung der Stimmabgabe der Wahlberechtigten, die Registrierung der Stimmab-
gabe (Wahldaten) anzusehen. Auf den Inhalt der Stimme darf keine Zugriffsmöglichkeit bestehen. 

(4) Die Übertragung der Wahldaten ist vor Ausspäh-, Entschlüsselungs- und Manipulations-
versuchen zu schützen. Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen. Ferner sind die 
Übertragungswege zur Prüfung der Wahlberechtigung, zur Registrierung der Stimmabgabe im 
Wählerverzeichnis sowie zur Stimmabgabe so voneinander zu trennen, dass eine Zuordnung 
von abgegeben Stimmen zu einzelnen Wahlberechtigten dauerhaft unmöglich ist. Gleiches 
gilt für die Verarbeitung der Wahldaten. 

(5) Die Wahlberechtigten sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen 
der für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Angriffe Dritter geschützt werden kann. 
Es ist auf kostenfreie Bezugsquellen geeigneter Software hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der 
Sicherungshinweise ist vor der Stimmabgabe durch den Wahlberechtigten verbindlich in elek-
tronischer Form zu bestätigen. 

(6) Der Wahlausschuss muss sich die Erfüllung der technischen Anforderungen durch geeignete Un-
terlagen des beauftragten Anbieters des elektronischen Wahlsystems nachweisen lassen. Dieser 
sowie ggf. weiter beauftragte externe Dienstleister sind auf die Einhaltung der an das elektroni-
sche Wahlsystem nach dieser Satzung gestellten Anforderungen zu verpflichten.

§ 16
Ermittlung des Wahlergebnisses

Gewählt sind diejenigen Bewerberkandidierenden Personen, die in dem entsprechenden LG-Bezirk die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen (§ 64 Abs. 1 S. 4 BRAO). Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 
über die Zuteilung des letzten Sitzes oder der letzten Sitze das vomvon der wahlleitenden Person Wahl-
leiter zu ziehende Los. 

§ 16a
Ermittlung des Wahlergebnisses bei elektronischer Wahl

(1) Für die Administration der Wahlserver und insbesondere für die Auszählung und Archivierung der 
Wahl ist der Wahlleiter die wahlleitende Person zusammen mit dem Wahlausschuss verantwort-
lich. Es müssen durch das elektronische Wahlsystem technische Möglichkeiten zur Verfügung 
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stehen, die den Auszählungsprozess für jeden Wahlberechtigten reproduzierbar machen können. 
Dafür sind alle Datensätze der elektronischen Wahl in geeigneter Weise zu speichern.

(2) Bei Zweifeln über die Gültigkeit einer Stimmabgabe entscheidet die der Wahlleiter wahlleiten-
de Person; im Falle der Verhinderung entscheidet der Stellvertreterihre stellvertretende Person.

§ 16b
Ermittlung des Wahlergebnisses bei Briefwahl

(1) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 die Durchführung einer Briefwahl beschlossen, 
richtet sich die Stimmauszählung nach nachfolgenden Vorschriften. 

(2) Die beauftragten Wahlhelfendenr versehen die bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskam-
mer eingehenden Rücksendeumschläge mit einem Eingangsstempel und tragen in einer Ein-
gangsliste die Zahl der eingegangenen Rücksendeumschläge ein. Die Eingangsliste wird Anlage 
zum Protokoll der Wahl.

(3) Unverzüglich nach Ablauf der Wahlfrist stellt der Wahlausschuss die Gesamtzahl der eingegan-
genen Rücksendeumschläge fest, öffnet diese und prüft die Wahlberechtigung des Absenders, 
indem er die Mitgliedsnummer des Wahlausweises mit der Nummer des Wählerverzeichnisses 
vergleicht und dort in der Spalte „Vermerke“ abhakt.

(4) Verspätet eingegangene Rücksendeumschläge sind mit einem Vermerk über den Zeitpunkt 
ihres Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Sie gelten als nicht abgegebene 
Stimme.

(5) Stimmen von nicht Wahlberechtigten gelten als nicht abgegeben.
(6) Sofern 

a) der Rücksendeumschlag einen Stimmzettel enthält, der nicht in einen verschlossenen 
Wahlumschlag eingelegt wurde, wobei ein nicht fest verklebter oder nur eingeschobener 
Wahlumschlag als verschlossen gilt, oder

b) der Rücksendeumschlag mehr als einen Wahlumschlag oder keinen Wahlausweis enthält, 
oder

c) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,
 wird der Rücksendeumschlag mit Beanstandungsvermerk einschließlich seines Inhalts zu 

den Wahlunterlagen genommen. Die Stimme ist ungültig.
(7) Der dem Rücksendeumschlag entnommene Wahlumschlag wird in eine Urne gelegt.
(8) Die in die Urne gelegten Wahlumschläge werden alsdann entnommen und geöffnet.
(9) Sofern

a) ein Stimmzettel keine oder mehr Wahlkreuze enthält, als Bewerber kandidierende Perso-
nen zu wählen sind, oder

b) ein Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, oder
c) ein Stimmzettel zerrissen oder stark beschädigt ist, so dass er den Willen des Wahlberech-

tigten nicht mehr erkennen lässt, oder
d) ein Wahlumschlag mehrere Stimmzettel enthält, oder
e) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,

ist die Stimme ungültig.
(10) Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit abgegebener Stimmen entscheidet der Wahlausschuss. 

In dem Protokoll der Wahl ist die Ungültigkeit einer Stimme stichwortartig zu begründen.
(11) Nach Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel stellt der Wahlausschuss die Anzahl der gültigen 

Stimmzettel fest. Danach werden die auf jede kandidierende Personn Bewerber entfallenden 
Stimmen gezählt.

(12) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.
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§ 17
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(Dritte Wahlbekanntmachung)
(1) Der WahlleiterDie wahlleitende Person fordert die Gewählten durch eingeschriebenen Brief oder 

über das beA auf, sich binnen einer Woche über Annahme oder Ablehnung der Wahl schriftlich 
zu erklären. Wird die Wahl von dem Gewählten nicht binnen einer Woche nach Absendung der 
Mitteilung aus einem der in § 67 BRAO genannten Gründen gegenüber dem Wahlleiterder wahl-
leitenden Person schriftlich abgelehnt, gilt sie als angenommen. Die Annahme kann bereits im 
Vorfeld erklärt werden.

(2) Werden von einem Gewählten zulässige Ablehnungsgründe vorgebracht, ist an seiner Stelle der-
jenige Bewerberdiejenige kandidierende Person gewählt, der die für den betreffenden LG-Bezirk 
die nächsthöchste Stimmzahl auf sich vereinigt.

(3) Kann ein solches Wahlergebnis nicht festgestellt werden, findet eine Nachwahl statt. Für die 
Nachwahl gelten die Bestimmungen dieser Wahlordnung entsprechend. Von einer Nachwahl 
wird in entsprechender Anwendung von § 69 Abs. 3 BRAO abgesehen, wenn die Zahl der Vor-
standsmitglieder nicht unter 24 sinkt. 

(4) Der WahlleiterDie wahlleitende Person gibt das Wahlergebnis nach der Feststellung durch Ver-
öffentlichung auf der Website der Rechtsanwaltskammer bekannt (3. Wahlbekanntmachung). In 
der Veröffentlichung ist auf die Bestimmung über die Wahlanfechtung hinzuweisen. 

(5) Der Wahlausschuss kann beschließen, dass bereits vor der 3. Wahlbekanntmachung ein vor-
läufiges Wahlergebnis auf der Website der Kammer oder über andere Informationsmedien der 
Kammer – vorbehaltlich der Annahme der Gewählten – veröffentlicht wird.

§ 18
Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann binnen eines Monats nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses in der dritten 
Wahlbekanntmachung schriftlich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem 3. Tag nach 
der Veröffentlichung. § 112f BRAO gilt entsprechend. 

(2) Eine Wahlanfechtung hat keine aufschiebende Wirkung.
(3) Eine Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass gegen wesentliche Vorschriften 

über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und die Möglich-
keit besteht, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst worden ist. 

§ 19
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Wählerverzeichnis, Wahlvorschläge, Protokolle, Belegstücke der Wahlbekannt-
machung, elektronische Dokumentationen und sonstige Unterlagen) sind nach Beendigung der Wahl 
zu versiegeln und bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer bis zum Ende der Wahlperiode 
aufzubewahren. 

§ 20
Inkrafttreten

Die Wahlordnung tritt am 01.01.20242 in Kraft. 

(1)

(4)
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Wahlordnung zur Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung aus  
dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln

(geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am 20.11.2019xx.xx.xxxx)

§ 1 Grundzüge
(1)  Die Mitglieder der Satzungsversammlung werden für die Dauer von vier Jahren von den 

Kammermitgliedern in geheimer, unmittelbarer und elektronischer Wahl gewählt (§ 191b 
BRAO). Sollten tatsächliche Hindernisse einer elektronischen Wahl entgegenstehen, kann der 
Wahlausschuss in Abweichung von S. 1 nach Anhörung des Präsidiums die Durchführung einer 
Briefwahl beschließen. Die Amtszeit der Mitglieder der Satzungsversammlung beginnt mit der 
ersten Sitzung der Satzungsversammlung. 

(2)  Wählen können diejenigen Kammermitglieder, die in das Wählerverzeichnis gem. § 5 
eingetragen sind. 

(3)  Die Kammermitglieder können ihr Wahlrecht nur persönlich ausüben.
(4)  Alle Veröffentlichungen und Bekanntmachungen zu dieser Wahl erfolgen über das besondere 

elektronische Anwaltspostfach (beA) und die Website der Rechtsanwaltskammer, es sei denn, 
die Wahlordnung bestimmt nachfolgend etwas anderes. Wurde für einen Wahlberechtigten 
kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch nicht möglich, so erfolgt 
die Mitteilung mit einfachem Brief. 

§ 2 Wahlausschuss
(1)  Der Wahlausschuss wird vom Kammervorstand mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder 

gewählt. Wählbar ist, wer nach § 9 Abs. 45 wählbar wäre. Die Wahl des Wahlausschusses 
erfolgt im letzten Jahr der Amtsperiode der Mitglieder der Satzungsversammlung. 

(2)  Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreter 
stellvertretende Person zu wählen, derdie das Mitglied im Falle von dessen Abwesenheit vertritt. 

(3)  Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte den Wahlleiterdie wahlleitende Person als Vor-
sitzenden  vorsitzende Person und einen Stellvertretereine stellvertretende Person.

(4)  Der Wahlausschuss entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der wahlleitenden Persons Wahlleiter, bei 
dessen Abwesenheit die Stimme seines Stellvertreters ihrer stellvertretenden Person, den 
Ausschlag. In Eilfällen kann der Wahlausschuss seine Beschlüsse auch im Umlaufverfahren 
(einschließlich Telefax und E-Mail) fassen, wenn alle Mitglieder einverstanden sind. 

(5)  Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, darunter 
der Vorsitzendedie vorsitzende Person oder sein Stellvertreterihre stellvertretende Person, 
anwesend sind. 

(6)  Die Kandidatur zur Satzungsversammlung schließt die Mitgliedschaft im Wahlausschuss aus. 
(7)  Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 76 BRAO). 
(8)  Der Wahlausschuss hat seinen Sitz in der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer Köln. 

Anlage 10 
Änderung der Wahlordnung zur Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung aus dem Bezirk der 
Rechtsanwaltskammer Köln (TOP 13b)
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§ 3
Aufgaben des Wahlausschusses

(1)  Der Wahlausschuss stellt das Wählerverzeichnis auf, bestimmt die Dauer seiner Auslegung, 
veranlasst gemäß § 4 die erste Wahlbekanntmachung, entscheidet über Einsprüche 
Wahlberechtigter gegen das Wählerverzeichnis und schließt danach das Wählerverzeichnis 
endgültig. 

(2)  Der Wahlausschuss bestimmt den Zeitraum für die Einreichung der Wahlvorschläge (mindestens 
vier Wochen). Nach Ablauf des Zeitraums entscheidet der Wahlausschuss über deren Zulassung 
und veröffentlicht sie gemäß § 10 durch die zweite Wahlbekanntmachung. 

(3)  Der Wahlausschuss bestimmt Beginn und Ende der Wahlfrist erster und letzter Zeitpunkt der 
Stimmabgabe). SieDie Wahlfrist soll mindestens sechs und höchstens 21 Werktage betragen. 

(4)  Der Wahlausschuss entwirft die Formblätter für die Wahlvorschläge und die sonstigen 
Wahlunterlagen, lässt sie herstellen und versenden. 

(5)  Der Wahlausschuss organisiert die Durchführung der Wahl und leitet sie; er entscheidet über die 
Gültigkeit der Stimmabgabe und stellt das Wahlergebnis fest. Er veranlasst gemäß § 17 die dritte 
Wahlbekanntmachung.

(6)  Der Wahlausschuss darf zur Durchführung seiner Aufgaben die Einrichtungen der Rechts-
anwaltskammer und, im Einvernehmen mit dem Präsidenten / der Präsidentin, Mitarbeiter 
Mitarbeitende der Rechtsanwaltskammer als Wahlhelferwahlhelfende Personen in Anspruch 
nehmen. Diese werden durch den  die Wahlleiterwahlleitende Person zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. 

§ 4
Erste Wahlbekanntmachung

Die erste Wahlbekanntmachung enthält 

a) Ort, Dauer und Zeiten der Auslegung des Wählerverzeichnisses und Angaben zu den 
Geschäftszeiten der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer (§ 6 Abs. 1), 

b) die Frist für den Einspruch wegen Unrichtigkeit und Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses, 
c) die Aufforderung an die Wahlberechtigten, Wahlvorschläge einzureichen, sowie die für die 

Einreichung geltende Form und Frist (§ 9), 
d) die Zahl der in die Satzungsversammlung zu wählenden Mitglieder, 
e)  einen Hinweis auf die Wahlfrist,  einen Hinweis auf § 9 Abs. 8. 

§ 5
Wählerverzeichnis

(1)  Das Wählerverzeichnis kann in einem automatisierten Verfahren hergestellt werden. 
(2) Der Wahlausschuss hat einen Stichtag für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis zu bestimmen. 
(3)  In das Wählerverzeichnis sind die Wahlberechtigten mit Familiennamen und Vornamen (bei 

natürlichen Personen) bzw. vollständiger Name der BAG (bei Berufsausübungsgesellschaften), 
Anschrift der Zulassungskanzlei und Mitgliedsnummer in alphabetischer Reihenfolge 
aufzunehmen. Das Wählerverzeichnis enthält ferner Spalten für Vermerke über die Teilnahme 
an der Wahl sowie für Berichtigungen und Bemerkungen. 

(4)  Nach Beginn der Auslegungsfrist sind Änderungen nur noch auf rechtzeitigen Einspruch 
hin zulässig (§ 7). Offensichtliche Unrichtigkeiten darf der Wahlausschuss beheben, soweit 
sie nicht Gegenstand eines Einspruchsverfahrens sind. Änderungen sind in der Spalte 
„Bemerkungen“ zu erläutern. 
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§ 6
Auslegung des Wählerverzeichnisses und Wahlhelferwahlhelfende Personen

(1) Das Wählerverzeichnis wird bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer während der 
üblichen Geschäftszeiten zur persönlichen Einsicht durch die Wahlberechtigten  während der 
nach § 3 Abs. 1 bestimmten Dauer ausgelegt. 

(2) Der Wahlausschuss bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidenten / der Präsidentin der Rechts-
anwaltskammer für die Aufsicht während der Auslegungsfrist zwei MitarbeiterMitarbeitende 
der Geschäftsstelle zu Wahlhelferwahlhelfenden Personen. § 3 Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Wählerverzeichnis darf während der Auslegungszeiten nicht aus der Geschäftsstelle ent-
fernt werden. Nach Dienstschluss ist es sorgfältig zu verschließen. 

(4) Eintragungen durch die Wahlberechtigten sind unzulässig. 

§ 7
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

(1) Gegen das Wählerverzeichnis, dessen nicht ordnungsgemäße Auslegung oder eine Behinde-
rung der Einsichtnahme steht jedem Wahlberechtigten der Einspruch zu. Der Einspruch bedarf 
der Schriftform und ist bis zum Ende der Auslegungsfrist beim Wahlausschuss einzulegen. 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet innerhalb von zehn Kalendertagen nach Ende der Auslegungs-
frist über den Einspruch. Richtet sich der Einspruch gegen die Eintragung eines anderen, ist 
dieser vor der Entscheidung zu hören. Ist der Einspruch begründet, ist das Wählerverzeichnis 
zu berichtigen. Die Entscheidung ist dem Einspruchsführer und dem Betroffenen unverzüglich 
mitzuteilen. Sie ist für die Durchführung der Wahl endgültig. 

§ 8
Feststellung des Wählerverzeichnisses

(1) Der Wahlausschuss stellt drei Wochen vor Beginn der Wahlfrist das Wählerverzeichnis fest. 
Erhält der Wahlausschuss vorher Kenntnis davon, dass ein im Wählerverzeichnis aufgeführtes 
Kammermitglied die Mitgliedschaft verloren hat oder eine nicht aufgeführte Person die Mit-
gliedschaft erworben hat, ist dem durch Streichung oder Hinzufügung im Wählerverzeichnis 
Rechnung zu tragen. 

(2) Offensichtliche Unrichtigkeiten in dem nach § 8 Abs. 1 festgestellten Wählerverzeichnis darf 
die der Wahlleiterwahlleitende Person jederzeit beheben. 

§ 9
Wahlvorschläge

(1) Jedes im Wählerverzeichnis eingetragene Kammermitglied ist berechtigt, Wahlvorschläge ein-
zureichen oder zu unterstützen.

(2) Wahlvorschläge müssen spätestens am letzten Tage des dafür bestimmten Zeitraums (§ 3 
Abs. 2) schriftlich beim Wahlausschuss auf der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer ein-
gegangen sein. Der Wahlvorschlag soll auf einem beim Wahlausschuss anzufordernden Form-
blatt eingereicht werden. Der Eingang ist durch eine wahlhelfende Person Wahlhelfer zu doku-
mentieren und an den Wahlleiterdie wahlleitende Person zu übermitteln. 

(3) Die Wahlvorschläge müssen Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei 
desr vorgeschlagenen Bewerberskandidierenden Person enthalten. Ein Wahlvorschlag muss 
von mindestens zehn wahlberechtigten Kammermitgliedern unterzeichnet sein. Vor- und Fa-
milienname (bei natürlichen Personen) bzw. der vollständige Name der BAG sowie Vor- und 
Familienname des für sie handelnden (gesetzlichen) Vertreters (bei Berufsausübungsgesell-
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schaften) sowie die Anschrift der Zulassungskanzlei der unterstützenden PersonenUnterstüt-
zer müssen auf dem Wahlvorschlag eindeutig erkennbar sein.

(4) Vorgeschlagen werden darf nur, wer wählbar ist. Die Wählbarkeit richtet sich nach der Bun-
desrechtsanwaltsordnung, (§ 191b Abs. 3 Satz 1 i.V.m. §§ 65, 66 BRAO).

(54) Jedes Kammermitglied darf mehrere Wahlvorschläge unterstützen. Es dürfen aber pro Kam-
mermitglied nur so viele Wahlvorschläge eingereicht oder unterstützt werden, wie Kammer-
mitglieder in die Satzungsversammlung zu wählen sind. 

(5) Vorgeschlagen werden darf nur, wer wählbar ist. Die Wählbarkeit richtet sich nach der Bun-
desrechtsanwaltsordnung, (§ 191b Abs. 3 Satz 1 i.V.m. §§ 65, 66 BRAO).

(6) Den Wahlvorschlägen sind unterschriebene Einverständniserklärungen der Vorgeschlagenen 
beizufügen. Die Vorgeschlagenen haben zugleich zu erklären, dass ihnen Umstände, die ihre 
Wählbarkeit ausschließen, nicht bekannt sind. 

(7) Sowohl bei der Abgabe von Wahlvorschlägen als auch bei der der Einverständniserklärung ist 
eine gewillkürte Vertretung ausgeschlossen. Berufsausübungsgesellschaften werden durch 
den (gesetzlichen) Vertreter vertreten. Bei mehreren (gesetzlichen) Vertretern genügen Na-
men und Unterschrift eines (gesetzlichen) Vertreters. 

(8) Hat eine Wahlberechtigterwahlberechtigte Person mehr Wahlvorschläge unterzeichnet als 
Kammermitglieder in die Satzungsversammlung zu wählen sind, wird sein Name auf sämt-
lichen Wahlvorschlägen gestrichen. Hierauf ist in der ersten Wahlbekanntmachung besonders 
hinzuweisen. 

§ 10
Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(Zweite Wahlbekanntmachung)
(1) Der Wahlausschuss prüft, ob die Wahlvorschläge rechtzeitig eingegangen und vollständig sind 

und den Vorgaben dieser Wahlordnung entsprechen. 
(2) Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss unverzüglich nach 

Ablauf des Zeitraums für die Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 3 Abs. 2). Die Entscheidung 
über die Zulassung ist den Bewerbern kandidierenden Personen bekanntzugeben. Sie ist für 
die Aufstellung der Bewerber kandidierenden Personen endgültig. 

(3) Ungültig sind Wahlvorschläge, die den §§ 65 Nr. 1 und Nr. 2, 66 i. V. m. § 191b Abs. 3 Satz 1 
BRAO oder den Vorschriften dieser Wahlordnung nicht entsprechen. 

(4) Nach Abschluss der Prüfung hat der Wahlausschuss den Kammermitgliedern die Namen der 
zur Wahl zugelassenen kandidierenden PersonenBewerber bis spätestens zum 14. Tag vor Be-
ginn der Wahlfrist durch die zweite Wahlbekanntmachung in alphabetischer Reihenfolge mit-
zuteilen. Die zweite Wahlbekanntmachung darf abweichend von § 1 Abs. 4 auch nur durch 
Veröffentlichung auf der Website der Rechtsanwaltskammer erfolgen. 

§ 11
Wahlunterlagen

(1) Nach Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge werden die Wahlunterlagen nach An-
weisung des Wahlausschusses gefertigt. 

(2) Der Stimmzettel enthält den Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei 
der Vorgeschlagenen, die vom Wahlausschuss zugelassen wurden, in alphabetischer Reihen-
folge ihres Familiennamens. 
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§ 12
Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl

(1) Den Wahlberechtigten werden  vor Beginn der Wahlfrist die Hinweise zur Durchführung der 
Wahl und die Zugangsdaten (ldentifikationsnummer) über das beA übermittelt. Wurde für 
einen Wahlberechtigten kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch 
nicht möglich, so erfolgt die Mitteilung mit einfachem Brief.

(2)  Die Wahl erfolgt durch Aufruf des den Vorgaben von § 11 entsprechenden, elektronischen 
Stimmzettels an einem Computer und Stimmabgabe. Hierzu hat sich der Wahlberechtigte im 
Online-Wahlportal mit Hilfe der übersandten Zugangsdaten zu authentifizieren. Der elektro-
nische Stimmzettel ist entsprechend der im Wahlschreiben und im Online-Wahlportal enthal-
tenen Anleitung elektronisch auszufüllen und abzusenden. Dabei hat das verwendete elektro-
nische Wahlsystem zu gewährleisten, dass eine mehrfache Stimmabgabe ausgeschlossen ist 
und die Wahlberechtigten ihre Stimmen bis zur Absendung des elektronischen Stimmzettels 
korrigieren oder die Wahl abbrechen können. Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt 
ein (gesetzlicher) Vertreter. 

(3)  Das Online-Wahlportal kann bereits vor Beginn der Wahlfrist geöffnet werden. Stimmen, die 
vor Beginn der Wahlfrist abgegeben werden, gelten insoweit als gültig.

(34)  Die Speicherung der eingehenden Stimmen darf nur anonymisiert erfolgen. Ferner darf die Rei-
henfolge des Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden können. Für den Wahlberechtigten 
muss jederzeit erkennbar sein, wann ein Absenden und Übermitteln der Stimmen erfolgt. Ein 
Absenden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch den 
Wahlberechtigten zu ermöglichen. Ihm muss eine erfolgreich durchgeführte Stimmabgabe an-
gezeigt werden. Mit dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt die Stimmabgabe als 
vollzogen.

(54)  Es muss ausgeschlossen sein, dass das elektronische Wahlsystem die Stimmen des Wahlbe-
rechtigten auf dem von ihm verwendeten Computer speichert. Zudem muss gewährleistet 
sein, dass unbemerkte Veränderungen der Stimmabgabe durch Dritte ausgeschlossen sind. 
Zum Schutze der Geheimhaltung muss der elektronische Stimmzettel nach erfolgter Stimm-
abgabe unverzüglich ausgeblendet werden. Das elektronische Wahlsystem darf keinen Aus-
druck abgegebener Stimmen auf Papier zulassen.

(65)  Die Speicherung der abgegebenen Stimmen in der elektronischen Wahlurne muss nach dem 
Zufallsprinzip erfolgen. Es darf keine Protokollierung der Anmeldung am elektronischen 
Wahlsystem, der abgegebenen Stimmen, der lP-Adressen sowie personenbezogener Daten 
erfolgen.

§ 12a 
Stimmabgabe bei der Briefwahl

(1)  Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Briefwahl beschlossen, erfolgt die Stimmabgabe 
nach Maßgabe nachfolgender Vorschriften.

(2)  Den Wahlberechtigten werden bis spätestens zum 14. Tag vor Beginn der Wahlfrist die Abstim-
mungsunterlagen mit einfachem Brief übermittelt. Der Wahlausschuss teilt dabei die Wahl-
frist mit. Stimmen, die vor dem Beginn der Wahlfrist beim Wahlausschuss eingehen, gelten 
insoweit als gültig. 

(3)  Die Abstimmungsunterlagen bestehen aus
a)  dem Stimmzettel, der nur die zugelassenen Bewerberkandidierenden Personen in alpha-

betischer Reihenfolge mit Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei 
enthält,
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b) einem verschließbaren Wahlumschlag mit dem Aufdruck ,,Stimmzettel zur Wahl zur 
Satzungsversammlung aus dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln“,

c) einem freigemachten, an den Wahlausschuss adressierten Rücksendeumschlag mit der 
Angabe ,,Wahl zur Satzungsversammlung“ sowie 

d) einem Wahlausweis, der die Anschrift der Zulassungskanzlei des Wahlberechtigten und 
dessen Mitgliedsnummer enthält.

(4)  Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt ein (gesetzlicher) Vertreter. 

§ 13
Beginn und Ende der elektronischen Wahl

(1)  Beginn und Ende der elektronischen Wahl erfolgen durch Autorisierung desr Wahlleiterswahl-
leitenden Person; der Wahlleiterdie wahlleitende Person weist das mit der Durchführung der 
Wahl beauftragte Unternehmen entsprechend an. § 3 Abs. 6 gilt entsprechend. 

(2)  Beginn und Ende der Wahlfrist richten sich nach § 3 Abs. 3.

§ 14
Störung der elektronischen Wahl

(1)  lst den Wahlberechtigten die elektronische Stimmabgabe innerhalb des Wahlzeitraums 
aus technischen Gründen, die nicht in der Sphäre der Wahlberechtigten liegen, unmöglich, 
kann der Wahlleiterdie wahlleitende Person im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss den 
Wahlzeitraum verlängern. Die Verlängerung wird abweichend von § 1 Abs. 4 auf der Website 
der Rechtsanwaltskammer bekannt gegeben.

(2)  Werden während der elektronischen Wahl Störungen bekannt, so kann der Wahlausschuss 
die Behebung der Störung veranlassen und die Wahl fortsetzen. Besteht allerdings die 
Möglichkeit, dass bereits abgegebene Stimmen vorzeitig bekanntgegeben oder gelöscht 
werden oder gelöscht worden sind oder besteht die Möglichkeit einer Stimmenmanipulation, 
so ist die Wahl ohne Auszählung der Stimmen abzubrechen. Die wahlleitende PersonWahlleiter 
entscheidet dann gemeinsam mit dem Wahlausschuss über das weitere Verfahren.

(3)  Störungen sowie deren Ursache, Auswirkungen, lntensität und Dauer sind im Protokoll der 
Wahl zu vermerken. Die Wahlberechtigten sind über Störungen und die vom Wahlausschuss 
in diesem Zusammenhang beschlossenen Maßnahmen sowie über Wahlabbrüche zu 
informieren.

§ 15
Technische Anforderungen an das elektronische Wahlsystem

(1)  Das verwendete elektronische Wahlsystem muss aktuellen technischen Standards, insbe-
sondere den jeweiligen Sicherheitsanforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSl) entsprechen. Dies bedingt vor allem die ausreichende Trennung der 
zur Wahl eingesetzten technischen Systeme. Insbesondere müssen zur Wahrung des Wahlge-
heimnisses die elektronische Wahlurne und das elektronische Wählerverzeichnis auf getrenn-
ten Servern geführt werden. Das gewählte System hat durch geeignete technische Maßnah-
men zu gewährleisten, dass im Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers oder eines 
Serverbereiches keine Stimmen unwiederbringlich verloren gehen.

(2) Zum Schutze der Geheimhaltung wird eine Anonymisierung der Wahlberechtigten durch 
Wahlnummern durchgeführt, wobei sichergestellt wird, dass die Stimmabgaben nicht über 
die Zugangsdaten auf einzelne Mitglieder zurückgeführt werden können. 
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(3) Die zur Durchführung der elektronischen Wahl eingesetzten Wahlserver müssen vor Angriffen 
aus dem lnternet geschützt sein. Ferner muss sichergestellt sein, dass nur autorisierte Perso-
nen Zugriff nehmen können. Als solche autorisierten Zugriffe sind vor allem die Überprüfung 
der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe der Wahlberechtigten, sowie die 
Registrierung der Stimmabgabe (Wahldaten) anzusehen. Auf den lnhalt der Stimme darf keine 
Zugriffsmöglichkeit bestehen.

(4) Die Übertragung der Wahldaten ist vor Ausspäh-, Entschlüsselungs- und Manipulationssver-
suchen zu schützen. Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen. Ferner sind die Über-
tragungswege zur Prüfung der Wahlberechtigung, zur Registrierung der Stimmabgabe im Wäh-
lerverzeichnis sowie zur Stimmabgabe so voneinander zu trennen, dass eine Zuordnung von 
abgegebenen Stimmen zu einzelnen Wahlberechtigten dauerhaft unmöglich ist. Gleiches gilt 
für die Verarbeitung der Wahldaten.

(5) Die Wahlberechtigten sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen 
der für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Angriffe Dritter geschützt werden kann. 
Es ist auf kostenfreie Bezugsquellen geeigneter Software hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der 
Sicherungshinweise ist vor der Stimmabgabe durch den Wahlberechtigten verbindlich in elek-
tronischer Form zu bestätigen.

(6) Der Wahlausschuss muss sich die Erfüllung der technischen Anforderungen durch geeignete 
Unterlagen des beauftragten Anbieters des elektronischen Wahlsystems nachweisen lassen. 
Dieser sowie ggf. weiter beauftragte externe Dienstleister sind auf die Einhaltung der an das 
elektronische Wahlsystem nach dieser Satzung gestellten Anforderungen zu verpflichten.

§ 16
Ermittlung des Wahlergebnisses

(1) Gewählt sind diejenigen Bewerber kandidierenden Personen die die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen (§ 191b Abs. 2 Satz 4 BRAO). Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet über die 
Zuteilung des letzten Sitzes oder der letzten Sitze das vom Wahlleitervon der wahlleitenden 
Person zu ziehende Los. 

§ 16a
Ermittlung des Wahlergebnisses bei elektronischer Wahl

(1) Für die Administration der Wahlserver und insbesondere für die Auszählung und Archivierung 
der Wahl ist der Wahlleiterdie wahlleitende Person zusammen mit dem Wahlausschuss verant-
wortlich. Es müssen durch das elektronische Wahlsystem technische Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen, die den Auszählungsprozess für jeden Wahlberechtigten reproduzierbar machen 
können. Dafür sind alle Datensätze der elektronischen Wahl in geeigneter Weise zu speichern.

(2) Bei Zweifeln über die Gültigkeit einer Stimmabgabe entscheidet der Wahlleiterdie wahlleitende 
Person; im Falle der Verhinderung entscheidet die stellvertretende Personder Stellvertretter.

§ 16b
Ermittlung des Wahlergebnisses bei Briefwahl

(1)  Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 die Durchführung einer Briefwahl beschlossen, 
richtet sich die Stimmauszählung nach nachfolgenden Vorschriften. 

(2)  Die beauftragten Wahlhelfer wahlhelfenden Personen versehen die bei der Geschäftsstelle der 
Rechtsanwaltskammer eingehenden Rücksendeumschläge mit einem Eingangsstempel und 
tragen in einer Eingangsliste die Zahl der eingegangenen Rücksendeumschläge ein. Die Ein-
gangsliste wird Anlage zum Protokoll der Wahl.
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(3)  Unverzüglich nach Ablauf der Wahlfrist stellt der Wahlausschuss die Gesamtzahl der eingegan-
genen Rücksendeumschläge fest, öffnet diese und prüft die Wahlberechtigung des Absenders, 
indem er die Mitgliedsnummer des Wahlausweises mit der Nummer des Wählerverzeichnisses 
vergleicht und dort in der Spalte ,,Vermerke“ abhakt.

(4)  Verspätet eingegangene Rücksendeumschläge sind mit einem Vermerk über den Zeitpunkt 
ihres Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Sie gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. 

(5)  Stimmen von nicht Wahlberechtigten gelten als nicht abgegeben.
(6)  Sofern

a) der Rücksendeumschlag einen Stimmzettel enthält, der nicht in einen verschlossenen 
Wahlumschlag eingelegt wurde, wobei ein nicht fest verklebter oder nur eingeschobener 
Wahlumschlag als verschlossen gilt, oder 

b) der Rücksendeumschlag mehr als einen Wahlumschlag oder keinen Wahlausweis enthält, 
oder

c) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,
 wird der Rücksendeumschlag mit Beanstandungsvermerk einschließlich seines lnhalts zu den 

Wahlunterlagen genommen. Die Stimme ist ungültig.
(7)  Der dem Rücksendeumschlag entnommene Wahlumschlag wird in eine Urne gelegt.
(8)  Die in die Urne gelegten Wahlumschläge werden alsdann entnommen und geöffnet.
(9)  Sofern

a) ein Stimmzettel keine oder mehr Wahlkreuze enthält, als Bewerberkandidierenden Personen  
zu wählen sind, oder

b)  ein Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, oder
c)  ein Stimmzettel zerrissen oder stark beschädigt ist, so dass er den Willen des Wahlberechtigten 

nicht mehr erkennen lässt, oder
d)  ein Wahlumschlag mehrere Stimmzettel enthält, oder
e)  sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,
ist die Stimme ungültig.

(10)  Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit abgegebener Stimmen entscheidet der Wahlausschuss. 
ln dem Protokoll der Wahl ist die Ungültigkeit einer Stimme stichwortartig zu begründen.

(11)  Nach Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel stellt der Wahlausschuss die Anzahl der gültigen 
Stimmzettel fest. Danach werden die auf jeden kandidierende PersonBewerber entfallenden 
Stimmen gezählt.

(12)  Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.

§ 17
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(Dritte Wahlbekanntmachung)
(1)  Der WahlleiterDie wahlleitende Person fordert die Gewählten durch eingeschriebenen Brief oder 

über das beA auf, sich binnen einer Woche über Annahme oder Ablehnung der Wahl schriftlich 
zu erklären. Wird die Wahl von dem Gewählten nicht binnen einer Woche nach Absendung der 
Mitteilung aus einem der in § 67 BRAO genannten Gründen gegenüber dem Wahlleiterder 
wahlleitenden Person schriftlich abgelehnt, gilt sie als angenommen. Die Annahme kann bereits 
im Vorfeld erklärt werden. 
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(2)  Werden von einem Gewählten zulässige Ablehnungsgründe vorgebracht, ist an seiner Stelle 
der Bewerberdie kandidierenden Personen mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewählt. 
Ebenso ist zu verfahren, wenn ein Kammermitglied aus der Satzungsversammlung später 
ausscheidet (§ 191b Abs. 3 Satz 2 BRAO). § 16 gilt entsprechend. 

(3)  Der WahlleiterDie wahlleitende Person gibt das Wahlergebnis unverzüglich durch Veröffent-
lichung auf der Website der Rechtsanwaltskammer bekannt (3. Wahlbekanntmachung). In der 
Veröffentlichung ist auf die Bestimmung über die Wahlanfechtung hinzuweisen. 

(4)  Der Wahlausschuss kann beschließen, dass bereits vor der 3. Wahlbekanntmachung ein 
vorläufiges Wahlergebnis auf der Website der Kammer oder über andere Informationsmedien 
der Kammer – vorbehaltlich der Annahme der Gewählten – veröffentlicht wird. 

§ 18
Wahlanfechtung

(1)  Die Wahl kann binnen eines Monats nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses in der dritten 
Wahlbekanntmachung schriftlich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem 3. Tag nach der 
Veröffentlichung. Es gilt § 112f BRAO entsprechend. 

(2)  Die Wahlanfechtung hat keine aufschiebende Wirkung. 
(3)  Die Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass gegen wesentliche Vorschriften über 

das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und die Möglichkeit 
besteht, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst worden ist. 

§ 19
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Wählerverzeichnis, Wahlvorschläge, Niederschriften, Belegstücke der 
Wahlbekanntmachung, elektronische Dokumentationen, Stimmzettel und sonstige Unterlagen) sind 
nach Beendigung der Wahl zu versiegeln und bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer bis 
zum Ende der Wahlperiode aufzubewahren. 

§ 20
Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt mit Veröffentlichung im KammerForum in Kraft. 
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„Referendariat – was dann?“
am 24.8.2023 am Landgericht Aachen

am 29.8.2023

Am 24.8.2023 fand am Landgericht Aachen 
unsere traditionelle Veranstaltung „Referen-
dariat – was dann?“ statt. Nach Grußworten 
des Präsidenten des LG Aachen Dr. Thole, des 
Präsidenten der RAK Köln Dr. Gutknecht sowie 
der Vorsitzenden des Aachener Anwaltverein 

e.V. erhielten die Referendarinnen und Refe-
rendare einen umfangreichen Überblick über 
die Karrieremöglichkeiten in der Anwaltschaft 
sowie der Ziviljustiz, der Staatsanwaltschaft 
und der Fachgerichtsgerichtsbarkeit. Bei einem 
anschließenden Umtrunk mit musikalischer 
Untermalung, bestand die Möglichkeit, die Ge-
spräche fortzusetzen und zu vertiefen. 

Gemeinsame Info-Veranstaltung zur praktischen Handhabung 
von Videoverhandlungen der RAK Köln und dem LAG Köln

Am 29.8.2023 haben die Rechtsanwaltskam-
mer Köln und das Landesarbeitsgericht Köln zu 
der gemeinsamen Veranstaltung „Die Videover-
handlung in der Praxis“ in das Landesarbeits-

gericht Köln eingeladen. Ziel der Veranstaltung 
war es, mit einer praktischen Einführung in die 
technischen Besonderheiten und Herausforde-
rungen den Austausch zwischen Anwaltschaft 
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und Gericht zu fördern und Hürden bei der 
Wahrnehmung digitaler Gerichtstermine abzu-
bauen.

Die zahlreichen in Präsenz sowie Online-Teil-
nehmenden wurden durch den Präsidenten der 
Rechtsanwaltskammer Dr. Gutknecht und den 
Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Köln Dr. 
vom Stein begrüßt. Beide betonten die Bedeu-
tung von Videoverhandlungen und die Notwen-
digkeit eines sicheren Umgangs mit der Video-
konferenztechnik. Videoverhandlungen sind in 
der Coronazeit gekommen, um zu bleiben. Sie 
gehören zum „Werkzeugkasten“ moderner Justiz.

Der Direktor des Arbeitsgerichts Siegburg und 
IT-Dezernent des LAG Köln Dr. Tiedemann gab 
im Anschluss einen Überblick über die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen, die zu erwartenden 
gesetzlichen Entwicklungen und die neueste 
Rechtsprechung im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Videoverhandlungen. Ganz 
praktisch und anhand vieler Beispiele wurden die 
typischen Fehlerquellen und Fallstricke bei der 
Teilnahme einer Videositzung aufgezeigt: von 
Tippfehlern bei der Einwahl bis zur richtigen Aus-

wahl des Mikrofons. Mit Schilderungen über die 
Entgegennahme von Pizza oder dem „Umstieg“ 
vom Büro ins Auto während einer laufenden Vi-
deoverhandlung kamen auch kuriose Erlebnisse 
der Richterkolleginnen und -kollegen aus dem 
Bezirk zur Sprache und sorgten für Heiterkeit. 

Die zahlreichen Fragen und Anmerkungen der 
Teilnehmenden ließen erkennen, dass das In-
teresse an der Durchführung von Videover-
handlungen hoch ist. Insgesamt ergab sich ein 
positives Fazit: eine per Videokonferenz statt-
findende Verhandlung kann in zahlreichen Fäl-
len sinnvoll sein und bringt Vorteile für alle 
Beteiligten. Die Handhabung sowohl für An-
waltschaft als auch Richterschaft wird durch 
die im Bezirk des LAG Köln eingeführten Video-
geschäftsstellen zur Vorbereitung und Unter-
stützung der Verhandlungen sehr erleichtert.

Den regen Austausch ließen die präsenten Teil-
nehmer bei einem kleinen Empfang ausklingen.

Die Unterlagen zur Veranstaltung finden Sie 
hier News | 2023 Rechtsanwaltskammer Köln 
(rak-koeln.de). 

Foto (v.li.n.re: Dr. Gutknecht, Dr. vom Stein, Abou Lebdi, Nöker, Dr. Tiedemann)

https://www.rak-koeln.de/News/2023
https://www.rak-koeln.de/News/2023
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Termine für die Zwischenprüfung der  
Rechts anwaltsfachangestellten 2024

Zwischenprüfung Frühjahr 2024:

Mittwoch, 6.3.2024 

Anmeldeschluss: 2.2.2024

Zwischenprüfung Herbst 2024:

Mittwoch, 2.10.2024

Anmeldeschluss: 2.9.2024

Die Abnahme der Zwischenprüfung erfolgt zen-
tral in Köln. Über den Prüfungsort erfolgt eine 
gesonderte Mitteilung. Die Zwischenprüfung wird 
schriftlich durchgeführt.

Termine für die Abschlussprüfung der Rechts-
anwaltsfachangestellten 2024

Die Abschlussprüfung Sommer 2024 im Aus-
bildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellte/r 
findet statt am

Donnerstag, 2.5.2024  
(schriftlicher Prüfungsteil),

Freitag, 3.5.2024 (schriftlicher Prüfungsteil),

Montag, 6.5.2024 (mündlicher Prüfungsteil),

Dienstag, 7.5.2024 (mündlicher Prüfungsteil).

Anmeldeschluss: 19.2.2024 (Ausschlussfrist)

Die Abschlussprüfung erfolgt zentral in Köln. 
Über den Prüfungsort erfolgt eine gesonderte 
Mit teilung. 

Aufgefordert zur Teilnahme an der Abschluss-
prüfung im Sommer 2024 sind alle Auszubildenden,

• die im Sommer 2021 die 3-jährige Ausbil-
dung begonnen haben, 

• die im Frühjahr / Februar 2022 die Ausbil-
dung begonnen und ihre Ausbildungszeit auf 
2 ½ Jahre verkürzt haben,

• die im Sommer 2022 die 2-jährige Ausbil-
dung begonnen haben und

•  Wiederholer.

Die Abschlussprüfung Winter 2024/25 im 
Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestell-
te/r findet statt am

Donnerstag, 28.11.2024 (schriftlicher Teil)

Freitag, 29.11.2024 (schriftlicher Teil)

Montag, 2.12.2024 (mündlicher Prüfungsteil)

Anmeldeschluss: 30.9.2024 (Ausschlussfrist)

Die Abschlussprüfung erfolgt zentral in Köln. 
Über den Prüfungsort erfolgt eine gesonderte 
Mitteilung. 

Aufgefordert zur Teilnahme an der Abschluss-
prüfung im Winter 2024/25 sind alle Auszubil-
denden,

• die im Februar 2022 die 3-jährige Ausbildung 
begonnen haben, 

• die im Sommer 2022 die Ausbildung begon-
nen und ihre Ausbildungszeit auf 2½ Jahre 
verkürzt haben,

• die im Februar 2023 die 2-jährige Ausbildung 
begonnen haben und

• Wiederholer.

Ferner werden auch diejenigen Auszubildenden 
zur Prüfung aufgerufen, die eine vorzeitige Zu-
lassung zur Abschlussprüfung gemäß § 45 Abs. 1 
BBiG oder eine Zulassung als externe Prüfungs-

Prüfungstermine 2024  
im Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellte/r
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teilnehmer zur Abschlussprüfung gemäß § 45 
Abs. 2 BBiG anstreben. Eine vorzeitige Zulassung 
kommt nur bei nachgewiesenen überdurch-
schnittlichen Leistungen (Notendurchschnitt 
von besser als 2,49) in der Praxis und in der Be-
rufsschule in Betracht. Ob die Voraussetzungen 
vorliegen, wird von der Rechtsanwaltskammer im 
Einzelnen geprüft. 

Die Abschlussprüfungen erfolgen zentral in Köln. 
Über den Prüfungsort erfolgt eine gesonderte 
Mitteilung. 

Zugelassene Hilfsmittel: 
Die Prüfungsteilnehmer sind berechtigt, die Ge-
setzessammlung „Habersack“ und andere ak-
tuelle Gesetzestexte ohne Erläuterungen und 
Kommentierungen sowie einen Taschenrechner 
mitzubringen. Ferner sind unkommentierte Ge-
bührentabellen, d.h. Tabellen ohne Ausweis von 
Auslagenpauschalen und Umsatzsteuer sowie 
ein Kalender mitzubringen.

Nicht zugelassen sind:
• Bemerkungen, Erläuterungen;
• Register/Reiter, die Wortvermerke tragen, 

die nicht Gesetzesbezeichnungen sind, wie 
z.B. „Verjährung“ oder „Berufung“;

• Gebührentabellen mit Erläuterungen (z.B. 
Berechnung der Mittelgebühr etc.) wie 
z.B. Broschüre „BRAK-Information RVG“, 
Schwarzwälder Gebührentabelle, Schme-
ckenbecher, Kostentafeln, Höver Gebühren-
tabellen;

• Textausgaben mit Erläuterungen (z.B. DAV 
Textausgabe RVG);

• das Mitbringen von Handys/Mobiltelefone/
Organizer/Tablets oder weiteren elektroni-
schen Kommunikationsmitteln.

Die Anmeldungen sind nur mit den einheitlichen 
Anmeldeformularen vorzunehmen. Die Anmel-
deformulare können auf der Internetseite der 
Rechtsanwaltskammer Köln heruntergeladen 
werden oder bei der Geschäftsstelle der Rechts-
anwaltskammer Köln angefordert werden.  

Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Frau 
Bettina Limperg, hat in ihrer Eigenschaft als 
Vorsitzende des Wahlausschusses für Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte beim Bundes-
gerichtshof mit einem bei der Bundesrechtsan-
waltskammer am 5.9. eingegangenen Schreiben 
die Einleitung eines neuen Wahlverfahrens an-
gekündigt. 

Gemäß § 166 Abs. 2 Nr. 1 BRAO wird die Bun-
desrechtsanwaltskammer gebeten, der Präsi-
dentin eine Vorschlagsliste mit Bewerberinnen 
und Bewerbern zu übermitteln, die dem An-
forderungsprofil für Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof (Anla-
ge) entsprechen. In diesem Zusammenhang be-
darf es auch aussagekräftiger Unterlagen über 
den beruflichen Werdegang (Lebenslauf, Zeug-
nisse beider Staatsexamen, Schwerpunkte der 
bisherigen beruflichen Tätigkeit sowie ggf. Ver-
öffentlichungslisten etc.). 

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Vorla-
ge der erforderlichen Unterlagen bei Frau Brun-
zel unter brunzel@rak-koeln.de. 
Weitere Informationen finden Sie hier News | 
2023 | Rechtsanwaeltin-Rechtsanwalt-beim-BGH 
Rechtsanwaltskammer Köln (rak-koeln.de)

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt beim BGH

https://www.rak-koeln.de/News/2023/Rechtsanwaeltin-Rechtsanwalt-beim-BGH
https://www.rak-koeln.de/News/2023/Rechtsanwaeltin-Rechtsanwalt-beim-BGH
https://www.rak-koeln.de/News/2023/Rechtsanwaeltin-Rechtsanwalt-beim-BGH
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(Unsere Matcher Georg Dick (links) und Udo Schäfer (rechts) beim Azubi-
Speeddating am 2.6.2023)

33. Vortragsveranstaltung an der Hochschule für Finanzen NRW
FORUM Steuerrecht Schloss Nordkirchen e.V., 59394 Nordkirchen, 
(Schwerpunktthema: Unternehmensbesteuerung – Besteuerungsverfahren)

Übersicht über die Teilnahme der RAK Köln an  
Ausbildungsveranstaltungen im Jahr 2023
(Die Übersicht hätte eigentlich schon im KammerForum 4/2023 erscheinen sollen –  
wir bitten um Entschuldigung)

Unsere Matcher, Georg Dick und Udo Schäfer,  infor-
mieren regelmäßig Schülerinnen und Schüler über 
den Beruf des/der Rechtsanwaltsfachangestell-
ten. Nawchfolgende Termine stehen/standen im 
Jahr 2023 im Auftrag der Ausbildung im Kalender: 

Januar
21.1. Erzbischöfliche Ursulinenschule Hersel – 

Markt der Möglichkeiten
27.1. Berufskolleg Brühl – Berufsinformationstag

Februar
3.2. Berufskolleg Düren – Berufs- u. Ausbil-

dungsmesse

März
1.3. Berufskolleg Bergisch Gladbach – Vorstel-

lung Berufsbilder
7.3. Brückenforum Bonn – Berufsorientierungs-

messe/Berufsstart
17.3. Berufskolleg Jülich – Berufsinfo-Markt
28.3. Berufskolleg Bergisch Gladbach – Azubi-

Speed-Dating

April
26.4. Berufskolleg Deutzer Freiheit – Zu kunfts -

messe
26.4. Berufskolleg Frechen – Berufsorientie-

rungstag
28.4. Bezirksrathaus Porz – Ausbildungs börse

Mai
2.5. Innovationszentrum HIMO Monschau – 

Ausbildungstag
3.5. Rathaus Stadt Eschweiler – Ausbildungs-

börse
5.5. Gymnasium Kreuzau – Berufsbörse

9.5. Brückenforum Bonn Vocatium  – Ausbil-
dungsmesse

10.5. Brückenforum Bonn Vocatium – Aus-
bildungsmesse

12.5. ARENA Kreis Düren – Ausbildungsbörse
16.5. X-Post Köln, Vocatium – Ausbildungs-

messe
17.5. X-Post Köln, Vocatium – Ausbildungs-

messe

Juni
2.6. Agentur für Arbeit Köln – Azubi-Speed-

Dating

September
6.9. Berufskolleg Südstadt – Berufsorientie-

rungstag
9.9. Alliance Messegelände – Rheinbacher 

Ausbildungsmesse

Aktuelles
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16.9. Berufsbildungszentrum Euskirchen – 
Ausbildungs-/Studienbörse

27.9. MEDIO.RHEIN.ERFT Bergheim –  
Ausbildungsbörse

Oktober
19.10. Kurhaus der Stadt Bad Honnef – Aus-

bildungsbörse

26.10. Geschwister-Scholl-Realschule Köln – Aus- 
 bildungsmesse

November
8.11. Realschule Bedburg – Berufsfindungstag

Aktuelles

Neben den beA-Karten für Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte gewährleisten auch die 
beA-Karten Mitarbeiter sowie beA-Soft-
warezertifikate sicheren Zugang zu den beA-Post-
fächern. Nachdem durch die Zertifizierungsstelle 
der Bundesnotarkammer im vergangenen Jahr 
alle beA-Karten Basis ausgetauscht worden 
sind und den Anwältinnen und Anwälten damit 
bereits Karten der neuesten Generation zur 
Verfügung stehen, beginnt noch in diesem Jahr 
der Tausch der beA-Karten Mitarbeiter sowie der 
beA-Softwarezertifikate. Mit diesem informiert 
die Bundesnotarkammer über Hintergrund und 
Ablauf des anstehenden Tauschprozesses. 

I. Einleitung

1. Warum müssen die Zertifikate getauscht 
werden?

Digitale Zertifikate haben aus Sicherheitsgründen 
stets eine zeitlich begrenzte Gültigkeitsdauer. So ist 
sichergestellt, dass sie immer dem aktuellen Stand 
der Technik sowie den neuesten Sicherheitsbestim-
mungen entsprechen. Die Zertifikate der beA-Kar-
ten Mitarbeiter sowie die beASoft warezertifikate 
haben jeweils eine Gültigkeit von sieben Jahren. Die 
ersten im Jahr 2016 ausgegebenen Karten und Zerti-

fikate laufen daher in diesem Jahr aus. Mit Ablauf der 
Gültigkeit eines Zertifikats kann es für den Zugang 
zum beA-Postfach nicht mehr verwendet werden.

2.  Gültigkeit eines Zertifikats und Dauer des 
Vertragsverhältnisses

Ein Vertrag über eine beA-Karte Mitarbeiter oder 
ein beA-Softwarezertifikat verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, sofern er nicht sechs Wochen vor Ab-
lauf gekündigt wird. Der Ablauf der technischen 
Gültigkeit eines Zertifikats hat auf das Vertrags-
verhältnis keinen Einfluss. In laufenden Vertrags-
verhältnissen werden die Karten bzw. Zertifikate 
daher automatisch durch die Zertifizierungsstelle 
der Bundesnotarkammer ausgetauscht, sofern 
nicht ausdrücklich anders gewünscht (hierzu  
siehe sogleich im nächsten Abschnitt). 

II. Tauschprozess – Wie werden Zertifikate 
getauscht?

1. Tausch der beA-Karten Mitarbeiter
Im Rahmen laufender Vertragsverhältnisse wer-
den sämtliche Karten rechtzeitig vor deren Ab-
lauf durch die Zertifizierungsstelle der Bundes-
notarkammer ausgetauscht (hierzu im Einzelnen 
unter a)). Sollten Sie an dem konkreten Produkt 

Bundesnotarkammer K.d.ö.R., Zertifizierungsstelle, Berlin

Tausch der beA-Karten Mitarbeiter und der  
beA-Softwarezertifikate
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jedoch keinen Bedarf mehr haben, teilen Sie 
uns dies bitte mit (hierzu im Einzelnen unter b)). 

Die Zertifizierungsstelle wird im August 2023 
damit beginnen, die Anwältinnen und Anwälte 
zu informieren, deren Zertifikate auf den beA-
Karten Mitarbeiter demnächst auslaufen. Dies 
erfolgt mittels einer Nachricht ins beA. 

a) Weitere Nutzung der beA-Karte Mitarbeiter 
gewünscht

Möchten Sie die beA-Karte Mitarbeiter weiter-
hin nutzen, müssen Sie nichts tun, um eine neue 
Karte zu erhalten. Bitte prüfen Sie lediglich Ihre 
im Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis 
(BRAV) hinterlegte Kanzleianschrift auf Richtig-
keit (https://bravsearch.bea-brak.de/bravsearch/
index.brak). Jeweils rechtzeitig vor Ablauf des Zer-
tifikats sendet Ihnen die Zertifizierungsstelle auto-
matisch eine Tauschkarte an die im BRAV hinterleg-
te Kanzleianschrift. Bei der Ausgabe von digitalen 
Zertifikaten handelt es sich um einen TÜV-zertifi-
zierten Prozess. Gemäß dieses Sicherheitskonzep-
tes erfolgt der Versand der beA-Karten ausschließ-
lich an die im BRAV hinterlegte Kanzleiadresse. Es 
ist der Zertifizierungsstelle daher nicht möglich, 
die Karten an eine andere Anschrift zu versenden. 

Der Austausch ist für Sie kostenfrei. Sobald Ihnen 
die neue Karte vorliegt, bestätigen Sie bitte den 
Erhalt über einen in Ihr beA-Postfach gesendeten 
Bestätigungslink. Im Anschluss wird Ihnen die PIN 
in Ihr beA-Postfach übermittelt. Bitte denken Sie 
daran, die neue Karte für Ihr beA-Postfach zu 
berechtigen. Für diesen Vorgang wird auch die 
alte Karte mit gültigem Zertifikat benötigt. Ist 
das Zertifikat der alten Karte einmal abgelaufen, 
kann sie nicht mehr für die Berechtigung der neu-
en Karte genutzt werden. Alle Informationen rund 
um die Berechtigung Ihrer neuen Karte in beA 
finden Sie auf der Hilfeseite des beA-Supports: 
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-
beamitarbeiterkartentausch. 

b)  Weitere Nutzung der beA-Karte Mitarbeiter 
ist nicht gewünscht 

Falls Sie keinen Bedarf mehr an der konkreten beA-
Karte Mitarbeiter haben, können Sie sich nach Er-

halt der Ablaufbenachrichtigung mittels Ihrer 
beA-Karte Basis in Ihrem Kundenportal (https://
zertifizierungsstelle.bnotk.de/signaturkartenbe-
stellung/user/profile) anmelden und dort auf den 
Austausch verzichten sowie das Vertragsverhältnis 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt beenden. 

Wählen Sie hierzu in Ihrem Kundenportal die 
Karte aus, die Sie nicht tauschen und deren zu-
grundeliegendes Vertragsverhältnis Sie kündigen 
möchten. Für diese Karte erhalten Sie anschlie-
ßend keine Tauschkarte. Bitte beachten Sie die 
Kündigungsfrist von sechs Wochen zum jeweili-
gen Ende der Vertragslaufzeit.

Wichtiger Hinweis: 

Falls Sie seit Bestellung der Mitarbeitendenk-
arten die Kanzlei gewechselt und die von Ih-
nen bestellten Karten weder gekündigt noch 
mitgenommen haben, ist es möglich, dass 
diese noch in Ihrer alten Kanzlei Verwendung 
finden. Diese Karten werden Ihnen ebenfalls 
in Ihrem Kundenportal angezeigt. Bitte setzen 
Sie sich in diesem Fall mit Ihrer ehemaligen 
Kanzlei in Verbindung und unterrichten Sie 
diese von Ihrer Kündigungsabsicht, damit dort 
neue Karten bestellt werden können. Eine 
Vertragsübernahme ist nicht möglich.

2. Tausch der beA-Softwarezertifikate
Auch die von der Zertifizierungsstelle ausge-
gebenen beA-Softwarezertifikate verlieren ab 
Dezember 2023 sukzessive ihre Gültigkeit und 
müssen erneuert werden. Für diese wird die Zer-
tifizierungsstelle ebenfalls rechtzeitig eine Mög-
lichkeit der Erneuerung bereitstellen und darüber 
auf ihrer Webseite (https://zertifizierungsstelle.
bnotk.de) informieren.

Der Tausch der Mitarbeitenden-Karten und Soft-
warezertifikate im Überblick
Die auf den beA-Karten Mitarbeiter aufgebrach-
ten digitalen Zertifikate sowie die beASoft-
warezertifikate laufen in den nächsten Jahren 
abhängig vom jeweils ursprünglichen Bestellzeit-

https://bravsearch.bea-brak.de/bravsearch/index.brak
https://bravsearch.bea-brak.de/bravsearch/index.brak
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch
https://zertifizierungsstelle.bnotk.de
https://zertifizierungsstelle.bnotk.de
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punkt aus. Die Karten werden in einem fortlau-
fenden Prozess automatisch von der Zertifizie-
rungsstelle der Bundesnotarkammer getauscht, 
sofern Sie nicht zuvor erklären, dass Sie einen 
Tausch für eine oder mehrere Ihrer Karten nicht 
wünschen und das zugrundeliegende Vertrags-
verhältnis kündigen möchten. Der Tauschprozess 
zusammengefasst:

1.  Ablaufbenachrichtigung: Versand einer Be-
nachrichtigung über ablaufende Zertifikate 
in das beA-Postfach des Vertragspartners

2. Überblick über sämtliche beA-Karten Mitar-
beiter mit ablaufenden Zertifikaten im Kun-
denportal   (https://zertifizierungsstelle.bnotk.
de/signaturkartenbestellung/user/profile)

3. Sie entscheiden sich für oder gegen einen 
Tausch der Karte/n

a) Weitere Nutzung gewünscht
• Sie prüfen die im Bundesweiten Amtlichen 

Anwaltsverzeichnis (BRAV) hinterlegte Kanz-
leianschrift und informieren bei Änderungen 
Ihre zuständige Rechtsanwaltskammer

• Versand einer Tauschkarte an die im BRAV 
hinterlegte Kanzleianschrift

• Sie bestätigen den Kartenerhalt über den Ih-
nen ins beA übermittelten Bestätigungslink

• Versand der PIN in Ihr beA-Postfach
• Sie berechtigen rechtzeitig vor Ablauf der al-

ten Karte Ihre neue Karte im beAPostfach

b) Keine weitere Nutzung gewünscht
• Sie machen von der Kündigungsmöglichkeit 

im Kundenportal der Zertifizierungsstelle 
Gebrauch

• Beendigung des Vertragsverhältnisses zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

• Sonderfall Kanzleiwechsel: ggf. Benachrich-
tigung der aktuellen Kartennutzer

beA-Nachrichten der BRAK

beA - Austausch der Mitarbeitendenkarten
die im beA verwendeten Mitarbeitendenkarten 
verfügen über Zertifikate, deren Gültigkeit 7 
Jahre beträgt. Die ersten dieser Karten verlieren 
somit im September 2023 ihre Gültigkeit. Die 
Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer 
hat in der ersten Augustwoche mit dem Aus-
tausch der Karten begonnen. Der Austausch 
erfolgt nach und nach abhängig von der Gültig-
keitsdauer der Zertifikate. 

Die BRAK hat mit Sondernewsletter 2/2023 v. 
1.8.2023 die Kolleginnen und Kollegen über 
den bevorstehenden Kartentausch informiert. 
Seitens der Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte muss nichts unternommen werden, um 
den Kartentausch anzustoßen. Die Zertifizie-
rungsstelle der Bundesnotarkammer wird sich 
unaufgefordert mit den Kolleginnen und Kolle-
gen, die Mitarbeitendenkarten bestellt haben, 
in Verbindung setzen.  

https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/signaturkartenbestellung/user/profile
https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/signaturkartenbestellung/user/profile
https://newsletter.brak.de/mailing/186/6859064/0/7d32f5d894/index.html
https://newsletter.brak.de/mailing/186/6859064/0/7d32f5d894/index.html
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Die BRAK bittet darum, dass die Mitarbeiten-
denkarten unmittelbar nach Erhalt im Benut-
zerprofil hinterlegt werden. Dies sollte un-
bedingt vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der 
bisherigen Karte erfolgen, damit die neue Karte 
unmittelbar nutzbar ist.

Weitere Informationen der Zertifizierungsstelle 
der Bundesnotarkammer und des beA-Anwen-
dersupports finden Sie unter folgenden Links:

Tausch beA-Karten Mitarbeiter | Zertifizierungs-
stelle (bnotk.de)

Der beA-Mitarbeitendenkartentausch | beA SUP-
PORT

Sowohl auf der Website der Zertifizierungs-
stelle der Bundesnotarkammer als auch im 
beA-Service-Portal sind diese weitergehenden 
Informationen und Anleitungen enthalten.

beA-Portal
 
Die BRAK hatte bereits seit längerer Zeit ange-
kündigt, das beA-System zu einem beA-Portal 
auszubauen. Über dieses Portal sollen möglichst 
viele Anwendungen im Zusammenhang mit dem 
elektronischen Rechtsverkehr über eine einheit-
liche Startseite zur Verfügung gestellt werden. 
Auf längere Sicht soll es möglich sein, mit einer 
einzigen Authentifizierung über die beA-Zu-
gangsmittel auch auf die anderen gelisteten An-
wendungen zuzugreifen, ohne dass eine jeweils 
eigene Authentifizierung erforderlich ist.

Das beA-Portal öffnet sich über den Ihnen für 
den Zugriff auf die Startseite bekannten Link 
bea-brak.de. 

Weitere Informationen finden sie hier.

Rechtsprechung zum beA –  
Ersatzeinreichung 
Der BGH entschied mit Urteil vom 25.5.2023 
zum Az. V ZR 134/22, dass § 130d Satz 2 ZPO für 
die zulässige Ersatzeinreichung auf die vorüber-
gehende technische Unmöglichkeit im Zeitpunkt 

der beabsichtigten Übermittlung des elektronisch 
einzureichenden Dokuments abstelle. Nur diese 
müsse glaubhaft gemacht werden. Der Prozess-
bevollmächtigte, der aus technischen Gründen 
gehindert sei, einen fristwahrenden Schriftsatz 
elektronisch einzureichen, sei, nachdem er die zu-
lässige Ersatzeinreichung veranlasst habe, nicht 
mehr gehalten, sich vor Fristablauf weiter um 
eine elektronische Übermittlung zu bemühen. Ein 
elektronisches Dokument sei nach § 130d Satz 3 
Halbsatz 2 ZPO bei ausreichender Ersatzeinrei-
chung zusätzlich nur auf gerichtliche Anforderung 
nachzureichen. Die Tatsache, dass der Prozess-
bevollmächtigte des Klägers seine Erklärung, er 
habe bis zum Büroschluss die Funktionsfähigkeit 
des beA weiterhin überprüft, nicht glaubhaft ge-
macht habe, sei demnach unschädlich.

Mit dieser Entscheidung trägt der BGH zur 
Rechtssicherheit bei, indem er ausdrücklich 
darauf hinweist, dass es auf die technische Un-
möglichkeit im Zeitpunkt der beabsichtigten 
Übermittlung des elektronisch einzureichenden 
Dokuments ankomme und nur diese glaubhaft 
gemacht werden müsse.

Sendungspriorität – Adressierung von 
Bereitschaftsdiensten!
Die Justiz bittet, ausschließlich Nachrichten, die 
durch den Bereitschaftsdienst eines Gerichtes zu 
bearbeiten sind, mit der Sendungspriorität „Bereit-
schaftsdienst“ zu versehen. Für sonstige eilbedürf-
tige Nachrichten steht die Sendungspriorität „Eilt“ 
zur Verfügung. Die Nutzung von Sendungsprioritä-
ten des Bereitschaftsdienstes für Nachrichten, die 
eigentlich dem regulären Dienstbetrieb der Ge-
richte vorbehalten sind, führt in der Regel nicht zu 
einer beschleunigten Bearbeitung dieser Eingänge, 
im schlimmsten Fall sogar zu einer Verzögerung.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Corona-Überbrückungshilfe – Keine 
Anmeldung mehr über die beA-Karte
Die BRAK hatte sich dafür eingesetzt, dass Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte in den Beantra-
gungsprozess für Corona-Überbrückungshilfen als 
sogenannte prüfende Dritte eingebunden wur-
den. Seit 2020 bestand die Möglichkeit, sich an 

https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/tausch-bea-karten-mitarbeiter
https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/tausch-bea-karten-mitarbeiter
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch
https://www.bea-brak.de/beaportal/
https://newsletter.brak.de/mailing/186/6845929/0/d4bdf57e38/index.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=V%20ZR%20134/22&nr=134138
https://newsletter.brak.de/mailing/186/6873006/0/92dac316fb/index.html


S.52   Kammerforum digital

Aktuelles

dem Portal für die Beantragung der Corona-Hilfs-
programme mithilfe der beA-Karte anzumelden. 
Auf diese Weise war eine sichere Anmeldung am 
Portal und eine eindeutige Authentifizierung der 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte möglich.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz (BMWK) teilte nunmehr auf Nachfrage 
der BRAK mit, dass die Unterstützung der Anmel-
dung am Portal für die Beantragung der Corona-
Hilfsprogramme mithilfe der beA-Karte Mitte Juli 
2023 abgeschaltet wurde. Seitdem ist die Anmel-
dung über die beA-Karte nicht mehr möglich.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

BRAK warnt vor Phishingmails
Die Bundesrechtsanwaltskammer wurde infor-
miert, dass derzeit Phishing-Mails im Umlauf 
sind, die als Benachrichtigungen zu vorliegen-
den beA-Nachrichten getarnt sind.

Zu erkennen sind solche betrügerischen Mails 
zumeist an folgenden Auffälligkeiten:

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 14/2023
SLAPP: Bericht im Plenum angenommen – EP
Das Plenum des EP hat am 11.7.2023 seine Posi-
tion zu dem Richtlinienvorschlag der Europäi-
schen Kommission zum Schutz von Journalisten 
und Menschenrechtsverteidigern vor offenkun-
dig unbegründeten und missbräuchlichen Ge-
richtsverfahren (SLAPPs) mit 498 zu 33 Stim-
men bei 105 Enthaltungen angenommen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 14/2023
Kampf gegen den Menschenhandel – BRAK
Die Europäische Kommission hat am 19.12.2022 
eine Überarbeitung der Richtlinie zum Kampf 
gegen den Menschenhandel vorgelegt, zum lau-
fenden Gesetzgebungsverfahren hat die BRAK 
nun Stellung genommen. Wie auch die Kommis-
sion, sieht die BRAK einen dringenden Bedarf für 
die Überarbeitung der Richtlinie aufgrund der 
seit 2011 eingetretenen gesellschaftlichen Ver-
änderungen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 14/2023
Mehr Rechte für Opfer von Straftaten – KOM
Die Europäische Kommission hat am 12.7.2023 
eine überarbeitete Fassung der Opferschutz-
richtlinie 2012/29/EU vorgelegt. Diese enthält 
Mindestvorschriften, welche den gesellschaft-
lichen Veränderungen und technischen sowie 
rechtlichen Entwicklungen seit 2012 gerecht 
werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 14/2023
Stärkung der Grundrechte von Kindern – 
KOM
Die Europäische Kommission führt derzeit eine 
Sondierung und eine öffentliche Konsultation 
über integrierte Kinderschutzsysteme durch. 
Durch die Initiative soll den Grundrechten von 
Kindern Rechnung getragen werden.

Weitere Informationen Sie hier. 

Nachrichten aus Brüssel 

https://newsletter.brak.de/mailing/186/6873006/0/92dac316fb/index.html
https://newsletter.brak.de/mailing/186/6944721/9991413/8257/725a30e6af/index.html
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-14-2023-v-20072023/slapp-bericht-im-plenum-angenommen-ep/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-14-2023-v-20072023/kampf-gegen-den-menschenhandel-brak/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-14-2023-v-20072023/mehr-rechte-fuer-opfer-von-straftaten-kom/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-14-2023-v-20072023/staerkung-der-grundrechte-von-kindern-kom/
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Ausgabe 14/2023
Grundrechtsverstoß durch den Einsatz von 
Gesichtserkennungstechnologie – EGMR
In seiner Entscheidung vom 4.7.2023 urteilte 
der EGMR, dass der Einsatz von Gesichtserken-
nungstechnologie im Fall Glukhin v. Russia ge-
gen das Recht auf Achtung des Privatlebens und 
das Recht auf freie Meinungsäußerung aus der 
EMRK verstößt.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Überwachung von Julien Assange verletzt 
Anwaltsgeheimnis – CCBE
Der Rat der Europäischen Anwaltschaften 
(CCBE) hat sich Ende Juli 2023 zum zweiten Mal 
in einem offenen Brief zum Fall im Fall Julien As-
sange geäußert. Er fordert darin den Schutz des 
Anwaltsgeheimnisses und das Recht auf ein fai-
res Verfahren ein.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 16/2023
Kampf gegen Korruption – BRAK

Die Europäische Kommission hat am 3.5.2023 
einen Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung der 
Korruption vorgelegt, die BRAK nimmt nun Stel-
lung dazu und hält darin schon die Einhaltung 
von Grundprinzipien wie Subsidiarität, Verhält-
nismäßigkeit und ultima ratio des Strafrechts 
für fraglich.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Bericht über Wirtschafts- und 
Finanzkriminalität – Europol
Das Europäische Polizeiamt Europol hat am 
11.9.2023 eine Analyse über Bedrohungen im 
Bereich der Finanz- und Wirtschaftskriminali-
tät in der EU veröffentlicht. Es handelt sich da-

bei um den ersten Bericht dieser Art von Seiten 
Europols.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Anwaltsgeheimnis bei DAC-6 Meldepflichten 
– EP
Das EP hat am 13.9.2023 seine Position zur 
DAC-8-Richtlinie angenommen und sich darin 
für die vom EuGH geforderte Berücksichtigung 
des Anwaltsgeheimnisses ausgesprochen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Besteuerung grenzüberschreitender Unter-
nehmen – KOM
Die Europäische Kommission hat am 12.9.2023 
unter dem Titel BEFIT ein neues Programm für eine 
einfachere Besteuerung grenzüberschreitender 
Unternehmen vorgelegt. Diese sollen sowohl die 
Unternehmen als auch Steuerbehörden entlasten.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Vergabe von Zwangslizenzen – BRAK
Die BRAK hat gegenüber der Europäischen Kom-
mission und dem Bundesministerium der Jus-
tiz kritisch Stellung zum Verordnungsvorschlag 
über die Vergabe von Zwangslizenzen für das 
Krisenmanagement genommen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 16/2023
Sechs Konzerne als Gatekeeper unter dem 
DMA eingestuft – KOM

Die Europäische Kommission hat am 6.9.2023 
sechs Unternehmen als sogenannte „Gatekee-
per“ eingestuft. Künftig unterliegen insgesamt 
22 Plattformdienste der Unternehmen Alpha-

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-14-2023-v-20072023/grundrechtsverstoss-durch-den-einsatz-von-gesichtserkennungstechnologie-egmr/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/ueberwachung-von-julien-assange-verletzt-anwaltsgeheimnis-ccbe/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/kampf-gegen-korruption-brak/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/bericht-ueber-wirtschafts-und-finanzkriminalitaet-europol/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/anwaltsgeheimnis-bei-dac-6-meldepflichten-ep/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/besteuerung-grenzueberschreitender-unternehmen-kom/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/vergabe-von-zwangslizenzen-brak/
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bet, Apple, Amazon, ByteDance, Meta und Mic-
rosoft strengeren Vorschriften.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Gruppenfreistellung von 
Technologietransfer-Vereinbarungen – BRAK

Im Rahmen einer Konsultation der Europäischen 
Kommission hat die BRAK zur Gruppenfreistel-
lungsverordnung für Technologietransfer-Ver-
einbarungen und den zugehörigen Leitlinien 
Stellung genommen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Regulierung grenzüberschreitender Vereine 
– KOM

Die Europäische Kommission hat am 6.9.2023 
einen Richtlinienvorschlag zur Regulierung 
grenzüberschreitender Vereine vorgelegt. Inter-
essenträger können bis zum 10.11.2023 Stellung 
nehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 15/2023
Israel: Regierung will anwaltliche 
Selbstverwaltung abschaffen
Gegen den von der israelischen Regierung voran-
getriebenen Justizumbau protestieren seit Jah-
resbeginn hundertausende Menschen. Nun plant 
die Regierung, die Israel Bar Association und da-
mit die unabhängige anwaltliche Selbstverwal-
tung aufzulösen. Die BRAK ersucht Buschmann 
dringend um Intervention.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 15/2023
Änderungen in BORA und FAO treten zum 
1.10.2023 in Kraft
Die Satzungsversammlung hat in ihrer Sitzung 
im Mai 2023 klargestellt, dass Fachanwalts-
fortbildungen innerhalb einer gewissen Frist 
nachholbar sind. Zudem hat sie darüber be-

schlossen, wie Berufsausübungsgesellschaften 
für die Einhaltung des Berufsrechts zu sorgen 
haben. Diese Änderungen treten zum 1.10.2023 
in Kraft.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 15/2023
Traumberuf Anwältin/Anwalt – Video-
Kampagne gestartet
Warum Anwältin bzw. Anwalt ihr Traumberuf 
ist, erklären eine Reihe von Persönlichkeiten, 
vom Einzelanwalt über die Kammerpräsidentin 
bis zum Bundesjustizminister, in einer gerade 
gestarteten Video-Kampagne. Bundesrechts-
anwaltskammer und Bundesfachschaft wollen 
damit Jurastudierende für den Anwaltsberuf 
begeistern.

Weitere Informationen finden sie hier.

Nachrichten aus Berlin

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/sechs-konzerne-als-gatekeeper-unter-dem-dma-eingestuft-kom/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/gruppenfreistellung-von-technologietransfer-vereinbarungen-brak/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-16-2023-v-15092023/regulierung-grenzueberschreitender-vereine-kom/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/israel-regierung-will-anwaltliche-selbstverwaltung-abschaffen/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/aenderungen-in-bora-und-fao-treten-zum-1102023-in-kraft/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/traumberuf-anwaeltin-anwalt-video-kampagne-gestartet/
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Ausgabe 15/2023
BRAK begrüßt geplantes Leitentscheidungs-
verfahren beim BGH
Der Bundesgerichtshof soll künftig in Massen-
verfahren wichtige Rechtsfragen durch Leitent-
scheidungen vorab klären können. Den entspre-
chenden Gesetzentwurf befürwortet die BRAK, 
vermisst aber ein Gesamtkonzept für die Bewäl-
tigung von Massenverfahren.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 15/2023
Infrastrukturprojekte: BRAK kritisiert Be - 
schleunigung auf Kosten von Beteiligungs-
rechten
Die Bundesregierung will Infrastrukturprojekte 
wie den Ausbau von Fernstraßen und Eisenbah-
nen beschleunigen. Doch das geht auf Kosten von 
Beteiligungsrechten und Rechtsschutzmöglich-
keiten Betroffener, kritisiert die BRAK.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 15/2023
Windkraftanlagen: BRAK besorgt über Ver-
fahrensbeschleunigung auf Kosten von Rechts-
schutz
Damit Windkraftanlagen schneller gebaut wer-
den können, will die Bundesregierung immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
beschleunigen. Die BRAK moniert, dass dadurch 
Beteiligungsrechte und Rechtsschutzmöglichkei-
ten beschnitten werden.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 15/2023
Verwaltungsverfahren: BRAK begrüßt Ein-
führung von Schriftformersatz per beA
Anwältinnen und Anwälte können gegenüber Ge-
richten die Schriftform wahren, wenn sie Schrift-
sätze aus ihrem besonderen elektronischen An-
waltspostfach einreichen. Das will ein aktueller 
Gesetzentwurf künftig auch gegenüber Behörden 

ermöglichen. Die BRAK begrüßt das, kritisiert 
aber die Einschränkung von Beteiligungsrechten 
in Verwaltungsverfahren durch denselben Ge-
setzentwurf.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 15/2023
Elektronischer Rechtsverkehr mit dem BVerfG 
muss beidseitig verpflichtend sein
Nach den Zivil- und Fachgerichten soll nunmehr 
auch am Bundesverfassungsgericht der elekt-
ronische Rechtsverkehr eingeführt werden. Das 
begrüßt die BRAK, fordert aber, dass dessen Nut-
zung nicht nur für die Anwaltschaft, sondern auch 
für das Gericht verpflichtend kommen muss.

Weitere  Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 15/2023
Fremdbesitz an Anwaltskanzleien: Verbot aus 
Sicht der BRAK notwendig und gerechtfertigt
Dem Europäischen Gerichtshof liegt ein Vorab-
entscheidungsverfahren vor, mit dem das berufs-
rechtliche Verbot auf den Prüfstand gestellt wird, 
dass sich nicht-anwaltliche Gesellschafter an An-
waltsgesellschaften beteiligen können. Auf An-
frage des Bundesjustizministeriums hat die BRAK 
zu dem Verfahren Stellung genommen. Sie legt 
dar, weshalb das Verbot zur Wahrung der anwalt-
lichen Unabhängigkeit unabdingbar ist.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 16/2023
BRAK untersucht Cyberangriff auf ihr Brüs-
seler Büro
Nach einem kriminellen Cyberangriff auf ihr Brüs-
seler Büro arbeitet die BRAK derzeit an einer fo-
rensischen Analyse der IT-Systeme. Mögliche Be-
troffene eines Datenabflusses werden informiert. 
Das Brüsseler Büro ist inzwischen wieder per E-
Mail erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/brak-begruesst-geplantes-leitentscheidungsverfahren-beim-bgh/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/infrastrukturprojekte-brak-kritisiert-beschleunigung-auf-kosten-von-beteiligungsrechten/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/windkraftanlagen-brak-besorgt-ueber-verfahrensbeschleunigung-auf-kosten-von-rechtsschutz/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/verwaltungsverfahren-brak-begruesst-einfuehrung-von-schriftformersatz-per-bea/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/elektronischer-rechtsverkehr-mit-dem-bverfg-muss-beidseitig-verpflichtend-sein/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-15-2023-v-26072023/fremdbesitz-an-anwaltskanzleien-verbot-aus-sicht-der-brak-notwendig-und-gerechtfertigt/
https://www.brak.de/newsroom/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-16-2023-v-09082023/brak-untersucht-cyberangriff-auf-ihr-bruesseler-buero/
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Ausgabe 16/2023
Rechtsanwaltskammern empfehlen deutlich 
höhere Azubi-Vergütung

Die BRAK hat die aktuellen Empfehlungen der 
Rechtsanwaltskammern für die Ausbildungsver-
gütung angehender Rechtsanwaltsfachangestell-
ter veröffentlicht. Angesichts des zunehmenden 
Fachkräftemangels haben die meisten Kammern 
ihre Vergütungsempfehlungen deutlich erhöht.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Freie Berufe: Fachkräftemangel zugespitzt und 
KI-Potenzial erkannt

Der Fachkräftemangel spitzt sich auch in den 
freien Berufen weiter zu. Viele Freiberuflerin-
nen und Freiberufler sehen hier künstliche In-
telligenz als mögliches Mittel zur Entlastung. 
Das ergab die gerade veröffentlichte Sommer-
Konjunkturumfrage 2023 des Bundesverbands 
Freier Berufe.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Steuergestaltungen: geplante Meldepflicht 
ver letzt anwaltliche Verschwiegenheit

Neben den beabsichtigten Investitionsimpulsen 
soll das geplante Wachstumschancengesetz vor 
allem eine Meldepflicht für so genannte Steuer-
gestaltungen einführen. Die BRAK kritisiert das 
Vorhaben scharf, weil es Anwältinnen und An-
wälte zwingen würde, ihre Verschwiegenheits-
pflicht zu verletzen und sich damit Regress-
forderungen und strafrechtlichen Sanktionen 
auszusetzen.

Weitere Informationen Sie hier. 

Ausgabe 16/2023
Gerichtliche Zuständigkeiten: BRAK fordert 
sorgfältige Evaluation vor Umverteilung
Die Justizministerkonferenz fordert eine Erhö-
hung des Streitwerts, bis zu dem die Amtsge-
richte in Zivilsachen zuständig sind. Doch die 
Verschiebung zahlreicher Streitfälle auf die Land-
gerichte hätte erhebliche Auswirkungen für Jus-
tiz, Anwaltschaft sowie rechtsuchende Bürgerin-
nen und Bürger. Das sollte nur nach sorgfältiger 
Evaluation der Folgen angegangen werden, warnt 
die BRAK.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 16/2023
Mediation: Ausbildung und Zertifizierung neu 
geregelt

Die Ausbildung und Zertifizierung von Mediato-
rinnen und Mediatoren wird mit Wirkung zum 
1.3.2024 neu geregelt. Unter anderem werden 
Praxisfälle, Supervision und die Kompetenzen zu 
digitaler Mediation in die Ausbildung integriert. 
Dabei wurden viele Anregungen aus der Anwalt-
schaft aufgegriffen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 16/2023
BVerfG: BRAK nimmt Stellung zu Gebühren 
für Polizeieinsatz bei Hochrisikospielen

Für den Polizeieinsatz bei einem Hochrisikospiel 
der ersten Fußball-Bundesliga zwischen Bremen 
und Hamburg hatte das Land Bremen im Jahr 
2015 von der Deutschen Fußballliga Gebühren 
erhoben. Dagegen wehrt diese sich mit einer Ver-
fassungsbeschwerde. Nach Ansicht der BRAK sind 
die Gebühren jedoch verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-16-2023-v-09082023/rechtsanwaltskammern-empfehlen-deutlich-hoehere-azubi-verguetung/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/ausgabe-16-2023-v-09082023/fachkraeftemangel-zugespitzt-und-ki-potenzial-erkannt/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-16-2023-v-09082023/steuergestaltungen-geplante-meldepflicht-verletzt-anwaltliche-verschwiegenheit/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-16-2023-v-09082023/gerichtliche-zustaendigkeiten-brak-fordert-sorgfaeltige-evaluation-vor-umverteilung/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-16-2023-v-09082023/mediation-ausbildung-und-zertifizierung-neu-geregelt/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-16-2023-v-09082023/bverfg-brak-nimmt-stellung-zu-gebuehren-fuer-polizeieinsatz-bei-hochrisikospielen/
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Ausgabe 16/2023
18. Jahresarbeitstagung Bau- und Archi tekten-
recht am 13. und 14.10. 2023 in Berlin sowie 
per Live-Stream im DAI eLearning Center
Am 13. und 14.10.2023 widmet sich die 18. Jah-
resarbeitstagung Bau- und Architektenrecht un-
ter der Leitung von Rechtsanwalt Professor Dr. 
Werner Langen – Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht – aktuellen und zentralen Themen 
des Bauvertrags- und Architektenrechts sowie 
brisanten Themen des Bauprozesses.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17/2023
Soldan Moot: Unterstützen Sie den Stu-
dierenden-Wettbewerb als Richter, Jurorin 
oder Korrektor!
Der Soldan Moot zur anwaltlichen Berufspraxis 
geht in die elfte Runde und erhält immer mehr 
Zulauf. Bei dem Wettbewerb treten Studierende 
in einem fiktiven Zivilprozess gegeneinander an. 
Anwältinnen und Anwälte können den Wettbe-
werb als Richterin, Juror oder durch Korrektur von 
Schriftsätzen unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17/2023
Geldwäscheprävention: Hinweise der FIU zu 
nicht meldepflichtigen Sachverhalten
Anwältinnen und Anwälte müssen in bestimm-
ten Fällen eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung 
an die Financial Intelligence Unit (FIU) machen. 
In einem Eckpunktepapier gibt die FIU nun Hin-
weise, welche Sachverhalte grundsätzlich nicht 
meldepflichtig sind.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17/2023
Niederlassung in Deutschland für Anwäl-
t:innen aus Kenia und Kosovo ermöglicht
Seit Anfang August 2023 können auch Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte aus Kenia und dem 
Kosovo sich in Deutschland beruflich niederlas-
sen. Möglich wurde dies durch eine Änderung 
der Durchführungsverordnung zu § 206 BRAO.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17/2023
Massenklagen: Regierung beschließt Gesetz-
entwurf für neues Leitentscheidungsverfahren
Der Bundesgerichtshof soll künftig in Massenver-
fahren etwa gegen Automobilhersteller, Banken 
oder Versicherungen wichtige Rechtsfragen durch 
Leitentscheidungen vorab klären können. Das soll 
auch dann gelten, wenn eine Revision zurückge-
nommen wird. Den entsprechenden Gesetzent-
wurf hat die Bundesregierung Mitte August be-
schlossen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17/2023
Patentanwaltschaft fordert erweiterte Vertre-
tungsbefugnis
In Verfahren zu geistigen Schutzrechten dürfen 
Patentanwältinnen und -anwälte beraten, geht 
ein Fall vor Gericht, muss jedoch eine Rechts-
anwältin oder ein Rechtsanwalt hinzugezogen 
werden. Die Patentanwaltschaft fordert nunmehr 
eine alleinige gerichtliche Vertretungsbefugnis 
für solche Fälle.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-16-2023-v-09082023/18-jahresarbeitstagung-bau-und-architektenrecht-am-13-und-14-oktober-2023-in-berlin-sowie-per-live-stream-im-dai-elearning-center/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-17-2023-v-25082023/soldan-moot-unterstuetzen-sie-den-studierenden-wettbewerb-als-richter-jurorin-oder-korrektor/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-17-2023-v-25082023/geldwaeschepraevention-hinweise-der-fiu-zu-nicht-meldepflichtigen-sachverhalten/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-17-2023-v-25082023/niederlassung-in-deutschland-fuer-anwaeltinnen-aus-kenia-und-kosovo-ermoeglicht/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-17-2023-v-25082023/massenklagen-regierung-beschliesst-neues-leitentscheidungsverfahren/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-17-2023-v-25082023/patentanwaltschaft-fordert-erweiterte-vertretungsbefugnis/
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Ausgabe 17/2023
Elektronischer Rechtsverkehr am Bundesverfas-
sungsgericht: Regierungsentwurf beschlossen

Bislang ist das Bundesverfassungsgericht nicht an 
den elektronischen Rechtsverkehr angeschlossen. 
Das will die Bundesregierung ändern und auch 
elektronische Aktenführung dort einführen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18/2023
Steuerfragen für Anwältinnen und Anwälte: 
Neue BRAK-Information zu Scheinselbststän-
digkeit
Der BRAK-Ausschuss Steuerrecht hat sein Steu-
er-ABC für Anwältinnen und Anwälte erwei-
tert. Neu aufgenommen wurden umfangreiche 
Informationen zum Thema Scheinselbststän-
digkeit, die auch die jüngste strafrechtliche 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs be-
rücksichtigen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18/2023
Studierenden-Wettbewerb: Menschenrechts-
einsatz für bedrohte Anwält:innen
Der Amicus Curiae Contest des Rates der Europäi-
schen Anwaltschaften (CCBE) gibt Jurastudieren-
den sowie Rechtsreferendarinnen und -referen-
daren die Möglichkeit, den menschenrechtlichen 
Einsatz für bedrohte Anwältinnen und Anwälte in 
Form eines Wettbewerbs zu erproben.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18/2023
Videoverhandlungen im Zivilprozess: Bundes-
rat plädiert für Ermessen des Gerichts
Mit einem aktuellen Gesetzentwurf soll der Ein-
satz von Videokonferenztechnik in den Zivil- 
und Fachgerichtsbarkeiten gefördert werden. 
Der Bundesrat hat dazu Stellung genommen 

und fordert, Videoverhandlungen in das Ermes-
sen des Gerichts zu stellen. Die Bundesregierung 
lehnt das ab; die BRAK hatte gefordert, darüber 
die Parteien entscheiden zu lassen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18/2023
Elektronisches Basisdokument im Zivilprozess: 
Update zum Reallabor
In einem Forschungsprojekt erproben das bayeri-
sche und das niedersächsische Justizministerium 
seit März das sog. elektronische Basisdokument 
für Zivilprozesse. Erkenntnisse aus der Anwalt-
schaft führten bereits zu Verbesserungen und Er-
gänzungen des Prototypen und sind auch weiter-
hin gefragt.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18/2023
Wachstumschancengesetz: Regierungsentwurf 
beschlossen
Ende August beschloss die Bundesregierung den 
Entwurf für das umstrittene Wachstumschan-
cengesetz. Trotz Kritik aller betroffenen Berufs-
verbände enthält er nach wie vor eine erweiterte 
Meldepflicht für sog. Steuergestaltungen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18/2023
Dokumentation strafgerichtlicher Hauptver-
handlungen: Bundesregierung hält an automa-
tischer Transkription fest
Strafgerichtliche Hauptverhandlungen sollen 
künftig durch Tonaufnahmen dokumentiert wer-
den. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
hat der Bundesrat kritisch Stellung genommen. 
In ihrer Gegenäußerung hält die Bundesregierung 
insbesondere an der automatisierten Transkrip-
tion der Tonaufzeichnung fest.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-17-2023-v-25082023/elektronischer-rechtsverkehr-am-bundesverfassungsgericht-regierungsentwurf-beschlossen/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-18-2023-v-06092023/steuerfragen-fuer-anwaeltinnen-und-anwaelte-brak-information-zu-scheinselbststaendigkeit/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-18-2023-v-06092023/studierenden-wettbewerb-menschenrechtseinsatz-fuer-bedrohte-anwaeltinnen/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-18-2023-v-06092023/videoverhandlungen-im-zivilprozess-bundesrat-plaediert-fuer-ermessen-des-gerichts/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-18-2023-v-06092023/elektronisches-basisdokument-im-zivilprozess-update-zum-reallabor/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-18-2023-v-06092023/wachstumschancengesetz-regierungsentwurf-beschlossen/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-18-2023-v-06092023/dokumentation-strafgerichtlicher-hauptverhandlungen-bundesregierung-haelt-an-automatischer-transkription-fest/
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Fachanwaltschaften | Veranstaltungshinweise

Vom 20.7.2023 bis 22.9.2023 hat die Rechtsan-
waltskammer Köln den folgenden Kolleginnen 
und Kollegen die Erlaubnis zur Führung einer 
Fachanwaltsbezeichnung verliehen:

Arbeitsrecht
Jönsson, Lukus, Köln
Krings, Stefan, Baesweiler
Tiemann, Dr. Clemens, Bergisch Gladbach
Wittlich, Anna Louisa, LL.M., Köln

Erbrecht
von Detten, Dorothee, Köln

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Heise, Stefan, Siegburg

Verkehrsrecht
Hornig, Patrick, Köln

Versicherungsrecht
Hersch, Jürgen, Köln
Wahlers, Dr. iur. Alexander, Köln

Fachanwaltsbezeichnungen

Regelmäßige Fortbildungen

Im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln bieten die Anwaltvereine in Köln, Bonn und Aachen regel-
mäßig Fortbildungsveranstaltungen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an. Informationen 
dazu werden auf der Website des jeweiligen Anwaltvereins veröffentlicht. Insbesondere finden Sie 
dort auch Fortbildungsangebote nach § 15 FAO. Die aktuellen Veranstaltungen der Anwaltvereine 
sind abrufbar unter:

Kölner Anwaltverein e.V.: http://www.kav-seminare.de 
Bonner AnwaltVerein e.V.: https://bonner-anwaltverein.de/de/fuer-anwaelte/veranstaltungen 
Aachener Anwaltverein e.V.: https://aachener-anwaltverein.de/veranstaltungen-und-seminare/ 

http://www.kav-seminare.de
https://bonner-anwaltverein.de/de/fuer-anwaelte/veranstaltungen
https://aachener-anwaltverein.de/veranstaltungen-und-seminare/
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Veranstaltungshinweise

– anerkennungsfähig nach § 15 FAO –

Fortbildung Strafrecht
Das Adhäsionsverfahren aus anwaltlicher Sicht

Zielgruppe:
Im Strafrecht tätige Rechtsanwälte, insbeson-
dere Fachanwälte für Strafrecht, Nebenklage-
vertreter und Opferanwälte

Thema:
Das speziell auf die Bedürfnisse von Rechtsan-
wälten zugeschnittene Seminar wird mit den 
zumeist unbekannten Grundlagen des Adhäsi-
onsverfahrens vertraut machen und Strategien 
aufzeigen, mit denen die Interessen der ange-
klagten bzw. verletzten Mandanten optimal 
gewahrt und zugleich die Vorbehalte der rich-
terlichen Seite gegen das Adhäsionsverfahren 
abgebaut werden können.

Schwerpunkte:
• Die Mandatsübernahme
• Zweck und Verfahrensgrundsätze des  

Adhäsionsverfahrens
• Die richtige Antragstellung  

(einschließlich Prozesskostenhilfe)
• Adhäsion und Einstellung
• Adhäsion und Strafbefehl
• Der Adhäsionsantrag in der Haupt-

verhandlung
• Erledigung des Adhäsionsantrages durch 

Urteil/Vergleich/Rücknahme
• Adhäsion und Vermögensabschöpfung
• Zwangsvollstreckung sowie Kosten und  

Gebühren

Seminarunterlagen:
• Skript „Das Adhäsionsverfahren“ mit zahl-

reichen Formulierungshilfen
• „Casebook“ mit der wichtigsten Rechtsprechung
• Ausdruck der Powerpointpräsentation für 

Notizen der Teilnehmer/innen

Dozenten:
Kai-Uwe Herbst, Richter am AG Tiergarten, 
Berlin
Georg Plüür, Richter am AG Tiergarten 
(a.w.a.R.), Berlin

Veranstaltungsort:
Amtsgericht Tiergarten Berlin, 
Turmstraße 91, 10559 Berlin, 
Großer Konferenzsaal, 

2. Dezember 2023

in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
(= 6 Vortragsstunden) 
– Pause von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass keine Pausenerfrischun-
gen und Getränke zur Verfügung gestellt werden 
können.

Teilnehmerbetrag:
Anmeldung bis 17. November 2023:  
180,00 EUR (Umsatzsteuer fällt nicht an)

Spätere Anmeldung (bis spätestens  
28. November 2023): 210,00 EUR

Anmeldung an adhaesion@gmx.de unter zeit-
gleicher Überweisung des Teilnahmebetrages an 
Georg Plüür, PSD Bank Berlin-Brandenburg e.G., 
IBAN DE75 1009 0900 1000 5156 00,  
BIC: GENODEF1P01

unter Angabe des Betreffs:  
„Vor- und Zunahme, Teilnehmerbetrag  
Fortbildung Adhäsionsverfahren“.

mailto:adhaesion%40gmx.de?subject=Anmeldung%20Fortbildung%20Adh%C3%A4sionsverfahren
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Praktisch und repräsentativ 
Das übersichtliche Kalendarium ermöglicht eine unkomplizierte und weitreichende 
Terminplanung und -eintragung. 
Das bewährte Arbeitsmittel und beliebte Geschenk bietet:

 praktische Wochen-, Monats- und Jahresübersichten für die vorausschau-
ende Terminplanung

 umfassenden Service: Postgebühren, Entfernungstabelle, Städteverzeichnis, 
Maßeinheiten, Feiertage und Ferientermine, Zeitzonen, wichtige Service-Ruf-
nummern und Internet-Adressen sowie Messe- und Tagungstermine

 wichtige juristische Informationen: Gebührentabellen; Tilgungstabelle für 
Darlehen; Pfändungsfreigrenzen; Fristen aus allen Prozessarten; BAK-(Widmark-)
Formel; Promillegrenzen im Straßenverkehr; Verjährungs-ABC; Adressen von 
Gerichten, Behörden, Berufsorganisationen, Botschaften, Verbänden, Versiche-
rungen etc.; Kfz-Schadensabwicklung Europa; Bußgeldkatalog; 
Düsseldorfer Tabelle.

Die schönste Form 

der Terminplanung.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 175843

Folgen Sie uns auf    Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

Beck‘scher Juristen-Kalender 2024 

2023. 281 Seiten. In Cabra-Lederfaser € 49,–
ISBN 978-3-406-77093-7 | Neu im August 2023

beck-shop.de/32225740

Herausgeber: Rechtsanwaltskammer Köln 
Riehler Str. 30, 50668 Köln,  
Tel.: (02 21) 97 30 10-0,  
Fax: (02 21) 97 30 10-50,  
E-Mail: kontakt@rak-koeln.de,  
Internet: www.rak-koeln.de

Verantwortliche Schriftleitung: Rechtsanwältin 
Karina Nöker, Geschäftsführerin der Rechts-
anwaltskammer Köln (Adresse jeweils wie oben)

Manuskripte und andere Einsendungen: Alle 
Einsendungen sind an die Redaktion zu senden. 
Es besteht keine Haftung für Manuskripte, die 
unverlangt eingereicht werden. Die Annahme 
zur Veröffentlichung muss in Textform erfol-
gen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung 
überträgt die Autorin / der Autor dem Verlag 
C.H.BECK an ihrem / seinem Beitrag für die Dau-
er des gesetzlichen Urheberrechts das exklusive, 
räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung in körperlicher 
Form, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe und 
Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in 
Datenbanken, das Recht zur Speicherung auf elek-
tronischen DatenTrägern und das Recht zu deren 
Verbreitung und Vervielfältigung sowie das Recht 
zur sonstigen Verwertung in elektronischer Form. 
Hierzu zählen auch heute noch nicht bekannte 
Nutzungsformen. Das in § 38 Abs. 4 UrhG nie-
dergelegte zwingende Zweitverwertungsrecht 
des Autors nach Ablauf von 12 Monaten nach 
der Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser 
Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind ur-
heberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die 
veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und 
ihre Leitsätze, soweit sie vom Einsender oder 
von der Schriftleitung erarbeitet oder redigiert 
worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegen-
über Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlags in irgend-
einer Form vervielfältigt, verbreitet oder öffent-
lich wiedergegeben oder zugänglich gemacht, in 
Datenbanken aufgenommen, auf elektronischen 
Datenträgern gespeichert oder in sonstiger Wei-
se elektronisch vervielfältigt, verbreitet oder ver-
wertet werden. Der Verlag behält sich auch das 
Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes zum 
Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

Anzeigenabteilung: Verlag C.H.BECK,  
Anzeigen abteilung, Wilhelmstraße 9, 80801 
München, Postanschrift: Postfach 40 03 40, 
80703 München.  
Media-Beratung: Telefon (0 89) 3 81 89-687, 
Telefax (0 89) 3 81 89-589. Disposition, Herstel-
lung Anzeigen, technische Daten:  
Telefon (0 89) 3 81 89-6 09, Telefax (0 89) 3 81 
89-5 89, E-Mail anzeigen@beck.de. 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Bertram Mehling

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstraße 9, 
80801 München,  
Postanschrift: Postfach 40 03 40, 80703 Mün-
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Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98,  
Postbank München: IBAN: DE82 7001 0080 006 
2298 02, BIC: PBNKDEFFXXX.  
Amtsgericht München, HRA 48 045. Gesell-
schafter sind Dr. Hans Dieter Beck und  
Dr. h.c. Wolfgang Beck, beide Verleger in München.

Erscheinungsweise: 6x jährlich.

Bezugspreise 2023: Den Mitgliedern der Rechts-
anwaltskammer Köln werden die Mit teilungen 
im Rahmen der Mitgliedschaft ohne Erhe bung 
einer besonderen Bezugsgebühr zugestellt. Hin-
weise zu Preiserhöhungen finden Sie in den beck-
shop AGB unter Ziff.10.4.

Adressenänderungen: Teilen Sie der Rechts-
anwaltskammer Köln rechtzeitig Ihre Adres sen -
änderungen mit. Dabei geben Sie bitte die neue 
und die alte Adresse an.

Hinweise gemäß Art. 21 Abs. 1 DSG-VO: Bei 
An schriftänderungen kann die Deutsche Post 
AG der Rechtsanwaltskammer Köln die neue 
Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nach-
sendeauftrag gestellt ist. Hiergegen kann jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft Widerspruch bei 
der Post AG eingelegt werden.

Art Direction: S3 Advertising GmbH & Co. KG, 
Bilker Allee 216, 40125 Düsseldorf
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50jähriges Anwaltsjubiläum
Folgende Kollegen und Kolleginnen waren in den vergangenen Monaten 50 Jahre zur Anwaltschaft 
zugelassen:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Fritz Eggesiecker – am 8.8.1973
Rechtsanwalt Hans-Eckart Frey – am 19.7.1973
Rechtsanwalt Valentin Jäger – am 10.10.1973
Rechtsanwalt Werner Keith – am 18.9.1973
Rechtsanwalt Dr. Walter Körner – am 1.8.1973
Rechtsanwalt Klaus Meyer – am 9.8.1973
Rechtsanwalt Dr. Walter Niemann – am 9.9.1973
Rechtsanwalt Heinrich von der Heide – am 21.9.1973
Rechtsanwalt Bernhard van Sambeck – am 1.10.1973
Rechtsanwalt Dr. Hans-Ulrich Wackerhagen – am 10.7.1973

Zu diesem Jubiläum gratuliert die Rechtsanwaltskammer Köln ganz herzlich.

Zulassungen und Löschungen

Zulassungen und Löschungen

Neue Mitglieder der RAK Köln 

Abouakil, Samantha Sarah, Euskirchen 23.8.2023

Achnitz, Florian, Köln 23.8.2023

Alkemper, Alena, Aachen 21.7.2023

Antipin, Evgen, Köln 12.8.2023

Beutler, Klaus Jochen, Hürth 23.8.2023

Blum, Julia, Köln 22.8.2023

Bönnemann, Dr., Claus, Köln 15.8.2023

Caulfield, Dr., Philip, Köln 9.8.2023

Cavallo, Giorgina, Köln 13.9.2023

Christiansen, Kerstin Sophia, Aachen 23.8.2023

Clemens, Mag. iur., Carmen, Köln 9.8.2023

de Leeuw, Laura Viviane, Bonn 1.8.2023

Delikara, Büsra Behnan, Köln 13.9.2023

Derus, Michael, Köln 26.7.2023

Dick, Marina, Bonn 11.8.2023

Dikme, Serhat, Bonn 6.9.2023

Dingler, Yannis, Bonn 9.8.2023

Egyptien, Clarisse, Köln 26.7.2023

Engbrox, Maîtrise , Josefa Eden, Köln 26.7.2023

Erbstößer, Dr., Tim Josef, Köln 23.8.2023

Feiter, Elena, Heinsberg 6.9.2023

Feyhl, Dr., Marco Johannes, Köln 9.8.2023

Frohn, Simon Johannes, Köln 23.8.2023

Gems, Eva, Bonn 8.8.2023

Neue und gelöschte Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Köln
Im Folgenden informieren wir Sie über neue und gelöschte Mitglieder der RAK Köln. Die Kanzleian-
schriften neuer Mitglieder sind über www.rak-koeln.de unter Anwaltsverzeichnis / Mitgliederdaten-
bank abrufbar, gelöschte Mitlieder, soweit sie in einen anderen Kammerbezirk gewechselt haben, 
finden Sie unter www.rechtsanwaltsregister.org.

http://www.rak-koeln.de
http://www.rechtsanwaltsregister.org
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Gercke, Maximilian Kay, Köln 23.8.2023

Geruhn, Dragana Daniela, Köln 23.8.2023

Görmar, Dr., Birte, Bonn 23.8.2023

Greb, LL.M., Britta Christina, Köln 26.8.2023

Grote, Dr., Hugo Franz Josef, Köln 19.9.2023

Hanke, Lorenz, Köln 9.8.2023

Heck, Annette Elisabeth, Hürth 2.8.2023

Heidmann, Jan, Siegburg 26.7.2023

Hemkendreis, Kira, Köln 26.7.2023

Höwel, Max, Köln 6.9.2023

Illing, Kim Dominique, Burscheid 9.8.2023

Jung, Tobias, Köln 9.8.2023

Karbach, Dr., Jelena, Köln 20.7.2023

Kiehne, Leonie Christina Helene, Köln 6.9.2023

Klara, Pina, Köln 9.8.2023

Klasmeier, Jan, Köln 26.7.2023

Knaisch, Victor, Köln 23.8.2023

Knop, Timo, Wesseling 3.8.2023

Krämer, Johanna, Bonn 23.8.2023

Krämer, Sarah Michelle, Köln 23.8.2023

Krülls, Dr., Sebastian, Köln 23.8.2023

Kunz, Laura, Köln 6.9.2023

Kürn, Anna-Lucia, Leverkusen 26.7.2023

Lauber, Dr., Georg, Königswinter 9.8.2023

Legros, Luisa, Köln 24.7.2023

Lenz, Hanna, Köln 6.9.2023

Lüdtke, Luz Maria, Köln 9.8.2023

Mallmann, Arnulf, Köln 16.8.2023

Mandzyuk, Mariya, Köln 23.8.2023

Meyer, Sebastian, Köln 6.9.2023

Müller, Kai Niklas, Köln 26.7.2023

Orthmann, Dr., Maximilian, Köln 26.7.2023

Peters, Timo, Köln 6.9.2023

Plum, Dr., Isabel Maria, Köln 26.7.2023

Pouralikhan, Dr., Natalie, Leichlingen 5.9.2023

Reinartz, Severin Joachim Matthias, Bonn 9.8.2023

Reitemeier, Louisa, Köln 23.8.2023

Rick, Katharina, München 1.8.2023

Ropertz, Dr., Dominika Johanna, Köln 26.7.2023

Rosenberg, Karola, Köln 31.7.2023

Schiffer, Maike, Köln 26.7.2023

Schneider, Dr., Ruben Johannes, Köln 9.8.2023

Schultz, Annabel Johanna Marie, Köln 23.8.2023

Schumann, Svenja, Köln 26.7.2023

Schütz, Julia, Köln 6.9.2023

Schwarz, Lukas, Köln 9.8.2023

Sehringer, Melissa Andrea, Köln 6.9.2023

Sippel, Alexander Niklas, Aachen 6.9.2023

Strüver, Lukas-Maximilian, Bonn 23.8.2023

Tadic, Daniel, Köln 16.8.2023

Taheri, Mahsa, Bonn 6.9.2023

Tastan, Tolga, Köln 4.8.2023

Uykulu, Melike, Odenthal 11.8.2023

von Glasow, Clara Valeska, Köln 26.7.2023

Wedekind, Isabell Marie-Helen, Köln 19.8.2023

Wilmers, LL.B., Sven, Köln 23.8.2023

Witzel, Oliver, Köln 10.8.2023

Wolf, Andrea Maria, Köln 26.7.2023

Wüstefeld, LL.M., Patrick Michael, Köln 9.8.2023

Wüster, Tjark, Köln 23.8.2023

Zumbaum, Jörg, Düren 4.9.2023

Gelöschte Mitglieder der RAK Köln 

Adolph, Tatjana, Köln 10.8.2023

Banaschik, Mary Elizabeth, Stuttgart 21.8.2023

Banzet, Wilfried, Aachen 28.8.2023

Beineke, LL.M., Dina, Köln 16.8.2023

Brandes, Ekkehard, Bergisch Gladbach 31.8.2023

Brockhaus, Sonja, Köln 24.8.2023

Bünemann, Dr., Jakob Christian, Köln 7.8.2023

Burgwinkel, Peter, Köln 31.8.2023

Butenschön, Tim, Bonn 31.7.2023

Ebner, Dr., Stephan, Köln 21.8.2023

Egidy, Dr., Stefanie, Bonn 23.8.2023

Enderle, Anna Laura, Köln 31.8.2023

Fischer, LL.M., Kirsten, Köln 16.9.2023

Glunz, Isabel Anna Rosa, Bad Honnef 31.8.2023

Görg, LL.M., Jonathan, Köln 7.8.2023

Zulassungen und Löschungen
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Verschiedenes

Gorks, Daniel Ralf, Köln 4.8.2023

Gräwe, Sven, Köln 8.8.2023

Haas, Esther Carlotta Isabelle, Köln 31.7.2023

Heydenreich, Jasha, Köln 31.8.2023

Hinz, Fridtjof, Frechen 2.8.2023

Hömke, Grit, Köln 28.7.2023

Huth, Peter, Geilenkirchen 18.8.2023

Kaiser, Ralph Bodo, Köln 25.7.2023

Kappenstein, Maximilian, Siegburg 13.9.2023

Kemper, Uwe-Karsten, Düsseldorf 5.9.2023

Knobbe, Vera, Köln 1.9.2023

Kollmann, Dr., Manuel, Bonn 31.8.2023

Köritz, LL.M., Anja, Köln 11.8.2023

Körner, Dr., Walter, Leverkusen 1.8.2023

Lange, Christian, Köln 17.8.2023

Langer, Stephanie, Haan 12.8.2023

Lethert, Aik, Bonn 14.8.2023

Lindemeyer, Dr., Bernd, Bonn 31.8.2023

Lippoldt, Rainer, Sankt Augustin 31.8.2023

Lopez Ramos, Daniel, Köln 31.8.2023

Lücker, Noël, Köln 18.8.2023

Martell, Helmut, Bonn 16.8.2023

Martin, Dr., Werner, Bonn 31.7.2023

Meilicke, Dr., Jean Frédéric, Bonn 28.7.2023

Mézières, LL.M., Angelika, Köln 31.8.2023

Niebel, Anett, Köln 13.9.2023

Oen, Dr., Raphael, Pudong, Shanghai 
200126

1.8.2023

Omeirat, Samir, Leverkusen 8.8.2023

Osten, Paul, Leichlingen 22.7.2023

Oversberg, Peter, Euskirchen 31.8.2023

Pankowska-Lier, Dr., Beata, Köln 1.9.2023

Peek, Kira, Krefeld 2.9.2023

Pleh, Alexander, Merzenich 27.7.2023

Rathmer, Alexander, Köln 31.8.2023

Rbib, Dr., Abdelkader, Bonn 10.8.2023

Rohner, Titus Johannes, Köln 22.7.2023

Roos, Renate, Düren 31.8.2023

Rosenberg, LL.M., Julia, Köln 28.8.2023

Schäfer, Anna Elisabeth, Köln 18.8.2023

Schmüser, Jan, Bonn 30.8.2023

Schrank, LL.M., Thomas, Bad Honnef 9.8.2023

Schreiber, Gerlach, Köln 31.8.2023

Schütz, Katharina, Bonn 14.8.2023

Schütz, Petra, Köln 28.8.2023

Sieger, Maria Elisabeth, Köln 31.8.2023

Skurcz, Alexander, Bergisch Gladbach 1.8.2023

Speckmann, Stefan, Bonn 11.9.2023

Stockamp, Alina Franziska, Bonn 24.8.2023

Uyar, Ilias Kevork, Köln 28.8.2023

Verheyen, Thomas, Übach-Palenberg 13.8.2023

Vitt, Barbara, Bonn 4.8.2023

Vondenhoff, Dr., Michael, Geilenkirchen 2.8.2023

Wassermann, Lena, Bonn 31.8.2023

Wegner, Olaf, Bad Honnef 14.9.2023

Wegner, Simon, Bonn 6.9.2023

Weiss, Waltraud, Köln 24.8.2023

Weistroffer, Ramon, Burscheid 1.8.2023

Weyers, Christoph, Stolberg 30.8.2023

Wiemer, Dr., Golo, Köln 21.7.2023

Witzel, Maximilian, Ratingen 14.8.2023

Wöhlecke, Dr., Friedrich, Köln 28.8.2023
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33. Vortragsveranstaltung an der Hochschule für Finanzen NRW
FORUM Steuerrecht Schloss Nordkirchen e.V., 59394 Nordkirchen, 
(Schwerpunktthema: Unternehmensbesteuerung – Besteuerungsverfahren)

Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte hat 
dieses Jahr ein Jubiläum zu feiern und startet 
im Oktober 2023 mit der 75. Weihnachtspen-
denaktion! Das heißt, seit 1948 sammelt die 
Hülfskasse Spenden für bedürftige Personen 
innerhalb der Anwaltschaft. Die Aktion läuft, 
wie bisher, bundesweit. Auch im vergangenen 

Online: https://huelfskasse.de/spenden/
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE22 3702 0500 0020 1442 11
BIC: BFSWDE33XXX

E-Mail:  info@huelfskasse.de
Internet:  www.huelfskasse.de

Verschiedenes

Jubiläum: 75. Weihnachtsspendenaktion  
der Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte
Pressemitteilung, Hamburg, Oktober 2023

Jahr folgten erfreulich viele Menschen dem Auf-
ruf zur Solidarität. Für Bedürftige innerhalb der 
Anwaltschaft gingen 210.550 Euro an Spenden 
ein. Die Hülfskasse dankt allen Spenderinnen 
und Spendern sehr herzlich im Namen der Un-
terstützten. Die Mittel ermöglichten es, bun-
desweit an bedürftige Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte sowie deren Familien einen groß-
zügigen Betrag auszuzahlen. Erwachsene und 
Kinder freuten sich über jeweils 700,00 Euro.  
So unterstützte die Hülfskasse zum Beispiel 
einen Rechtsanwalt und seine vier Kinder in 
Norddeutschland. Der Anwalt leidet an einer 
unheilbaren Nervenkrankheit und ist seit meh-
reren Jahren arbeitsunfähig. Gerade in dieser 
nach wie vor schwierigen Zeit mit steigenden 
Kosten hoffen viele Bedürftige auf eine finan-
zielle Beihilfe. Bitte unterstützen Sie uns dabei 
– dann wird auch unsere 75. Weihnachtsspen-
denaktion ein Erfolg! In diesem Rahmen bittet 
die Hülfskasse um Kontaktaufnahme, sollten 
den Lesern Kolleginnen und Kollegen in Schwie-
rigkeiten bekannt oder jemand selbst betroffen 
sein. Der karitative Verein unterstützt nicht nur 
in seinen vier Mitgliedskammerbezirken beim 
Bundesgerichtshof, Braunschweig, Hamburg 
und Schleswig-Holstein, sondern auch in den 
anderen 24 Kammerbezirken.

Kontakt:
Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte
Christiane Quade
Steintwietenhof 2
20459 Hamburg

Telefon:  (040) 36 50 79
Fax:  (040) 37 46 45

mailto:info%40huelfskasse.de?subject=
http://www.huelfskasse.de
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Neue Münchener 
Anwaltshandbücher

Jetzt mit MoPeG
Das Handbuch bietet eine praxisorien-
tierte Darstellung des Personen-
gesellschaftsrechts, angereichert mit 
Check listen, Formulierungsvorschlägen, 
Beispielen und Praxistipps. Der Schwer-
punkt liegt auf der wirtschaftsrecht-
lichen Mittelstandsberatung (GbR, oHG, 
KG u.a.), aber auch betriebswirtschaft-
liche und steuerrechtliche Aspekte sind 
anwaltsgerecht erläutert.  

Die 4. Aufl age
wurde grundlegend aktualisiert und
überarbeitet. Eingearbeitet ist insbeson-
dere das Personengesellschaftsrechts-
modernisierungsgesetz – MoPeG, das 
Anfang 2024 in Kraft tritt.

Münchener Anwaltshandbuch
Personengesellschaftsrecht

4. Aufl age. 2023. XL, 1296 Seiten. 
In Leinen € 199,−
ISBN 978-3-406-77586-4
Neu im Oktober 2023

   beck-shop.de/32411342

GmbH-Recht aus
Praktiker-Perspektive
Dieses bewährte Handbuch beantwortet 
alle Fragen zum GmbH-Recht. Neben der 
beratenden und gestaltenden Anwalts-
tätigkeit werden die prozessualen Be-
sonderheiten umfassend und mandats-
gerecht dargestellt. Auch zu den Themen 
M&A, Compliance, Rechnungslegung 
und Steuern fi nden Sie hier die nötigen 
Informationen.

Erprobte Arbeitshilfen
Zahlreiche Checklisten, Formulierungs-
vorschläge, Muster und Praxistipps  
veranschaulichen die Darstellung und 
helfen bei der täglichen Arbeit. 

Münchener Anwaltshandbuch
GmbH-Recht

5. Aufl age. 2023. XLVI, 1689 Seiten.
In Leinen € 199,−
ISBN 978-3-406-78777-5
Neu im Oktober 2023

   beck-shop.de/33587833

Münchener Anwaltshandbuch
Erbrecht

6. Aufl age. 2023. LXIV, 2456 Seiten.
In Leinen € 219,−
ISBN 978-3-406-79424-7
Neu im November 2023

   beck-shop.de/33980987

Das erbrechtliche
Standardwerk
erläutert umfassend auch angrenzende 
Rechtsgebiete wie das Erbschaft- und 
Schenkungssteuerrecht, das Stiftungs- 
und Nießbrauchsrecht sowie die Nachlass-
bewertung. Checklisten, Formulierungs-
vorschläge, Muster und Praxistipps 
garantieren schnelle und optimale 
Ergebnisse.

Die 6. Aufl age
berücksichtigt die Änderungen im Be-
reich der Vormundschaft, der Pfl egschaft 
und Betreuung, der Grundsteuer, der 
Immobilien bewertung sowie des Stif-
tungs- und Personengesellschaftsrechts.

https://www.beck-shop.de/muenchener-anwaltshandbuch-personengesellschaftsrecht/product/32411342?campaign=webcode&utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&pac=weco_sem
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Das Standardwerk zur BRAO
Der »Weyland« bietet eine eingehende Kommentierung 
der Bundesrechtsanwaltsordnung für den Rechtsalltag. 
Mitkommentiert sind die Berufsordnung, die Fachan-
waltsordnung, das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, 
das Recht für Anwälte aus dem Gebiet der EU sowie 
die Patentanwaltsordnung mit Nebengesetzen. Dabei 
orientiert sich das Werk an der Rechtsprechung und 
herrschenden Meinung und berücksichtigt auch unveröf-
fentlichte Entscheidungen.

Die Neuauflage
verarbeitet die gesetzlichen Änderungen seit der Vorauf-
lage, insbesondere die Gesetze 

	� zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtli-
che Streitbeilegung in Verbrauchersachen,
	� zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidi-

gung,
	� zur Umsetzung der ÄndRL zur Vierten Geldwäsche-RL,
	� zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeits-RL im Bereich 

öffentlich-rechtlicher Körperschaften,
	� zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkasso-

recht,
	� zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts,
	� zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und 

steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften,
	� zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 

Rechtsdienstleistungsmarkt,
	� zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit 

den Gerichten,
	� zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der 

Digitalisierungs-RL und
	� zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen.

Erstmals kommentiert sind das Mediationsgesetz und 
das Geldwäschegesetz.

Zuverlässiger Rat  
in eigener Sache.

Weyland
Bundesrechtsanwaltsordnung
11. Auflage. 2023
Rund 2300 Seiten. In Leinen ca. € 199,–
ISBN 978-3-8006-6838-0
Neu im November 2023

 beck-shop.de/33484752

In seiner Fülle ist das Werk eine unschätzbare Quelle. (…) 
Wer Fragen zum Berufsrecht hat, findet in diesem Kom-
mentar zu allen Fragen eine erschöpfende und verlässliche 
Antwort.
Norbert Schneider, RA, in: AG|Spezial 10/2020, zur Vorauflage

https://www.beck-shop.de/weyland-bundesrechtsanwaltsordnung-brao/product/33484752?campaign=webcode&utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&pac=weco_sem
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OPTIMUM

PREMIUM

PLUS

Arbeitsrecht
Jederzeit und überall aktuell informiert

 Arbeitsrecht PLUS
Die ideale Grundausstattung für Ihre tägliche Arbeit: Mit Highlights wie dem Erfurter Kommentar zum 
Arbeitsrecht, vielen weiteren Kommentaren, Zeitschriften, Gesetzen und Formularen.

ab € 70,–/Monat* | Infos: beck-shop.de/13974

 Arbeitsrecht PREMIUM
Für komplexe Herausforderungen und ein breiteres Meinungsspektrum: Das Aufbaumodul bietet wei-
tere renommierte Werke wie z. B. Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, BeckOK Sozialrecht von Rolfs/
Giesen/Meßling/Udsching und Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht

ab € 150,–/Monat* | Infos: beck-shop.de/29312

 Arbeitsrecht OPTIMUM
Die Spezial-Ausrüstung für besondes knifflige Fälle: Mit Maschmann/Sieg/Göpfert, Vertragsgestal-
tung im Arbeitsrecht und Willemsen/Hohenstatt/Schweibert/Seibt, Umstrukturierung und Über-
tragung von Unternehmen u.v.m.

€ 260,–/Monat* | Infos: beck-shop.de/14187404

 Arbeitsrecht INTERNATIONAL
Ideal für international tätige Juristinnen und Juristen: Mit dem Kommentar zum europäischen 
Arbeitsrecht von Franzen/Gallner/Oetker u.v.m.

Nur in Komb mit Arbeitsrecht PLUS | PREMIUM | OPTIMUM | € 64,–/Monat* | Infos: beck-shop.de/16626379 
* Preise für bis zu 3 Nutzer, zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo

INTER 
NATIONAL

Schnell, sicher & smart – mit den Fachmodulen von beck-online gestalten 
Sie Ihre Fallbearbeitung noch rascher, effektiver und zuverlässiger.

https://www.beck-shop.de/beck-online-arbeitsrecht-plus/product/13974?campaign=webcode&utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&pac=weco_sem
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Richtig abrechnen 
leicht gemacht.

Fazit: in der juristischen Ausbildung spielen Fragen rund um 
das RVG so gut wie keine Rolle. (…) Lernen durch die Praxis, 
ist eine Möglichkeit, mit Sicherheit aber weder die beste noch 
die effizienteste. Die beste Herangehensweise ist hier eindeu-
tig der Erwerb des Enders. Dies gilt insbesondere auch für 
Fortgeschrittene! 

Bernd Ennemann, RA, FAArbR, Notar a. D., in: FA 7/2021, zur Vorauflage 

Schnelle Lösungen im Gebührenrecht
Dieser Bestseller hilft Auszubildenden, Anfängern, aber auch 
Fortgeschrittenen, sich im Anwaltsgebührenrecht schnell 
zurecht zu finden. Einfach, übersichtlich und anschaulich 
geschrieben von einem erfahrenen Praktiker, bringt das Werk 
alle wichtigen Fragen auf den Punkt:

	� Abrechnung der Vergütung

	� Allgemeine Gebühren

	� Außergerichtliche Tätigkeit/Gegenstandswert

	� Zivilprozess

	� PKH/Verfahrenskostenhilfe

	� Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit

	� Familien- und Lebenspartnerschaftssachen 

	� Gebühren im gerichtlichen Mahnverfahren

	� Zwangsvollstreckung

	� Besondere Gerichtsbarkeit

	� Straf- und Bußgeldsachen.

Zahlreiche Beispiele mit Musterlösungen ermöglichen eine 
effektive Selbstkontrolle und sichern damit eine schnelle und 
korrekte Gebührenabrechnung.

Rechtsstand Sommer 2023
Ein Schwerpunkt der Neuauflage liegt auf den Änderungen 
durch die BRAO-Reform, die zum 1.August 2022 in Kraft 
getreten ist. Außerdem berücksichtigt sind die Neuerungen 
durch weitere Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf das 
RVG. Darüber hinaus werden die ersten Erfahrungen mit dem 
KostRÄG 2021 in der Praxis beleuchtet.

Enders
RVG für Anfänger

21. Auflage. 2023. XXVII, 797 Seiten.
Kartoniert € 53,–
ISBN 978-3-406-79423-0
Neu im September 2023

 beck-shop.de/33972475

Orientierung im  
Anwaltsgebührenrecht

	� mit den Änderungen beim Erfolgshonorar

	� mit der BRAO-Reform zum 1.8.2022

	� mit vielen Beispielen und Hinweisen

https://www.beck-shop.de/enders-rvg-anfaenger/product/33972475?campaign=webcode&utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&pac=weco_sem
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Ansprüche  
schnell und richtig erkennen.

Sichere Grundlage für  
verkehrsrechtliche Mandate
Im verkehrsrechtlichen Rechtsstreit können vielfältige 
Schadensgruppen relevant werden. Insbesondere für 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nur gelegentlich 
verkehrsrechtliche Fälle betreuen, ist die Fülle der möglichen 
Anspruchsgrundlagen nur schwer erkennbar. Das neue 
Nachschlagewerk stellt die in Betracht kommenden Schadens-
positionen systematisch vor und erläutert die erfolgreiche 
Geltendmachung näher. Dabei erörtert es die einzelnen 
Schadenspositionen tiefreichend, auch mit Blick auf sehr 
spezielle Probleme.

Zum Autor
Dr. Thomas Almeroth, Rechtsanwalt, war Geschäftsführer des 
VDIK – Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V. 
Der versierte Experte ist unter anderem Mitherausgeber der 
NZV – Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht und ist Autor für den 
Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht.

Almeroth
Schadensersatz bei Verkehrsunfällen

2023. Rund 500 Seiten.  
Kartoniert ca. € 69,–
ISBN 978-3-406-78549-8
Neu im November 2023

 beck-shop.de/33396665

Vorteile auf einen Blick

	� umfassender Überblick durch eine speziell 
auf das Schadensrecht bei Verkehrsun-
fällen zugeschnittene Darstellung

	� ermöglicht auch verkehrsrechtsfremden 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
eine schnelle Einarbeitung

	� beinhaltet die aktuelle Literatur und 
Rechtsprechung mit Augenmerk auf  
die Praxis

https://www.beck-shop.de/almeroth-schadensersatz-verkehrsunfaellen/product/33396665?campaign=webcode&utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&pac=weco_sem


Das digitale 
Gesamtverzeichnis.

Die ganze Produktwelt von Deutschlands 
führender juristischer Datenbank jetzt
online erleben.online erleben.

Jetzt entdecken:
www.beck-online.de

https://beck-online.de
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